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I EINLEITUNG 

 

In meiner Diplomarbeit zeichne ich den Gesetzwerdungsprozess des österreichischen Anti-

Stalking-Gesetzes (§107a StGB) vom Zeitpunkt der Problemwahrnehmung bis hin zur 

Verabschiedung des Gesetzes nach.  

 

Im Jahr 2001 registrierten Betreuerinnen des 24h-Frauennotrufes der Stadt Wien einen 

erheblichen Anstieg von Frauen, die nach Beendigung einer Beziehung zu Stalkingopfern 

wurden. Mit dem Ziel, ein öffentliches Bewusstsein über diese Thematik in Österreich zu 

schaffen, fand im November 2003 eine ExpertInnenkonferenz im November 2003. Die 

Möglichkeiten rechtlicher Intervention zum Schutz vor Stalking waren damals erstmals 

öffentlich Thema. Konkrete Forderungen nach der Schaffung eines spezifischen 

Straftatbestandes zum Schutz vor obsessiver Verfolgung und Belästigung wurden im Juli 

2004 von der damaligen Frauenstadträtin der Stadt Wien erhoben. Im September 2004 

ersuchte der Wiener Gemeinderat die Bundesregierung, Maßnahmen zum Schutz vor Stalking 

zu ergreifen.  

 

Infolgedessen erhielt der Diskurs auch Einzug in die Agenden der Bundespolitik. Im 

Justizministerium wurde im Frühjahr 2005 die Arbeitsgruppe Stalking eingerichtet, um bereits 

vorhandene rechtliche Eingriffsmöglichkeiten zu evaluieren. Ungeachtet dessen ersuchte der 

Justizausschuss die Bundesregierung einstimmig, ein Gesetz  zur Bekämpfung von Stalking 

einzubringen, woraufhin die Justizministerin im Oktober 2005 einen Begutachtungsentwurf 

vorlegte. Während der Begutachtungsphase war der Entwurf für das Anti-Stalking-Gesetz 

Anlass heftiger politischer Diskussionen. Am 29. März 2006 wurde der neue Straftatbestand 

zum Schutz vor beharrlicher Verfolgung im Nationalrat mit den Stimmen der ÖVP, der FPÖ 

und der SPÖ verabschiedet und trat mit dem 1. Juli 2006 in Kraft. 

 

Meine wissenschaftliche Herangehensweise ist getragen von zwei Vorannahmen:  

als Erstes gehe ich davon aus, dass es sich bei der Anti-Stalking-Gesetzgebung um eine 

frauenpolitische Maßnahme handelt. Frauen werden viermal häufiger Opfer von Stalking, 

ebenso sind die Täter zu 80% männlich (Hoffmann 2006, 8). Und zweitens setze ich voraus, 
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dass es sich bei Stalking um eine Form von Gewalt handelt. Diese Sichtweise wird auch von 

ExpertInnen aus dem Gewaltschutzbereich (vgl. Kapitel II.3 und II.4) vertreten. 

 

Methodisch-theoretisch ist meine Untersuchung im Advocacy-Koalitions-Ansatz von Paul 

Sabatier (1993) verortet. Im Mittelpunkt steht darin die Beeinflussung des Public Policy 

Prozesses durch politische und nicht-politische AkteurInnen sowie durch verschiedene 

externe und dynamische Einflussfaktoren. Mittels dieser Methode gehe ich der Frage nach, 

warum das österreichische Anti-Stalking-Gesetz zu diesem Zeitpunkt, in dieser Form 

und unter diesen politischen Bedingungen beschlossen worden ist. 

 

In dieser Diplomarbeit soll untersucht werden, wie das Anti-Stalking-Gesetz auf die politische 

Agenda kam und welche Entwicklungen für seine Verabschiedung während der XXII. 

Legislaturperiode ausschlaggebend waren. Als mögliche Einflussfaktoren hinsichtlich des 

Entstehungszeitpunktes werden Veränderungen in der Straflegistik, Verabschiedungen von 

Anti-Stalking-Regelungen in anderen Ländern, sowie Umdenkprozesse im Anschluss an das 

österreichische Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie, das zehn Jahre zuvor in 

Kraft getreten ist, analysiert. Dazu werden insbesondere politische Rahmenbedingungen, wie 

der Machtwechsel im Jahr 2000, die bevorstehenden Nationalratswahlen vom Oktober 2006 

und die österreichische EU-Ratspräsidentschaft dahingehend untersucht, inwieweit sie für die 

Verabschiedung des Gesetzes von Bedeutung waren. 

 

Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung des Anti-Stalking-Gesetzes wird der Frage 

nachgegangen werden, welche unterschiedlichen Wertehaltungen bezüglich des Schutzes vor 

Stalking von PolitikerInnen vertreten und argumentiert wurden. Es soll geklärt werden, 

inwiefern unterschiedliche Anforderungen, die die AkteurInnen an das Gesetz stellten, in 

Zusammenhang mit der Kenntnis nationaler Studienergebnisse über die Situation 

österreichischer Stalkingopfer oder internationaler Vorbildmodellen gestanden hatten.  

Zur Klärung der inhaltlichen Ausgestaltung werden insbesondere verschiedene Ansichten 

darüber, inwieweit es die Pflicht beziehungsweise das Recht des Staates sei, zum Schutz vor 

Gewalt den privaten Lebensbereich zu reglementieren, von Interesse sein. Diese Frage wird 

ohne Berücksichtigung gesellschaftlicher Machtungleichheiten zwischen Männern und Frauen 

nicht zu beantworten sein. 
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Besonderes Augenmerk wird schließlich auf die Darstellung gelegt, wer die VorreiterInnen 

für ein österreichisches Anti-Stalking-Gesetz waren. Die konzeptionelle Nähe des Anti-

Stalking-Gesetzes zum Gewaltschutzgesetz wird dabei mit dem Engagement politischer 

AkteurInnen in Verbindung gesetzt. Mittels des Advocacy-Koalitions-Ansatzes werden 

sowohl die Bedeutung einzelner Persönlichkeiten als auch deren unterschiedlichen Zugänge 

zu politischer Macht als entscheidende Komponenten im Gesetzwerdungsprozess 

veranschaulicht. 

 

Zur politikwissenschaftlichen Analyse des Entstehungsprozesses des österreichischen Anti-

Stalking-Gesetzes habe ich stenographische Protokolle von Bundes- und Nationalrats-

sitzungen, parlamentarische Anfragen und dazugehörige Anfragebeantwortungen, aus Land-

tagssitzungen hervorgegangene Resolutionen, (Entschließungs-) Anträge, Stellungnahmen, 

Abänderungsanträge, Gesetzesvorlagen, sowie Medienberichte der Austria Presse Agentur 

herangezogen. Jene Fragestellungen, die durch Untersuchung angeführter Literatur nicht 

beantwortet werden konnten, habe ich in schriftlichen sowie in sechs qualitativen Interviews 

zu klären versucht. Meine GesprächspartnerInnen waren dabei damals wichtige involvierten 

Entscheidungsträgerinnen sowie ExpertInnen aus dem Gewaltschutzbereich. Diese Interviews 

waren mir insbesondere bei der Herstellung von Zusammenhängen, die nicht aus der Literatur 

hervorgingen, eine große Hilfestellung. 

 

In Kapitel II werden der wissenschaftliche Entstehungskontext und grundlegende nationale 

und internationale Entwicklungen im Gewaltschutzbereich dargestellt. Das Kapitel III erklärt 

den Begriff Stalking als solches sowie innerhalb des politischen Diskurses aufgetretene 

Teilaspekte obsessiver Verfolgung und Belästigung. Kapitel IV bildet mit der Analyse bereits 

erwähnter Einflussfaktoren das Kernstück meiner Arbeit. Kapitel V liefert anhand der 

Forschungsergebnisse Antworten zu meiner zentralen Forschungsfrage und zu ihren 

Teilaspekten, Kapitel VI ist mein persönliches Fazit.  

 

Das österreichische Anti-Stalking-Gesetz ist hinsichtlich seiner Ausgestaltung das Ergebnis 

unterschiedlicher politischer Kompromisse. Parteipolitische Erwägungen haben darin ebenso 

eine Rolle gespielt, wie Bedenken in Bezug auf die Gewährleistung der Rechtssicherheit. Die 
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Frage, inwieweit der Staat das Recht und die Pflicht habe, zum Schutz vor Gewalt private 

Lebensbereiche zu reglementieren, war dabei der Kernpunkt der politischen Diskussion. 

 

Da sowohl über die psychologischen Hintergründe des Phänomens Stalking als auch über 

(bisherige) Möglichkeiten rechtlicher Interventionen und unterschiedliche internationale 

Gesetzesregelungen zum Schutze Stalking reichlich Literatur vorhanden ist, politikwissen-

schaftliche Aspekte darin zumeist nur am Rande thematisiert werden, möchte ich mit dieser 

Arbeit einen Beitrag zur politikwissenschaftlichen Aufarbeitung des Gesetzwerdungs-

prozesses des österreichischen Anti-Stalking-Gesetzes leisten. 
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II BESTIMMUNGEN ZUM SCHUTZ VON FRAUEN VOR GEWALT 

II.1 Internationale Bestimmungen 

Gewaltakte an Frauen sind kein individuelles Problem, sondern haben hohe gesellschafts-

politische Relevanz.1 Die weitaus größte Gefahrenzone, um Opfer gewalttätiger Übergriffe zu 

werden, ist für Frauen nicht der öffentliche Raum, sondern der soziale Nahbereich (Fröschl 

2004, 31-35). Gewalthandlungen von Männern an Frauen in der Familie ist die weltweit am 

häufigsten begangene Menschenrechtsverletzung (Fröschl 2004, 39). Ungeachtet ihrer 

kulturellen, religiösen, ökonomischen und sozialen Herkunft widerfährt Frauen Gewalt von 

Männern (Gabriel 2001, 73). 

 

1947 wurde in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Gleichberechtigung von 

Mann und Frau festgeschrieben. Mit dem Pakt über bürgerliche und politische Rechte (1966) 

ist jegliche Diskriminierung von Frauen verboten worden. 1967 kommt es zur Erklärung der 

Beseitigung jeder Form der Diskriminierung der Frau, die jedoch keine völkerrechtlichen 

verbindlichen Normen enthielt (Wisinger 2001, 16). Während der 1970er Jahre findet ein 

Umdenken in westlichen Demokratien statt, das maßgeblich auf das Engagement von Frauen-

bewegungen zurückzuführen ist (Gabriel 2001, 73). Mit dem Leitsatz „das Private ist 

politisch“ enthoben sie das Thema Gewalt der Tabuzone (Rosenberger 1992, 130). 1975 

wurde zum Internationalen Jahr der Frau in dem auch die erste Weltfrauenkonferenz in 

Mexiko City stattfand. Darauf folgte die Dekade der Frau von 1976-1985 (Wisinger 2001, 

17). Das wohl wichtigste Resultat war der Beschluss der Konvention über die Beseitigung 

jeder Form der Diskriminierung der Frau (CEDAW) 1979. Hierin wurden bislang einzeln 

bestehende Diskriminierungsverbote mit speziellen Schutzbestimmungen und das 

Gleichstellungsgebot zusammengeführt (Gareis/ Varwick 2006, 184). 1982 wurde CEDAW 

durch die Staatssekretärin für Allgemeine Frauenfragen Johanna Dohnal für Österreich 

ratifiziert (Jurtela 2007, 31). Jedoch erst das im Jahr 2000 verabschiedete Fakultativprotokoll 

zur CEDAW bestärkte Frauen in der Durchsetzung ihrer Rechte, indem es Hürden innerhalb 

des Beschwerdeweges abbaute (Lukas/ Kartusch 2001, 21). 

 

                                                 
1 http://www.interventionsstelle-wien.at/index.htm?fachartikel.htm 
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Im Juni 1993 fand die zweite UN-Menschenrechtskonferenz in Wien statt, in deren 

Abschlusserklärung Frauenrechte als Menschenrechte deklariert wurden. Darin heißt es: 

„Menschenrechte von Frauen und Mädchen sind unveräußerlicher, integraler und unteilbarer 

Bestandteil der universellen Menschenrechte, die nicht unter dem Verweis auf kulturelle oder 

traditionelle Gewohnheiten relativiert werden dürfen.“ 2 Dabei wird jegliche physische, 

psychische und sexuelle Gewaltanwendung innerhalb des familiären Nahbereich oder 

außerhalb explizit als Menschenrechtsverletzung bezeichnet. Weiters kam es zu der 

Ernennung einer UN-Sonderberichterstatterin gegen Gewalt an Frauen (ebd.). Im Anschluss 

an die vierte Weltfrauenkonferenz 1995 in Peking wurde ein klares Bekenntnis zur Wiener 

Abschlusserklärung abgelegt und innerhalb der Platform for Action jede physische, 

psychische und sexuelle Beeinträchtigung oder Verletzung von Frauen verurteilt,  

ungeachtet dessen, ob sie sich im öffentlichen Bereich oder in der Privatsphäre ereignet.3 

 

1950 wurde von allen EU-Staaten die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 

unterzeichnet, in der die Gleichberechtigung von Frauen und Männern garantiert wird (Artikel 

14). Obwohl die EMRK wirksame Mittel zur Kontrolle und Durchsetzung enthält, bietet sie 

Frauen im Beschwerdeverfahren nicht ausreichend Unterstützung (Wisinger 2001, 18). 

 

Das Netzwerk WAVE (Woman Against Violence Europe) wurde 1995 von sechs europäischen 

Ländern, darunter Österreich, gegründet. Mittlerweile gibt es Kontaktorganisationen in fast 

jedem EU-Staat. Der Verein Autonomer Österreichischer Frauenhäuser in Wien ist Hauptsitz 

des WAVE-Office. Ziel des Netzwerkes ist es, europaweit als Informationsschnittstelle 

zwischen den ungefähr 2500 teilhabenden Fraueneinrichtungen zu agieren. Dazu wird zwei 

Mal jährlich das Magazin Fempower in englischer und französischer Sprache herausgegeben 

und allen Interessierten unentgeltlich eine Datenbank zur Verfügung gestellt.4  

 

DAPHNE ist ein 1997 von der EU initiiertes Programm, das Projekte zur Vorbeugung von 

Gewalt gegen Frauen, Kinder und Jugendliche finanziell unterstützt. Zudem bietet es eine 

europaweite Plattform, bei der Erfahrungen und Best-Practice-Modelle im 
                                                 
2 http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/aussenpolitik/menschenrechte/schwerpunktthemen/rechte-der-
frau.html 
3 http://www.interventionsstelle-wien.at/index.htm?fachartikel.htm 
4 www.wave-network.org 
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Gewaltschutzbereich ausgetauscht werden sollen. In der Zeit von 1997 bis 2003 wurden 303 

Projekte von DAPHNE mit insgesamt 33 Millionen Euro gefördert.5 So unterstützte 

DAPHNE die Modena Group on Stalking bei Forschungsarbeiten zur Darstellung und 

Analyse des Spektrums rechtlicher Interventionsmöglichkeiten gegen Stalking innerhalb der 

EU-Mitgliedsstaaten. Den legislativen Entscheidungsträgern Europas sollte auf diesem Weg 

nützliches Wissen zum Schutze von Frauen vor Stalking zur Verfügung gestellt werden.6 

 

Der EU-Rahmenbeschluss über die Stellung des Opfers im Strafverfahren mahnte die Pflicht 

der Mitgliedsstaaten ein, die Wiedergutmachung erlittenen Unrechts für (Gewalt-) Opfer 

sicherzustellen (Fröschl 2004, 31). Rosa Logar, als Sozialarbeiterin seit fast drei Jahrzehnten 

im Gewaltschutz tätig und Mitbegründerin des ersten Frauenhauses in Österreich sowie des 

WAVE-Netzwerkes, verweist darauf, dass nicht nur in islamischen Staaten eingangs 

angeführte Erfolge im Schutz von Frauen vor Gewalt zurückgedrängt würden. 

Fundamentalistische Strömungen würden weltweit die Allgemeingültigkeit von 

Frauenrechten als Menschenrechte bedrohen.7 

 

II.2 Österreichisches Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie 

An der Entstehung des österreichischen Gewaltschutzgesetzes leistete die Frauenbewegung 

einen maßgeblichen Beitrag (Gabriel 2001, 80). Frauenpolitische Themen gewannen in 

Österreich im Zuge internationaler Einflüsse an Bedeutung. Galt der Mann noch bis in die 

1970er Jahre sowohl in der österreichischen wie auch in anderen europäischen 

Rechtsordnungen als Oberhaupt der Familie, begann sich nun ein Paradigmenwechsel in dem 

Machtgefälle zwischen Mann und Frau abzuzeichnen (Dearing 1999, 15). Mit der Einführung 

der Fristenlösung (1975), die Eröffnung des ersten Frauenhauses in Österreich (1978) oder die 

Anerkennung von Vergewaltigung in der Ehe oder Lebensgemeinschaft als Straftatbestand 

(1989) wurde das Fundament für die Bekämpfung von Gewalt an Frauen gelegt.8 

 

                                                 
5http://www.bmgfj.gv.at/cms/site/standard.html?channel=CH0560&doc=CMS1201519053510  
6 Modena Group on Stalking Protecting Women from the new crime of Stalking: A Comparison of Legislative 
approaches within the European Union, Final Report 
7 http://www.interventionsstelle-wien.at/index.htm?fachartikel.htm 
8 http://www.frauen.spoe.at/bilder/d30/RedeDohnal_selbstbest_leben.pdf 
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Öffentlich thematisiert wurde Gewalt an Frauen in Österreich beispielsweise durch das 

„Symposium Test the West – Geschlechterdemokratie und Gewalt“ im Jahr 1992. Auch die 

1993 gemeinsam vom Frauenministerium und Justizministerium ausgerichtete Enquete 

Frauen und Recht befasste sich mit Gewalt an Frauen. Im Anschluss daran verabschiedete die 

österreichische Bundesregierung im Jahr 1994 ein Aktionsprogramm gegen Gewalt  in der 

Ehe, infolgedessen die Verabschiedung des Bundesgesetzes zum Schutz vor Gewalt in der 

Familie (1997) (auch „Gewaltschutzgesetz“ genannt) erfolgte. 

 

Das Gewaltschutzgesetz ist inhaltlich in zwei Phasen konzipiert worden: in der ersten Phase 

geht es um die Erlassung eines Betretungsverbotes oder einer Wegweisung, die in den 

ausschließlichen Kompetenzbereich der Polizei fällt. Völlig neu war dabei der Ansatz,  

dass der Gefährder aus der (eigenen) Wohnung verwiesen und somit für seine unrechten 

Handlungen zur Verantwortung gezogen wurde. Erst in einem zweiten Schritt kann das Opfer 

selbst darüber entscheiden, ob es eine Verlängerung dieses Schutzes durch die Beantragung 

einer Einstweiligen Verfügung bei Gericht (für die maximale Dauer von drei Monaten) 

erwirken möchte. Der Sinn dieser Zweiteilung liegt gerade darin, Opfer, die (zumeist lange 

Zeit) dieser Gewaltsituation ausgesetzt waren und aufgrund der Dynamiken solcher 

Gewaltbeziehungen entsprechend geschwächt sind, bei diesem Schritt zu unterstützen (Haller 

2004, 20). 

 

Ein weiteres Element sind die als Begleitmaßnahme eingerichteten Interventionsstellen. Diese 

müssen nach der Verhängung eines Betretungsverbotes oder einer Wegweisung von der 

Polizei darüber in Kenntnis gesetzt werden. Mitarbeiterinnen der Interventionsstelle treten 

dann aktiv an die betroffene Frau heran und bieten ihr ihre juristische und psychologische 

Unterstützung mit dem Ziel an, die Frau soweit zu bestärken, dass sie selber darüber 

entscheiden kann, welche weiteren Maßnahmen sie im Umgang mit der Gewaltsituation 

setzen möchte. Interventionsstellen agieren als Koordinationsschnittstelle aller involvierten 

Institutionen (Logar 2005, 5-6). 

 

Vor In Kraft Treten des Gewaltschutzgesetzes im Jahr 1997 beschränkten sich die 

Interventionen von ExekutivbeamtInnen bei häuslicher Gewalt zumeist auf Streit-
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schlichtungen, deren Intention es war, zwischen den streitenden Parteien zu vermitteln 

(Dearing 2005, 32). 

 

Völlig außer Acht blieb bei dieser Vorgangsweise, dass es sich bei häuslicher Gewalt um eine 

Gewaltbeziehung handelt, die auf die Beibehaltung des Machtungleichgewichtes zwischen 

Mann und Frau sowie auf die Kontrolle der Frau abzielt. Darin geht vom Mann eine 

permanente Bedrohung für die Frau aus, da dieser zum Zwecke der Aufrechterhaltung des 

Status Quo bereit ist, Gewalt auszuüben (Dearing 2005, 35). 

 

Das österreichische Gewaltschutzgesetz trägt dabei dem Prinzip des Vorranges der 

Gewaltprävention vor dem Achtungsanspruch der Privatsphäre Rechnung 

(Dearing 2005, 52). 
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III STALKING 

III.1 Definition von Stalking 

Da Stalking auf vielfältige Weise verübt werden kann, zielen Stalkingdefinitionen auf eine 

Beschreibung von Handlungsmustern ab, die vom Opfer als unerwünscht erachtet werden 

(Hoffmann 2005, 2f). 

 

Eine Definition, die der Vielschichtigkeit und Komplexität des Phänomens sehr gut gerecht 

wird, stammt von den deutschen Forschern Jens Hoffmann und Hans-Georg W. Voß.  

Sie charakterisieren Stalking als 

 

„das wiederholte und willentliche Verfolgen oder Belästigen einer Person, 

deren physische und/oder psychische Unversehrtheit und Sicherheit dadurch bedroht 

wird. Es handelt sich somit um ein psychologisches Konstrukt, das durch Handlungen 

gekennzeichnet ist, die eine Schädigung der betroffenen Person zur Folge haben und  

die dementsprechend als unerwünscht wahrgenommen werden; sie bewirken bei dem 

Opfer in der Regel Angst, Sorge oder Panik.“    (Voß 2004, 37) 

 

Das Spektrum möglicher Tatbegehungsvarianten ist sehr weitläufig. Am häufigsten kommt es 

zu Telefonanrufen, Anwesenheit in der Umgebung oder Auflauern des Opfers, unerwünschte 

Kontaktaufnahme über die E-Mails, SMS oder dritte Personen, Zuschicken von Briefen oder 

Gegenständen oder dem Hinterlassen von Botschaften. Weiters kann es im Zuge von 

Stalkinghandlungen zu Beschimpfungen, Rufschädigungen, Verleumdungen, Bedrohungen, 

Sachbeschädigungen, Einbrüchen, tätlichen Angriffen (gegen das Opfer, ihm nahestehenden 

Personen oder Haustiere), Folter, Vergewaltigungen und auch zu Tötungsdelikten kommen 

(Hoffmann 2006, 4-6). 

III.2 Das Verhältnis zwischen Stalker und Opfer und der Genderaspekt 

Bei der Einteilung nach dem Verhältnis zwischen Stalker und Opfer ergeben sich  

drei Gruppierungen: der ersten Gruppe sind jene Stalker zuzurechnen, die nach der 

Beendigung einer Beziehung Stalkingverhalten gegenüber ihren ExpartnerInnen zeigen.  
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Diese Konstellation ist in 50% aller Stalkingfälle anzutreffen und birgt auch das höchste 

Gefahrenpotential gewalttätiger Ausschreitungen gegen Opfer. Die zahlenmäßig nächst größte 

Gruppe ist jene, bei der vor Beginn des Stalking ein loser Kontakt zwischen Täter und Opfer 

bestanden hatte, beispielsweise bei Bekannten, Arbeitskollegen oder Nachbarn.  

Die dritte Erscheinungsmöglichkeit von Stalking ist jene, bei der es nie einen persönlichen 

Kontakt zwischen Opfer und Täter gegeben hatte (Hoffmann 2005, 8). 

 

Je nach Konstellation zwischen Belästiger und Opfer kann ein anderes Motiv die 

Verfolgungshandlungen auslösen. Am öftesten findet sich der Wunsch, mit einer bestimmen 

Person eine Beziehung einzugehen oder eine beendete Partnerschaft wieder aufzunehmen. Die 

den Stalkinghandlungen zugrunde liegende Absicht kann sich jedoch im Laufe der Zeit 

ändern: so kann aus dem Wunsch, eine abgebrochene Liebesbeziehung wieder aufzunehmen, 

bei fortgesetzter Ablehnung der Vorsatz entstehen, sich an der betreffenden Person zu rächen. 

Besonders im Falle von ExpartnerInnen Stalking tritt deutlich der Wunsch hervor, (nach wie 

vor) Kontrolle über das Leben des oder der anderen auszuüben (Hoffmann 2005, 6-7). 

 

Bezüglich des Geschlechterverhältnisses zwischen Täter und Opfer ist festzuhalten, dass 

Frauen viermal häufiger Opfer von Stalking werden als Männer. Ebenso sind die Täter zu 

80% männlichen Geschlechts (Hoffmann 2006, 8). Dieser Zusammenhang wurde auch von 

Nationalratsabgeordneten in einem Abänderungsantrag zum Gesetzesentwurf zur Sprache 

gebracht .9 Im politischen Diskurs wurde oftmals betont, dass es sich bei den Opfern von 

Stalking fast mehrheitlich um Frauen handelt. 10 Die überwiegende Betroffenheit von Frauen 

als Opfer von Stalking verläuft analog zur vorherrschenden geschlechtsspezifischen 

Rollenverteilung in unserer Kultur: das Bild der Frau wird als eher passiv und hilfsbedürftig 

konzipiert. In weiterer Folge wird von ihr Dankbarkeit erwartet, wenn sie Unterstützung 

erfährt. Die Verletzung solcher gesellschaftlicher Konventionen kann zur Folge haben, dass 

der Frau die Schuld dafür gegeben wird, selbst für das Stalking verantwortlich zu sein 

(Hoffmann 2006, 19). 

 
                                                 
9 Abänderungsantrag von Dr. Jarolim, Stadlbauer und Heinisch-Hosek vom 29.März 2006 
10 Stenographisches Protokoll der 110.Nationalratssitzung vom 12.Mai 2005, 262 und Stenographisches 
Protokoll der 142.Nationalratssitzung vom 29. März 2006, 53; 65; 68; 70; 71 und Stenographisches Protokoll der 
733.Bundesratssitzung vom 21. April 2006, 59 
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„Um andere zu überzeugen, dass sie gestalkt wird und Unterstützung verdient, muss 

eine Frau sehr deutlich machen, dass sie nichts getan hat, um Ärger auf sich zu ziehen, 

dass sie nicht die Aufmerksamkeit ihres Expartners auf sich lenkt oder uneindeutige 

Signale an ihn sendet.“   (Dunn 2002, 13 zit. n. Hoffmann 2005, 19) 

 

Stalker lassen sich allgemein in zwei große Gruppen unterteilen: in psychotische und nicht-

psychotische Stalker (Hoffmann 2005, 116). Eine Unterscheidung zwischen beiden Gruppen 

ist für Laien schwer zu treffen, da das Verhalten des nicht-psychotischen Stalkers ebenso  

äußert befremdlich wirken kann. Auffällig ist, dass gerade nicht-psychotische Stalker, wie der 

Großteil der ExpartnerInnenstalker, häufiger zur Gewaltanwendung neigen (Stadler 2006, 21). 

 

Die Unterteilung in psychotische und nicht-psychotische Stalker ist auch deshalb wichtig, 

weil Stalking an sich kein Krankheitsbild ist und daher die psychische Zurechnungsfähigkeit 

für die Beurteilung der strafrechtlichen Schuldfähigkeit von entscheidender Bedeutung ist 

(Seling 2006, 23). (vgl. Kapitel IV.5.3.) 

 

III.3 Auswirkungen von Stalking auf Opfer 

 

„Opfer von Stalking zu sein stellt oftmals einen tiefen biografischen Einschnitt dar. 

Vertraute Gewohnheiten werden geändert, angefangen im Tagesablauf bis hin zu einer 

kompletten Umgestaltung des Lebens. Dem Ausmaß dieses Umbruchs stehen oftmals die 

Betroffenen selbst, aber auch ihr Umfeld fassungslos gegenüber.“ 

(Hoffmann 2006, 153) 

 

In einer von Jens Hoffmann und Isabel Wondrak im Jahr 2005 im deutschen Sprachraum 

durchgeführten Studie waren der häufigste Effekt, von dem 90% der befragten Stalkingopfer 

berichten, Angstgefühle. Angefangen von dem Gefühl ständig in Furcht und Sorge zu leben 

bis hin zu Panikattacken wird Angst zu einem dominierenden Faktor in der Lebensgestaltung. 

Gefühle der Niedergeschlagenheit, Depressionen und erhöhte Reizbarkeit sind laut Hoffmann 

und Wondrak häufige psychische Belastungssymptome. Unter den körperlichen Folgeer-

scheinungen finden sich am häufigsten Schlafstörungen im Zuge der Traumatisierung. Auch 



16 

Essstörungen als typische Stresssymptome sind oft anzutreffen. Dabei sind sogar Fälle 

bekannt, wo die Opfer bewusst eine Gewichtszunahme herbeigeführt haben, in der Hoffnung, 

dann weniger attraktiv auf den Stalker zu wirken. Ein Drittel der Stalkingopfer klagt zudem 

darüber, dass ihnen Kopfschmerzen große Probleme bereiten (Hoffmann 2006, 151-153). 

Eine andere Befragung unter 551 deutschen Stalkingopfern ergab eine durchschnittliche 

Dauer von Stalking von 28 Monaten, wobei sich die Zeitspanne beginnend von einem Monat 

bis hin zu über 20 Jahren erstreckte (ebd., 5 - 6) Aufgrund des hohen Leidensdrucks denken 

etwas mehr als ein Viertel der Betroffenen im Zuge der Stalkinghandlungen an Selbstmord. 

Dafür verantwortlich ist jedoch nicht nur das Stalking selbst, sondern auch sekundäre 

Viktimisierungen, die sich durch abschätzigen Umgang von Behörden mit Stalkingopfern 

einstellen kann (ebd., 150). 

 

Permanent der Gefahr von Übergriffen und Belästigungen ausgesetzt zu sein, ruft in vielen 

Betroffenen ein Bedürfnis nach erhöhten Sicherheitsmaßnahmen hervor, so Hoffmann. 

Bestimmte Wege werden nicht mehr alleine zurückgelegt, eine Alarmanlage installiert oder 

Tränengas bei sich getragen. Viele Opfer vermeiden das Aufsuchen einschlägiger Lokalitäten, 

bei denen ein hohes Risiko besteht, dem Stalker über den Weg zu laufen. Diese Strategie ist 

im Sinne eines aktiven Fallmanagement als sinnvoll zu betrachten, da mit sich der Ver-

meidung jeglicher Kontakte mit dem Verfolger auch die Wahrscheinlichkeit der Beendigung 

von Stalkinghandlungen erhöht. In weiterer Folge wechseln Betroffene auch den Wohnort 

oder den Arbeitsplatz. 

 

Posttraumatische Belastungsstörungen an und für sich nur als Folgeerscheinung von 

Situationen bekannt, in denen eine Person einer lebensbedrohlichen Situation ausgesetzt war, 

wie zum Beispiel kriegerische Konflikte, Gewalt- und Sexualverbrechen, Naturkatastrophen 

oder der plötzliche Tod eines eng vertrauten Menschen. In seltenen Fällen extremen Stalking 

sind die Opfer ähnlichen Belastungssituationen mit einhergehenden ähnlichen psychischen 

Auswirkungen ausgesetzt. Stalking hat zudem nicht nur Auswirkungen auf das Leben der 

Opfer, auch die Lebensumstände ihnen nahe stehender Personen können stark in 

Mitleidenschaft  gezogen werden. Besonders konfliktträchtig ist dabei jene Konstellation, bei 

der Täter und Opfer gemeinsame Kinder haben (Hoffmann 2006, 149 - 154).  
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III.4 Internationale Regelungen zum Schutz vor Stalking 

Anfang der 1980er Jahre etablierte sich ausgehend von den Vereinigten Staaten von Amerika 

der Begriff „Stalking“ für das Phänomen vehementer Verfolgung und Belästigung (Pelikan 

2003, 28). 1984 wurden erste wissenschaftliche Arbeiten über Stalking von einem 

Forscherteam unter der Leitung des Psychologen Leonard A. Jason an der Universität von 

Chicago durchgeführt. Augrund eines vereiteltes Attentats auf den früheren US-Präsidenten 

Ronald Reagan durch einen Stalker, der zuvor jahrelang die Schauspielerin Jodie Foster 

belästigt hatte, beauftragte Reagan den Psychiater Parker Dietz damit, im Rahmen eines 

fünfjährigen Projektes eine Studie über das Stalking von berühmten Personen durchzuführen. 

Bis heute ist dies die weltweit umfangreichste Studie zu diesem Thema (Hoffmann 2006, 

152). Die wissenschaftliche Beschäftigung mit Verfolgung und Belästigung bildete (in den 

USA wie auch in Österreich) mit die Grundlage für spätere Forderungen nach gesetzlichen 

Regelungen zum Schutz der Opfer.  

 

Im US-Bundesstaat Kalifornien waren die Ermordung der Schauspielerin Rebecca Schaeffer 

durch ihren Stalker sowie die etwa zeitgleich stattfindenden Morde an vier nicht-prominenter 

Frauen, die zuvor von ihren Expartnern verfolgt und belästigt worden waren, Anlass für eine 

starke öffentliche Medialisierung. Waren wissenschaftliche Studien zunächst ausschließlich 

auf die Erforschung der Verfolgung Prominenter ausgerichtet, so rückte schon bald die Unter-

suchung von gestalkten Normalbürgern ins Zentrum des Interesses, da sich herausstellte, dass 

es sich bei Stalking nicht um ein Randphänomen handelte. Studienergebnissen zur Folge 

wurden im Jahr 1999 rund sechs Millionen Frauen und 1,4 Millionen Männer in den USA 

gestalkt (Hoffmann 2006, 8-9). Zwischen 1995 und 2003 wurden weltweit mehr als 100 

Studien zu dieser Thematik verfasst (ebd., 152). 

 

1989 entstand im US-Bundesstaat Kalifornien die erste Sondereinheit zum Schutz von 

Stalkingopfern, das Threat Management Unit des Los Angeles Police Departements. Seine 

Aufgabe war es, eine präventive Risikoanalyse vorzunehmen, um das Gefahrenpotential eines 

Stalkers einzuschätzen und diesem weiters zu verdeutlichen, dass er und seine Handlungen 

unter polizeilicher Beobachtung stehen. Im Jahr darauf wurde in Kalifornien das erste Gesetz 

zum Schutz vor Stalking erlassen. Bis 1993 verfügten alle US-Bundesstaaten über 



18 

einschlägige Verordnungen. Im Zuge der neu erlassenen Regelungen bedurfte es erst einer 

Bewusstseinsbildung gegenüber der Unrechtmäßigkeit von Stalking, das im allgemeinen 

Selbstverständnis oftmals als Privatsache angesehen wurde. Als nächstes wurden im Jahr 

1993 in Australien und Kanada Gesetze gegen Verfolgung und Belästigung erlassen. Der 

Straftatbestand Stalking kann im australischen Bundesstaat Queensland mit bis zu sieben 

Jahren Gefängnis belangt werden, in Kanada mit bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe (Von 

Pechstaedt 2005, 104–107). 

 

In Japan kam es nach einem aufsehenerregenden Fall nach nur einjähriger Vorbereitungszeit 

im November 2000 zur Erlassung eines Anti-Stalking-Gesetzes. Im Oktober 1999 wurde eine 

21-jährige Studentin nach vorangegangenen Stalkinghandlungen von ihrem Ex-Freund von 

diesem erstochen. Die vorab eingebrachten Anzeigen bezüglich der Morddrohungen gegen 

das Opfer waren von der Polizei nicht ernst genommen worden. Die japanische Rechts-

sprechung sieht als Strafausmaß einen Freiheitsentzug von bis zu sechs Monaten oder eine 

Geldstrafe von umgerechnet ungefähr 3.700 Euro vor. Sollte das Opfer keine strafrechtliche 

Vorgehensweise gegen den Stalker wünschen, so kann auch nur eine Schutzanordnung 

beantragt werden. Ebenso besteht dann die gesetzliche Möglichkeit, die Polizei darum zu 

bitten, gegenüber dem Stalker eine Verwarnung auszusprechen. Bemerkenswert am 

japanischen Diskurs über Handlungsmöglichkeiten zur Verhinderung von Stalking ist, dass es 

nach dem Mord an der jungen Studentin zur Ausbildung eines eigenen Anti-Stalking-Büros in 

der japanischen Polizei kam. Ein vierzigköpfiges Team wurde eigens für die Ermittlung in 

Stalkingfällen zusammengestellt. Außerdem hat die Nationale Polizei Behörde auch eine 

eigene Beratungshotline für Stalkingopfer eingerichtet (ebd., 107-108). 

 

Großbritannien verabschiedete 1997 den Protection from Harrassment Act. Seinem Beispiel 

folgend wurde in selben Jahr in Irland der Non-Fatal Offences Against the Person Act 

umgesetzt. Die irische Rechtsordnung sieht bei einer Verurteilung nach der neuen 

Bestimmung für Stalking eine Höchststrafe von bis zu sieben Jahren vor, die britische 

Vorlage nur fünf. Zusätzlich besteht für das Gericht die Möglichkeit der Anordnung eines 

Kontaktverbotes, bei dem sich der Stalker vom Wohnort oder der Arbeitsstätte des Opfers bis 

auf eine bestimmte Entfernung fernzuhalten hat. Die Zuwiderhandlung gegen diese 

Anordnung stellt ebenfalls eine Straftat dar. Aus einer Gesetzesevaluation ging hervor, dass 
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Stalker in England ungemein rasch von den Exekutivorganen festgenommen werden. 

Allerdings wird anschließend die Möglichkeit einer Freilassung gegen Kaution und unter der 

Auflage, sich dem Opfer nicht zu nähern, in 90% der Fälle gewährt. Es ist allerdings anzu-

merken, dass das britische Anti-Stalking-Gesetz seltener zur Verfolgung „echter“ Fälle von 

Verfolgung und Belästigung im Rahmen von Stalking, sondern oftmals zur Beilegung von 

Nachbarschaftsstreitigkeiten angewendet und somit der eigentliche spezifische Charakter des 

Gesetzes verwässert wird. (Von Pechstaedt 2005, 108-111). 

 

Im Jahr 2005 wurden spezifische Regelungen zum Schutz vor Stalking ins maltesische 

Strafgesetzbuch eingeführt. Danach macht sich eine Person sowohl dann strafbar, wenn durch 

ihr Verhalten ein anderer belästigt wird und dieser das auch weiß beziehungsweise wissen 

sollte oder wenn sie mit Drohungen entweder gegen die betroffene Person selbst oder gegen 

deren Vorfahren, Geschwister oder Nachkommen Furcht auslöst. Eine einmalige Tatbegehung 

ist dabei für die Strafverfolgung ausreichend (Modena Group on Stalking, 103-104). In 

Belgien, wo 1998 ein Gesetz zum Schutz vor Stalking in Kraft getreten ist, ist eine einmalige 

Stalkinghandlung ebenfalls hinreichend, um strafrechtlich geahndet zu werden (Von 

Pechstaedt 2005, 108 - 111). 

 

Im niederländischen Diskurs über die Forderung nach einem Gesetz gegen Stalking aus dem 

Jahr 1997 widersetzte sich die niederländische Justizministerin der eingebrachten Initiative. 

Ihr Argument war, 

 

„ein gesetzliches Verbot gegen Stalking nicht vernünftig sein (könne), da erstens die 

Opfer um ihrer Privatsphäre willen kaum geneigt sein würden, Anzeige zu erstatten, und 

zweitens das Innenministerium bei der Strafverfolgung auf ernsthafte beweisrechtliche 

Probleme stieße.“       (Von Pechstaedt 2005, 111) 

 

Allen Einwänden zum Trotz konnten die Verfechter der Forderung eine Verabschiedung 

erzielen. Der sehr weit gefasste Straftatbestand trat am 12. Juli 2000 in Kraft. Das als 

Antragsdelikt ausgestaltete Gesetz sieht eine Strafandrohung von bis zu 3 Jahren Haft oder 

eine Strafgeldzahlung an die Geschädigte beziehungsweise den Geschädigten vor. In den 

Niederlanden haben zivilrechtliche Schutzanordnungen wenig Wirkung gezeigt. In der 
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Region Rotterdam - Rijnmond kam es daher zur Ausbildung des AWARE – Netzwerkes zum 

Schutz von Stalkingopfern. Darin eingebunden sind Resozialisierungsorganisationen und die 

Polizei, die über ein Notrufsystem binnen 10 Minuten am Tatort sein sollen, um Hilfe zu 

leisten (Von Pechstaedt 2005, 111-112). 

 

Skandinavien verfügt über die ältesten Verordnungen zum Schutz vor Stalking. Bereits seit 

1860 bestehen in Schweden Schutzanordnungen zum Schutz von Frauen im Falle einer 

Scheidung. Am 1. Juli 1998 wurde ein neuer Straftatbestand ins schwedische Strafgesetzbuch 

aufgenommen, der gesetzeswidrige Handlungen eines Mannes gegenüber einer Frau, mit der 

ihn eine enge Beziehung verbindet, unter Strafe stellt. Der Täter kann nach dem neuen 

Straftatbestand auch dann verurteilt werden, wenn er durch die Ausübung oben angeführter 

Tatbestände bereits schon einmal gesetzlich belangt wurde. Das Strafausmaß liegt bei sechs 

Monaten bis zu einem Jahr Freiheitsentzug. Allerdings handelt es sich bei diesem Straf-

tatbestand nicht um eine spezifische Gesetzesregelung zur Sanktionierung von Stalking 

sondern von Straftaten an Frauen, die im Bereich der häuslichen Gewalt liegen. In Anlehnung 

an die schwedische Gesetzgebung ist in Finnland am 1.Jänner 1999 das Gesetz über ein 

Annäherungsverbot in Kraft getreten. Bei diesem Gesetz handelt es sich ebenso wenig um ein 

spezifisches Gesetz gegen Verfolgung und Belästigung wie bei seinem schwedischen Vorbild 

und findet ebenfalls hauptsächlich im Bereich der häuslichen Gewalt gegen Frauen An-

wendung. Bemerkenswert hierbei ist, dass die finnische Polizei über ein spezielles Register 

solcher aufrechten Annäherungsverbote verfügt (Von Pechstaedt 2005, 112-114). Bereits im 

Jahr 1933 trat in Dänemark der §265 des Strafrechts in Kraft. Dieser besagt, dass jene Person, 

die den Frieden einer anderen dadurch verletzt, indem sie sich ihr aufdrängt, sie mittels 

Briefen verfolgt oder ihr in einer anderen ähnlichen Weise Unannehmlichkeiten bereitet, zu 

einer Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren verurteilt werden kann. Dieser Paragraph wurde 

in den Jahren 1965 und 2004 adaptiert, wobei jeweils das Strafausmaß aufgrund des Auf-

tretens schwerer Stalkingfälle angehoben wurde. Dänemark verfügt somit über das weltweit 

älteste Gesetz gegen Stalking. Entwürfe zu diesem Strafgesetz gehen auf das Jahr 1912 

zurück. Voraussetzung für die Verurteilung nach dänischem Gesetz ist jedoch eine voran-

gegangene Verwarnung durch die Polizei, die auf Ansuchen des Opfers erfolgt. Dabei wird 

das Opfer über den Grund des Gesuchs befragt und wenn möglich, wird auch der Täter zu der 

Situation befragt. Es ist für die Verhängung dieser polizeilichen Verwarnung nicht Voraus-
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setzung, dass das Opfer sich in dieser Sache zuvor schon an die Polizei gewendet hat. Es 

sollte jedoch Grund zur Annahme geben, dass die Belästigungen des Opfers auch in Zukunft 

fortgesetzt werden wird (Modena Group on Stalking, 46-48). 

 

In Deutschland konnten sich Stalkingopfer bis zur Einführung des Anti-Stalking-Gesetzes 

lediglich auf das Gewaltschutzgesetz berufen, das jedoch wenig Schutz vor Belästigung und 

Verfolgung bot und erst bei Zuwiderhandeln gegen eine Schutzanordnung mit einer 

Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Gefängnis geahndet werden konnte. Die damalige rot-grüne 

Bundesregierung brachte im September 2005 einen Entwurf ein, der aber keine Mehrheit im 

unionsbeherrschten Bundesrat fand, welcher kurz darauf auf Initiative von Hessens 

Justizminister Christian Wagner einen eigenen Entwurf vorlegte. Das Scheitern des Entwurfes 

der Bundesregierung führte Wagner auf die Untätigkeit von Bundesjustizministerin Brigitte 

Zypries zurück, wodurch es zu Gesetzeslücken am Regierungsentwurf gekommen sei. Erst im 

Vorfeld der Wahlen habe Bundesjustizministerin Zypries laut Wagner dann einen Entwurf 

eingebracht.11 Im Frühjahr des Jahres 2007 konnte dann unter der neuen rot-schwarzen 

Regierung ein Anti-Stalking-Gesetz umgesetzt werden. Inhaltlich ist es sehr an die 

österreichische Ausgestaltung angelehnt, was insofern bemerkenswert ist, als sich der 

österreichische Begutachtungsentwurf zuvor am Entwurf des deutschen Bundesrates orientiert 

hatte.12 

 

Innerhalb der Europäischen Union verfügen nur acht Länder über explizite Anti-Stalking-

Gesetze, nämlich Belgien, Dänemark, Deutschland, Großbritannien, Irland, Malta, die 

Niederlande und Österreich. In nahezu allen EU-Staaten gab es für das Phänomen Stalking 

eigene Bezeichnungen in der Landessprache, Ausnahmen waren hier die Tschechische 

Republik und Lettland (Stand April 2007, die Situation in Rumänien und Bulgarien wurde 

nicht erhoben) (Modena Group on Stalking, 9-11). Auch Alexander Knoll, Stalkingexperte 

bei der Kriminalpolizeilichen Beratung in Wien, verweist auf die enorme Bedeutung, die der 

Begriffsbildung in Zusammenhang mit der Entstehung spezifischer Gesetze gegen Stalking 

zukommt. Denn erst, wenn unter Fachleuten Einigkeit darüber bestehe, dass von demselben 
                                                 
11http://www.hr-
online.de/website/rubriken/nachrichten/index.jsp?rubrik=5710&key=standard_document_10876720  
12 Entwurf für das Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 1975 und die 
Exekutionsordnung geändert werden sollten 
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Tatbestand die Rede ist, könne gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten gesucht werden 

(Interview 3, 7-8). 

 

Wenn auch in anderen Mitgliedsländern keine expliziten Tatbestände bestehen, so ist es 

oftmals möglich, Stalkingverhaltensweisen mittels anderer Gesetze zu verfolgen. In jenen 17 

EU-Ländern, die über keine spezifischen Gesetze zum Schutz vor Stalking verfügten, steht in 

Finnland, Griechenland, Italien, Luxemburg, Portugal, Spanien und Schweden die Schaffung 

spezifischer Gesetze zur Diskussion. In den übrigen Ländern fand die Stalking-problematik 

(noch) keinen Eingang in die politische Debatte, teils weil aufgrund des vorhandenen 

rechtlichen Instrumentariums diesbezüglich angeblich keine Notwendigkeit bestehe, teils weil 

Stalking nicht als gesellschaftliches Problem wahrgenommen wird. 

 

Der Entstehungskontext von Anti-Stalking-Gesetzen verlief durchaus sehr unterschiedlich 

innerhalb der EU-Staaten: während in Malta der Gesetzwerdungsprozess direkt auf eine 

Initiative der Legislative zurückging, liefen in Österreich im Vorfeld der Gesetzwerdung 

heftige Debatten zwischen Gesetzgebern, Richtern und Frauenrechtsschützern ab. 

 

Die Gesetzgebungen in Dänemark, Deutschland, Irland, den Niederlanden und in Österreich 

beziehen sich auf ein Verhalten, das während eines längeren Zeitraumes hindurch fortgesetzt 

wird, wohingegen in Belgien und in Malta bereits schon bei einmaligen Stalkinghandlungen 

die Strafbarkeit gegeben ist. 

 

Weiters unterscheiden sich europäische Gesetze zum Schutz vor Stalking in Bezug auf den 

Stellenwert, dem sie der Reaktion des Opfers auf die Stalkinghandlungen einräumen. 

Während in Großbritannien, Irland und Malta das Verhalten des Opfers für die Ermessung des 

Schweregrades der Stalkinghandlung herangezogen wird, nimmt diese Komponente lediglich 

in Österreich keinerlei Einfluss auf die Strafbarkeit des Vergehens. Österreich verfügt zudem 

über das am wenigsten allgemein gehaltene Anti-Stalking-Gesetz. (Modena Group on 

Stalking, 66-70). 
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IV ANALYSE RELEVANTER EINFLUSSFAKTOREN FÜR DIE 

ENTSTEHUNGS DES ANTI-STALKING-GESEZTES 

IV.1 Advocacy-Koalitions-Ansatz von Paul Sabatier 

 

Paul Sabatier veröffentlichte in seinen Texten Knowledge, Policy-Oriented Learning and 

Policy-Change (1987) und An Advocacy Coalition Framework of Policy-Change and the Role 

of Policy-Learning Therein (1988) den von ihm geprägten Advocacy-Koalitions-Ansatz. 

Auf Deutsch erschienen ist der Artikel Advocacy-Koalitionen, Policy-Wandel und Policy-

Lernen. Eine Alternative zur Phasenheuristik in einem Sammelband von Adrienne Héritier 

Policy Analyse. Kritik und Neuorientierung aus dem Jahr 1993. Als Untersuchungsbeispiel 

dient ihm darin die US-amerikanische Luftreinhaltepolitik der 1960er Jahre und die darin 

mitwirkenden politischen und nicht-politischen Akteure. Der Advocacy-Koalitions-Ansatz 

bildet die methodisch-theoretische Grundlage meiner Arbeit (Sabatier 1993, 126). 

 

Sabatiers Ausgangspunkt im Advocacy-Koalitions-Ansatz ist, dass das Modell der 

Phasenheuristik nicht mehr ausreiche, um den Politikprozess durch die Zergliederung in 

einzelne Abschnitte (Problemidentifizierung, Agendagestaltung, Politikformulierung, 

Implementation, Policy Evaluation) zu erklären. Als wichtige Verdienste für die Weiter-

entwicklung der politikwissenschaftlichen Forschung rechnet Sabatier dem von Harold 

Lasswell und David Easton entwickelten Phasenmodell die Ermöglichung institutionen-

übergreifender Forschungsarbeiten und damit die Schaffung neuer Zugänge für politik-

wissenschaftliche Analysen an. Dennoch greife das Phasenmodell zu kurz: Sabatier stellt die 

Kausalität beim Übergang von einer Phase zur nächsten in Frage, da diese auch eine andere 

Reihenfolge zueinander einnehmen könnten. Zudem würden durch die Fokussierung einzelner 

Phasen wesentliche AkteurInnen auf anderen Ebenen außer Acht gelassen. Als Antwort auf 

diese Schwächen entwickelte er den Advocacy-Koalitions-Ansatz (Sabatier 1993, 116-118).  

 

Dieser Forschungsansatz ist methodisch der Policy-Netzwerkanalyse zuzuordnen.  

Durch die Netzwerkanalyse ist es gelungen, die Vorstellung der Trennung zwischen 

Gesellschaft und Staat und folglich von Politikgebnissen als Endprodukt ausschließlich 
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staatlicher Entscheidungskompetenzen zu überwinden und neue Sichtweisen zu eröffnen. In 

der Untersuchung der Einflussfaktoren politischer Veränderungsprozesse wurde fortan neben 

staatlichen Autoritäten wie etwa der Regierung auch nicht-staatlichen Organisationen immer 

mehr Bedeutung beigemessen. Die Kooperation innerhalb Policy-Netzwerken bietet beid-

seitige Vorteile: gesellschaftliche Gruppen erhalten dadurch die Möglichkeit, sich in den 

politischen Gestaltungsprozess einzubringen und ihre Interessen zu verfolgen; PolitikerInnen, 

denen aufgrund der Erodierung zentralistischer Entscheidungsmacht zunehmende Sensibilität 

gegenüber gesellschaftlichen Bedürfnissen abverlangt wird, gewinnen auf diese Weise neue 

Einblicke, die es ihnen ermöglichen, die Zustimmung zu politischen Entscheidungen zu 

erhöhen (Mayntz 1993, 40-41). 

 

Renate Mayntz und Fritz W. Scharpf gehen von der Grundannahme aus, dass Politik das 

Ergebnis menschlichen Handelns ist und dabei auf den subjektiven Intentionen von 

Individuen beruht. Diese Intentionen basieren nicht auf objektiven Gegebenheiten, sondern 

auf der subjektiv entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse, Interessen und Wertvortstellungen 

wahrgenommen Realität. Die Zielvorstellungen politischer AkteurInnen lassen Rückschlüsse 

darüber zu, wie unter den gegebenen Umständen richtiges und angemessenes Handeln ihrer 

Ansicht nach auszusehen hätte (Scharpf 2000, 47-48).  

 

Der Advocacy-Koalitions-Ansatz basiert im Wesentlichen auf drei Grundannahmen:  

 

Erstens geht Paul Sabatier davon aus, dass die Bedeutung des policy-orientierten Lernens, 

also der Prozess des Policy-Wandels als Folge vorangegangener (politischer) Maßnahmen, 

nur aus der zeitlichen Perspektive von rund einem Jahrzehnt zu erfassen ist (Sabatier 1993, 

118-119) 

 

Zweitens setzt er voraus, dass für das Verständnis dieser Veränderungen die Konzentration 

auf herkömmliche AkteurInnen der Politik nicht ausreiche. Vielmehr sei es angebracht, diese 

als ProtagonistInnen in Policy-Subsystemen zu begreifen, um sie einer Analyse zuführen zu 

können. Denn auch AkteurInnen aus anderen Institutionen spielen nach Sabatier eine wichtige 

Rolle bei der Gewinnung, Bekanntmachung und Verbreitung von Policy-Inhalten. Er definiert 

ein Policy-Subsystem als „ein Set von Akteuren, die sich mit einem Policy Problem befassen“  
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(Sabatier 1993, 119). Dabei unterstellt er, dass „Akteure sich wenigstens zum Teil im 

politischen Prozess engagieren, um ihre handlungsleitenden Orientierungen in öffentliche 

Maßnahmen umzusetzen“ (ebd.). 

 

Drittens geht Sabatiers davon aus, dass sich Akteure innerhalb eines Subsystems sich zu 

sogenannten Advocacy-Koalitionen zusammenschließen. Einen besonderen Stellenwert 

schreibt er dabei sogenannten policy-brokern zu, deren Ziel es ist, zwischen den Koalitionen 

zu vermitteln. Auch in der Untersuchung der Rolle einzelner ProtagonistInnen für den policy-

Prozess ist der Advocacy-Koalitions-Ansatz dem Phasenmodell überlegen, da dieses Sabatiers 

Auffassung zur Folge Schwierigkeiten dabei habe, die Bedeutung von Einzelpersonen zu 

erklären. Akteure solcher Advocacy-Koalitionen hegen in einer Angelegenheit ähnliche 

beziehungsweise gleiche Überzeugungen und wollen eine gemeinsame Lösung umsetzen 

(Sabatier 1993, 120-128). Sabatier geht davon aus, dass staatliche Programme implizite 

Theorien darüber (enthalten), wie bestimmte Ziele zu erreichen sind und in ähnlicher Weise, 

wie handlungsleitende Orientierungen oder „belief systems“ verstanden werden können. 

Diese lassen sich in Core Beliefs, Policy-Kern und Secondary Aspects gliedern: (Sabatier 

1993, 120-122) 

 

Core Beliefs: 

hierin fallen fundamentale normative Wertehaltungen der ProtagonistInnen. Core Beliefs 

umfassen grundlegende Annahmen über das Funktionieren einer Gesellschaft. Diese Beliefs 

haben eine sehr hohe Reichweite und sind (aktiv) fast nicht veränderbar. Als Beispiel wären 

hier etwa Einflüsse aus der Erziehung in der frühen Kindheit eines Menschen zu nennen, die 

später kaum mehr abgelegt werden (Sabatier 1993,138). 

 

Policy Kern: 

Die Ansichten und Überzeugungen konzentrieren sich im Hinblick auf den Policy-Kern auf 

das jeweils relevante Politikfeld. AkteurInnen schließen sich aufgrund gleicher oder ähnlicher 

Positionen in einem Problemfeld in Advocacy-Koalitionen zusammen. Sie teilen in dem 
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jeweiligen Politikfeld dieselben oder ähnliche handlungsleitende Orientierungen.13  

In Bezug auf den Policy-Kern einer Thematik zeigen sie generell Konsens. 

 

Der Policy-Kern einer Advocacy-Koalition, die in einem Politikbereich eine bestimmte 

politische Maßnahme umsetzen konnte, bleibt solange  weitgehend konsistent, wie diese 

Advocacy-Koalition an der Macht ist. Verschiebungen im politischen Mächteverhältnis 

können auch Auswirkungen auf verschiedene Merkmale eines Policy-Kerns haben. Auslöser 

solcher Machtverschiebungen können sowohl externe als auch dynamische Faktoren sein. 

 

Zu den externen Faktoren zählt die Verteilung natürlicher Ressourcen, die den Zugang 

verschiedener Personengruppen einer Gesellschaft zu ökonomischen und politischen 

Ressourcen bedingt. Daraus leiten sich soziale und rechtliche Lebenssituation sowie 

potentielle Handlungsalternativen einer Gruppe ab. Ebenfalls den externen Faktoren 

zugeordnet werden fundamentale Wertvorstellungen und die grundlegende Rechtsstruktur. 

Externe Faktoren haben gemeinsam, dass sie sich nur sehr langsam wandeln (Sabatier 1993, 

124). 

 

Dynamische Faktoren stehen ebenso weitgehend außerhalb der Beeinflussungsmöglichkeiten 

der ProtagonistInnen eines Policy-Subsystems, können jedoch recht plötzlich in Erscheinung 

treten. Sie stellen daher für die Handelnden eine große Herausforderung dar, denn diese 

„Störungen“ verlangen ein hohes Maß an Anpassungsvermögen sowie problemorientierte 

Reaktionsweisen (Sabatier 1993, 123-136). 

 

Zu den dynamischen Faktoren zählen 

- Veränderungen in den sozioökonomischen Bedingungen 

- Veränderungen in der öffentlichen Meinung 

- Veränderungen in den Regierungskoalitionen auf gesamtstaatlicher Ebene 

- Policy Entscheidungen und Policy Wirkungen aus anderen Subsystemen 

(Sabatier 1993, 125-126) 

 

                                                 
13 http://www.nilsbandelow.de/pfa06t10.pdf 
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Secondary Aspects: 

Unter Secondary Aspects werden jene Überzeugungen subsumiert, die auch auf den Policy 

Bereich einwirken, jedoch nicht von (unmittelbar) tragender Bedeutung sind beziehungsweise 

sein müssen. Sie sind zudem auf das jeweilige Politikfeld beschränkt. Zu denken wäre hier 

etwa an Präferenzen für eine bestimme Vorgehensweise oder für bestimmte instrumentelle 

Entscheidungen.14  

 

Veränderungen finden in diesem Bereich sehr oft statt, da hier weitaus weniger Konsens 

vorherrscht als beim Policy-Kern. Bei der Einigung auf einen politischen Kompromiss 

werden eher Secondary Aspects aufgegeben, bevor Zugeständnisse im Policy-Kern gemacht 

werden (Sabatier 1993, 134). 

 

Eine herausragende Stellung nimmt in Sabatiers Modell das policy-orientierte Lernen ein.  

Er ist der Annahme, dass es sich hierbei um eine relativ stabile Veränderung von Denk-

prozessen handelt, die sich über rund zehn Jahre erstreckt. Policy-orientiertes Lernen dient 

dabei der Gewinnung neuer Einsichten über die eigenen Ziele und Werte und soll zu einer 

Verbesserung von Handlungsweisen führen, die von den AkteurInnen zur Erreichung dieser 

Zielvorstellungen eingesetzt werden. 

 

Die neuen Erkenntnisse können sich verändernd auf das Belief System von AkteurInnen 

auswirken und macht den Kern von policy-orientierten Lernen aus. Jedoch werden von den 

Mitgliedern einer Advocacy-Koalition jene Informationen zurückgewiesen, die ihre eigenen 

Wertvorstellungen und Kausalannahmen in Frage stellen würden. 

 

Durch Veränderungen des politischen Systems, wie einem Regierungswechsel, unvorher-

gesehener Aktionen eines politischen Gegners oder Wahlverluste, können politische 

ProtagonistInnen gezwungen sein, ihr Wertesystem dahin gehend zu prüfen, ob dieses noch 

mit realen Gegebenheiten kompatibel ist und gegebenenfalls auch Änderungen vornehmen. 

Um das Ausmaß dieses Wandels möglichst gering zu halten, wird zumeist versucht, die 

Auswirkungen auf den Bereich der Secondary Aspects zu beschränken, wo Änderungen 

                                                 
14 http://www.nilsbandelow.de/pfa06t10.pdf 
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hingenommen werden können, ohne dass der Policy-Kern ernsthaft in Mit-leidenschaft 

gezogen würde. 

 

Die Existenz eines relativ apolitischen Forums, in dem sich ExpertInnen professionell in der 

Sache austauschen, begünstigt zudem policy-orientiertes Lernen. Zu denken ist hier etwa an 

ExpertInnenkonferenzen oder Publikationen in Fachzeitschriften. Unter Berücksichtigung der 

Rolle verschiedener AkteurInnen sowie deren Belief Systems ermöglicht Sabatiers Modell 

politische Entwicklungen im Rahmen policy-orientierten Lernens nachzuzeichnen. Im 

Phasenmodell, so kritisiert Paul Sabatier, würden Lernprozesse einzig auf die Phase der 

Evaluation reduziert (Sabatier 1993, 119-140). 

 

IV.2 Politische Machtverhältnisse 

Der Gesetzwerdungsprozess des Anti-Stalking-Gesetzes fällt in die Regierungszeit der 

Koalition von ÖVP und FPÖ. Bereits im Jahr 2000 war es aufgrund der Nationalratswahlen 

von 1999 zu einem Machtwechsel auf Regierungsebene gekommen: die ÖVP bildete als 

drittstärkste Partei zusammen mit der FPÖ eine Mitte-Rechts-Regierung und stellte mit 

Wolfgang Schüssel den Bundeskanzler (Falkner 2006, 89). 

 

Nach anfänglichen Sondierungsgesprächen mit allen Parteien konnte sich die ÖVP jedoch nur 

mit der FPÖ auf ein Regierungsprogramm einigen (Luther 2006, 24). Noch vor dem 

Amtsantritt dieser Regierung am 4.Februar 2000 äußerten sich die anderen vierzehn EU-

Staaten ablehnend gegenüber dieser Koalitionsform mit dem Ziel, einer Regierungs-

beteiligung der FPÖ entgegenzuwirken. Die nachfolgenden Sanktionen seitens der 

Europäischen Union bedeuteten einen Einschnitt in der Europapolitik Österreichs (Falkner 

2006, 89-91). 

 

Auf Regierungsseite verfügte die FPÖ über mangelnde Erfahrung als Regierungspartei, 

ebenso kam es im freiheitlichen Lager zu personellen Engpässen bei der Besetzung von 

Schlüsselstellen. Aufgrund innerer Unstimmigkeiten in der FPÖ kam es im September 2002 

zum Rücktritt der Vizekanzlerin, des Klubobmanns sowie des Finanzministers und in weiterer 

Folge zu Neuwahlen (Sickinger 2006, 73-75). Aus diesen Wahlen ging die ÖVP gestärkt 
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hervor, die FPÖ musste aufgrund parteiinterner Dispute massive Stimmverluste verzeichnen. 

Aufgrund der ablehnenden Haltung von SPÖ und Grünen bildete die ÖVP – die nun die 

stimmenstärkste Partei war - abermals eine Koalition mit der FPÖ, die nun auf Platz drei lag. 

 

Die Position des kleinen Regierungspartners wurde in dieser zweiten Koalition zunehmend 

schwächer. Die hohen Wahlverluste wurden mit der Unzufriedenheit der Stammwählerschaft 

mit der Regierung in Verbindung gebracht. Ebenso traten Dissonanzen zwischen einem eher 

gemäßigteren Flügel und dem rechten Rand der Partei immer deutlicher zu Tage. Aufgrund 

der unüberbrückbaren Differenzen zwischen den beiden Fronten kam es im April 2005 zu 

einer Abspaltung von der FPÖ. Das daraus hervorgegangene Bündnis Zukunft Österreich 

(BZÖ) führte mehrheitlich den Freiheitlichen Klub im Parlament weiter und beteiligte sich an 

der Regierung. Die FPÖ konnte ihren kritischen Kurs gegenüber Regierungsmaßnahmen 

ungehindert fortsetzen. Die Spaltung stärkte zum einen die Stellung der ÖVP noch mehr,  

zum anderen konnte der Konsens innerhalb der Regierungsparteien damit wieder leichter 

hergestellt werden (Luther 2006, 29-31). Eine besondere Rolle nahm die Justizministerin 

Karin Gastinger ein: sie wurde von der FPÖ nominiert und war zunächst als parteifreie 

Ministerin tätig. Nach seiner Gründung schloss sie sich dem BZÖ an.15  

 

Die Grünen, die nach den Neuwahlen des Jahres 2002 eine Regierungszusammenarbeit mit 

der ÖVP aufgrund inhaltlicher Unstimmigkeiten ablehnten, gingen in Opposition (Graf 2006, 

53; 58). 

 

IV.3 Chronologie des Gesetzwerdungsprozesses 

Die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Thema Stalking setzte im deutschen Sprachraum 

erst während der 1990er Jahre ein. Beispielsweise existierte im Jahr 1997 keine einzige 

deutschsprachige Internetseite, in der Begriff Stalking erwähnt wurde (Von Pechstaedt 2005, 

115). Erste wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Stalking fanden im deutschen 

Sprachraum an der technischen Universität Darmstadt am Institut für Forensische Psychologie 

statt. Dort wurde im Jahr 2001 von den Psychologen Jens Hoffmann und Hans-Georg W. Voß 

die Arbeitsgruppe Stalking eingerichtet (Drawe 2005, 16). In Österreich wurde die 
                                                 
15 http://de.wikipedia.org/wiki/Gastinger 
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Problematik erstmals 2001 von Mitarbeiterinnen des 24-Stunden-Frauennotrufes der Stadt 

Wien wahrgenommen. Diese bemerkten einen Anstieg von Frauen, die sich im Zuge einer 

Trennung von ihrem Expartner verfolgt oder bedroht fühlten. 1996 war Stalking bei jedem 19. 

telefonischem Erstgespräch (was 5,2% entspricht) des 24-Stunden-Frauennotrufes Thema. 

2006 war dies im bereits bei jedem siebenten Erstanruf (dies entspricht 14,7%) der Fall, was 

ungefähr eine Verdreifachung innerhalb von zehn Jahren bedeutet.16  

 

  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Anrufe 
gesamt 1936 3302 3321 3630 3727 3832 4466 5179 5541 5579 5792
davon 
Erst-
anrufe 1639 2217 2449 2212 2172 2238 2550 2679 2793 3655 3756
                        
davon 
Stalking 86 122 138 146 148 160 227 267 285 471 552
in 
Prozent 5,20% 5,50% 6,10% 6,60% 6,81% 7,15% 8,90% 9,97% 10,20% 12,89% 14,70%

 
jd. 19. 
Erstan-

ruf 

jd. 18. 
Erstan-

ruf 

jd. 18. 
Erstan-

ruf 

jd. 15. 
Erstan-

ruf 

jd. 15. 
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ruf 

jd. 14. 
Erstan-

ruf 

jd. 11. 
Erstan-

ruf 

jd. 10. 
Erstan-

ruf 

jd 10. 
Erstanruf 

jd. 8. 
Erstanruf 

jd. 7. 
Erstanruf 

 

(Statistik über den Anstieg von Stalking bezogenen Beratungsgesprächen des 24-Stunden-

Frauennotrufes, zur Verfügung gestellt von Mag.a Barbara Michalek, Leiterin des 24-Stunden-

Frauennotrufes der Stadt Wien) 

 

Bei Stalking handelte es sich nicht um ein neues Phänomen. Überlieferungen von der Antike 

über das Mittelalter bis in die Neuzeit zeugen davon, dass Menschen seit jeher ungewollter 

Belästigungen ausgesetzt waren, die heute unter dem Begriff Stalking subsumiert werden. 

(Dreßing/ Gass 2005, 11-12). Dies beschreibt auch Silvia Jurtela in Bezug auf das Anti-

Stalking-Gesetz sehr treffend: „Stalking ist zwar eine altbekannte Verhaltensweise, aber ein 

relativ neues Verbrechen“  (Jurtela 2007, 221). 

 

 

Eine internationale ExpertInnenkonferenz mit dem Titel „Du entkommst mir nicht...“ fand im 

November 2003 auf die Initiative der damaligen Frauenstadträtin Renate Brauner im Wiener 

                                                 
16 Statistik über den Anstieg von Stalking bezogenen Beratungsgesprächen des 24-Stunden-Frauennotrufes,  
siehe Anhang 
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Rathaus statt, bei der Stalking erstmals in Österreich öffentlich im Mittelpunkt des Interesses 

eines nationalen und internationalen Expertenpublikum stand und den Auftakt für die Aus-

bildung für ein Problembewusstsein über Stalking bildete. Im Rahmen dieser Fachtagung 

wurde bereits die Notwendigkeit der Schaffung gesetzlicher Einschreitemöglichkeiten – 

durchaus kontroversiell – diskutiert. Im Vorfeld der Konferenz wurde Dr.in Christa Pelikan 

von der damaligen Frauenstadträtin mit der Erstellung einer Studie über das Ausmaß von 

Stalking, bisherige Interventionsmöglichkeiten nach österreichischem Recht und etwaige 

Handlungs-alternativen auf internationaler Ebene beauftragt (Interview 4, 1-2). Im selben Jahr 

ließ Brauner eine telefonische Studie unter 1000 Wienerinnen durchführen. Die alarmierenden 

Ergebnisse - jede vierte Frau hatte demnach schon Erfahrungen mit Stalking gemacht und in 

37% der Fälle war ein früheren Intimpartner der Stalker - veranschaulichten den 

Handlungsbedarf.17 

 

Zwischen September 2004 und Jänner 2005 war es in den Bundesländern Wien, Salzburg, 

Niederösterreich, Steiermark und Oberösterreich zu Resolutionen gekommen, in denen die 

Länder die Bundesregierung um die Schaffung gesetzlicher Maßnahmen zum Schutz vor 

Stalkinghandlungen ersuchten. Die Wiener Resolution, bei der er sich um einen All-Parteien-

Antrag handelte, ging stark auf das Engagements Sonja Wehselys, Brauners Nachfolgerin als 

Wiener Frauenstadträtin, zurück.18 Während der politischen Diskussion wurde wiederholt die 

Bedeutung des Wiener All-Parteien-Antrages für den Gesetzwerdungsprozess hervorgehoben. 

 

Auf bundespolitischer Ebene wurde Anfang des Jahres 2005 – auch als Reaktion auf die 

Wiener Resolution - eine Arbeitsgruppe im Justizministerium zum Thema Stalking von Karin 

Gastinger eingerichtet. 19 Fast zeitgleich mit besagter Resolution richteten die SPÖ- National-

ratsabgeordneten Ruth Becher und Bettina Stadlbauer eine parlamentarische Anfrage 

bezüglich der Notwendigkeit eines eigenen Tatbestandes zum Schutze vor Stalking an die 

Justizministerin.20 Brigid Weinzinger, Frauensprecherin der Grünen, erkundigte sich in einer 

weiteren Anfrage im April 2005 bei der Justizministerin nach näheren Details des gegen-

                                                 
17 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20040714_OTS0082&cg=politik 
18 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20050916_OTS0065&ch=politik  
19 Anfragebeantwortung der Bundesministerin für Justiz Mag.a Karin Gastinger vom 27. Mai 2005 an die 
Nationalratsabgeordnete Mag.a Brigid Weinzinger betreffend Anti-Stalking-Gesetz 
20 Parlamentarische Anfrage von Bettina Stadlbauer und Mag.a Ruth Becher vom 21.September 2004 
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wärtig in Arbeit befindlichen Entwurfes. 21 Im März 2005 legten die SPÖ und die Grünen zu 

einem Entschließungsantrag im Nationalrat vor, in dem die Bundesregierung ersucht wurde 

dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf zukommen zu lassen. Sie zielten auf eine Regelung 

ab, die einschlägige Änderungen der Exekutionsordnung, des Strafgesetzbuches und des 

Sicherheitspolizeigesetzes nach sich ziehen sollte. Ihre Forderungen fanden in dieser Form im 

Nationalrat keine Mehrheit.22 Einen Monat später wurde dieser Antrag dann in inhaltlich 

abgeänderter Form von allen vier im Justizausschuss vertretenen Parteien angenommen. In 

der einstimmig gefassten Entschließung wurde die Eliminierung rechtlicher Lücken durch die 

Schaffung eines eigenen Straftatbestandes gefordert. Ebenso sollte analog zum Gewalt-

schutzgesetz die Möglichkeit der Verhängung eines Kontaktverbotes auch im Falle von 

Stalking auf die Exekutive ausgedehnt werden.23 Am 13. Oktober 2005 legte Justizministerin 

Karin Gastinger folgenden Gesetzesentwurf zur Begutachtung vor: 

 

Beeinträchtigung der Lebensführung 

„§107a. Wer einen anderen in dessen Lebensführung unzumutbar beeinträchtigt, indem 

er beharrlich unbefugt 

1. seine räumliche Nähe aufsucht, 

2. im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines sonstigen 

Kommunikationsmittels oder über Dritte Kontakt zu ihm herstellt, 

3. unter Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Bestellungen von Waren 

oder Dienstleistungen für ihn aufgibt oder 

4. unter Verwendung von dessen personenbezogenen Daten Dritte veranlasst, mit 

diesem Kontakt aufzuehmen 

ist mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen.“24 

 

                                                 
21 Parlamentarische Anfrage von Mag.a Brigid Weinzinger betreffend Anti-Stalking-Gesetz vom 06.April 2005 
22 Entschließungsantrag der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek, Mag.a Brigid Weinzinger, Dr. Johannes 
Jarolim und Mag.a Terezija Stoisits betreffend wirksamer gesetzlicher und anderer Maßnahmen gegen Stalking 
vom 2.März 2005 
23 Bericht des Justizausschusses über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek, 
Mag.a Brigid Weinzinger, Dr. Johannes Jarolim und Mag.a Terezija Stoisits betreffend wirksamer gesetzliche und 
andere Maßnahmen gegen Stalking vom 19.April 2005 
24 Entwurf für das Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 1975 und die 
Exekutionsordnung geändert werden sollten 
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Die darin verwendeten, unbestimmten Rechtsbegriffe wie unzumutbar, unbefugt oder 

beharrlich waren Auslöser zahlreicher juristischere Einwände zum vorliegenden Gesetzes-

entwurf. Seine inhaltliche Ausgestaltung verursachte während der Begutachtungsphase 

heftige politische Diskussionen, wie im Analysekapitel ( Kapitel IV.5 und IV.6) gezeigt 

werden wird. Kurz erwähnt seien hier die weitreichenden Differenzen zwischen dem Justiz- 

und dem Innenministerium bezüglich der Ausgestaltung des neuen Straftatbestandes, denen 

zur Folge Stalking über die Medien der Telekommunikation als Antragsdelikt ausgestaltet 

wurde.25 

 

Trotz verschiedener Interessenskonflikte und bedeutsamen Differenzen kam es während der 

abschließenden Lesungen im Nationalrat am 29. März 2006 zu einer mehrheitlichen Einigung. 

Von der SPÖ war ein Abänderungsantrag eingebracht worden, der jedoch keine Mehrheit 

fand. Der Ministerialentwurf wurde dennoch mit den Stimmen der SPÖ und der beiden 

Regierungsparteien ÖVP und FPÖ angenommen. Die Fraktion der Grünen stimmte sowohl im 

Nationalrat als auch im Bundesrat gegen den Entwurf. Der neue Straftatbestand §107a StGB 

trat mit dem 1. Juli 2006 in Kraft und lautet nun wie folgt: 

 

Beharrliche Verfolgung 

„§107a. (1) Wer eine Person widerrechtlich beharrlich verfolgt (Abs. 2), ist mit 

Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr zu bestrafen. 

(2) Beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignet ist, sie in ihrer 

Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt 

1. ihre räumliche Nähe aufsucht, 

2. im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines sonstigen 

Kommunikationsmittels oder über Dritte Kontakt zu ihr herstellt, 

3. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Waren oder Dienstleistungen für 

sie bestellt oder 

4. unter Verwendung ihrer personenbezogenen Daten Dritte veranlasst, mit ihr Kontakt 

aufzunehmen. 

                                                 
25 Parlamentarische Anfrage von Rudolf Parnigoni an die Bundesministerin für Inneres Liese Prokop betreffend 
der blamablem Vorgehensweise des Innen- und Justizministeriums bei der Vorbereitung des Anti-Stalking-
Gesetzes vom 19. Jänner 2006 



34 

(3) In den Fällen des Abs. 2 Z 2 ist der Täter nur auf Antrag der beharrlich verfolgten 

Person zu verfolgen.“26 

 

 

IV.4 Advocacy Koalitionen 

Die AkteurInnen, die nach Paul Sabatiers Methode Einfluss auf den Entstehungsprozess des 

Anti-Stalking-Gesetzes genommen haben, lassen sich aufgrund ihrer Belief-Systems (vgl. 

Kapitel IV.4.1.1 und IV.4.2.1) in der Analyse in zwei Advocacy-Koalitionen zusammen-

fassen. Die Koalition, die vorwiegend aus an der Regierung teilhabenden beziehungsweise 

dieser nahestehenden PolitikerInnen oder anderen AkteurInnen mit ähnlichen Überzeugungen 

gebildet wurde, wird im Folgenden als Regierungskoalition bezeichnet, während sich analog 

dazu die Oppositionskoalition aus politischen und nichtpolitischen  ProtagonistInnen, die den 

Oppositionsparteien nahe standen, zusammensetzte. 

IV.4.1 Regierungskoalition 

IV.4.1.1 Belief System der Regierungskoalition 

 
- Core Beliefs 

Im Regierungsprogramm für die XXII. Gesetzgebungsperiode einigten sich die Regierungs-

parteien ÖVP und FPÖ im Hinblick auf Frauen unter anderem darauf, Verbesserungen in der 

Betreuung und beim Schutz von Opfern sowie in der Gewaltprävention vornehmen zu wollen. 

Dem Opferschutz wird vom Justizressort erhöhte Aufmerksamkeit gewidmet, 

„Verfahrenshilfe für vermögenslose Opfer von Sexual- und Gewaltdelikten und Verbesserung 

der Begleitprogramme für Verbrechensopfer“ werden an dieser Stelle im Regierungsab-

kommen genannt.27 Darauf aufbauend bekräftigte die Frauensprecherin des BZÖ Elke 

Achleitner (sie gehörte bis zur Abspaltung des BZÖ im April 2005 der FPÖ an) anlässlich des 

Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen des Jahres 2004, dass Gewaltopfer kostenlose 

rechtliche Beratung in Anspruch nehmen können und die Anhebung des Strafrahmens bei 

Sexualverbrechen Verbesserungen im Opferschutz bewirken sollen.28 Sie bemängelte aller-

                                                 
26 http://www.jusline.at/107a_Beharrliche_Verfolgung_StGB.html  
27 Regierungsprogramm der Österreichischen Bundesregierung für die XXII. Gesetzgebungsperiode, 9; 28 
28 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20041125_OTS0204&ch=politik 
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dings, dass im Bereich der häuslichen Gewalt wiederholt weggeschaut würde anstatt zu 

handeln, was oftmals im fehlenden Unrechtsbewusstsein begründet liege, das es zu ändern 

gelte.29 Auch die Familiensprecherin der ÖVP Ridi Steibl betonte, dass Gewalt im 

familiären Nahraum ein großes Problem darstelle und es sich nicht nur um Einzelfälle 

handle. Bedenklich sei in diesem Kontext, dass häusliche Gewalt häufig als Ehekrisen oder 

Streitereien verharmlost würde. Maria Rauch-Kallat, ÖVP- Gesundheits- und Frauen-

ministerin, formulierte die Themen Frauengesundheit, Maßnahmen gegen traditionsbedingte 

Gewalt an Frauen und der niederschwellige Zugang zu Frauenberatungsstellen als ihre 

zentralen Anliegen.30 

 

- Policy-Kern 

Bereits im Vorfeld der Wiener Vier-Parteien-Resolution fand ein Gespräch zwischen der 

Justizausschussvorsitzenden Maria Theresia Fekter und der Frauensprecherin Barbara 

Feldmann der Wiener ÖVP statt, in dem diese sich des Rückhalts der Bundespartei 

versicherte, wenn sie die Resolution mittrage (Interview 1, 1). Karin Landauer, FPÖ-

Frauenstadträtin und Wiener Landessprecherin der Freiheitlichen Frauen begrüßte ebenfalls 

die Kooperation aller vier Parteien im Wiener Gemeinderat. Bereits vor der Unterzeichnung 

der Wiener Resolution hatte sie mit der Bundesministerin für Justiz Karin Gastinger 

diesbezüglich Gespräche geführt. Auch Gastinger selbst stand der Schaffung gesetzlicher 

Maßnahmen zum Schutz vor Stalking von Anfang an aufgeschlossen gegenüber (Interview 2, 

7). 

 

Die freiheitliche Frauensprecherin DI Elke Achleitner machte anlässlich des Internationalen 

Tages gegen Gewalt an Frauen Stalking zu einem Schwerpunktthema der Initiative 

Freiheitlicher Frauen und führte auch die gesundheitlichen Auswirkungen für die ins Feld. 

Ebenso richtete sie einen Appell an die Justizministerin, dass bei der „Ausbildung von 

Richtern den Folgen von Gewalt mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden (solle); es müßten 

(sic!) Maßnahmen gegen Stalking ergriffen werden; und es müsse eine verstärkte 

Unterstützung der Opfer geben“.31 Auch die ÖVP-Nationalratsabgeordnete Barbara Riener 

                                                 
29 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20051124_OTS0175&ch=politik 
30 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20051129_OTS0249&ch=politik 
31 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20041125_OTS0204&ch=politik 
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betonte, dass Stalking die gesundheitlichen Folgeschäden von Stalking für die Betroffenen 

hätte und dies auch volkswirtschaftliche Einbußen nach sich ziehen würde.32 Gertrude Brinek, 

ÖVP-Nationalratsabgeordnete, bezeichnete „Stalking als ein Zeichen von Ohnmacht, ein 

Zeichen von Versagen von Männern“.33 

 

Weitgehender Konsens bestand zwischen ÖVP und FPÖ, dass es notwendig sei, eine straf-

gesetzliche Regelung zu schaffen, die unterhalb der gefährlichen Drohung angesiedelt aber 

dennoch bereits strafbares Unrecht ist (Interview 1, 6 und Interview 2, 1). Kritisch zu einer 

Verankerung im Strafrecht äußerte sich zu Beginn der Diskussionen bereits der Vorgänger der 

Justizministerin und nunmehr FPÖ-Abgeordneter Dieter Böhmdorfer. 

 

- Secondary Aspects 

ÖVP-Nationalratsabgeordneter Walter Tancsits hätte sich gewünscht, dass das Anti-Stalking-

Gesetz auch bei institutionellem Stalking, wenn es zur Belästigung durch Interessensvertreter, 

etwa durch die Zusendung tausender Emails, käme, anwendbar wäre.34 

 

IV.4.1.2 AkteurInnen der Regierungskoalition 

Aus dem Regierungskabinett der XXII. Legislaturperiode beeinflussten die Bundesministerin 

für Inneres Liese Prokop (ÖVP), der Finanzminister Mag. Karl Heinz Grasser (der von der 

ÖVP nominiert wurde), der Wirtschaftsminister Dr. Martin Bartenstein (ÖVP), die Bundes-

ministerin für Gesundheit und Frauen Maria Rauch-Kallat (ÖVP), die Sozialministerin Ursula 

Haubner (FPÖ) und selbstverständlich die Justizministerin Mag.a Karin Gastinger (die von der 

FPÖ nominiert wurde) die politische Debatte um das Anti-Stalking-Gesetz. Ein weiter 

wichtiger Akteur im Verlauf des Entstehungsprozesses war Johannes Rauch, Sprecher der 

Innenministerin Liese Prokop. Auf parlamentarischer Ebene brachten sich seitens der ÖVP 

die Justizausschussvorsitzende und Justizsprecherin der ÖVP Mag.a Dr.in Maria Theresia 

Fekter, die ÖVP-Familiensprecherin Ridi Steibl, die ÖVP-Nationalratsabgeordneten Barbara 

Riener und Dr.in Gertrude Brinek, Mag. Walter Tancsits und Anna Franz in die Diskussion 

                                                 
32 Stenographisches Protokoll der 142.Nationalratssitzung vom 29.März 2006, 56 
33 Stenographisches Protokoll der 110.Nationalratssitzung vom 12.Mai 2005, 265 
34 http://www.parlament.gv.at/PG/PR/JAHR_2006/PK0250/PK0250.shtml 
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ein. Im Bundesrat wurde die Sichtweise der ÖVP von der niederösterreichischen 

Bundesratsabgeordneten Martina Diesner-Wais vertreten. 

Auf Landesebene ist seitens der ÖVP vor allem das Engagement der Niederösterreichischen 

Landtagsabgeordneten Dipl. Ing. Bernd Toms, Mag. Karl Wilfing, Dorothea Schittenhelm, 

Erika Adensamer, Rudolf Friewald, Ernst Herzig, Mag. Klaus Schneeberger und Dr. Martin 

Michalitsch für ein Anti-Stalking-Gesetz hervorzuheben, die gemeinsam mit Abgeordneten 

der SPÖ einen Antrag an die Bundesregierung betreffend die Schaffung einer gesetzlichen 

Grundlage gegen Stalking verabschiedeten.35 In Oberösterreich kam es unter der Beteiligung 

des ÖVP-Landtagsabgeordneten Alfred Frauscher und im Steirischen Landtag sowie im 

Grazer Gemeinderat unter der Beteiligung der ÖVP zu eben solchen Anträgen. An der  

Resolution des Wiener Gemeinderats beteiligte sich an der sich Mag.a Barbara Feldmann , 

Wiener Frauensprecherin der ÖVP. 

 

Auf Seite der FPÖ ergriffen auf parlamentarischer Ebene die Klubobmann-Stellvertreterin 

Dr.in Helene Partik-Pablé, die FPÖ-Frauensprecherin DI Elke Achleitner, Markus Fauland und 

der ehemalige Justizminister Dr. Dieter Böhmdorfer das Wort in der Diskussion über das 

geplante Anti-Stalking-Gesetz. Karin Landauer hatte als Frauensprecherin der Wiener FPÖ 

die Resolution des Wiener Gemeinderates mitgetragen, ebenso ihre Parteikollegin Helga 

Moser jene des Oberösterreichischen Landtages. 

 

Ein weiterer wichtiger der Regierungskoalition nahe stehender Akteur war Dr. Christian 

Manquet, Leiter der Strafrechtssektion im Bundesministerium für Justiz, der mit der 

Ausgestaltung der Gesetzesentwürfe betraut war. 

 

 

 

 

                                                 
35 Antrag der Abgeordneten Kadenbach, Friewald, Weninger, Herzig, Vladyka, Dr. Michalitsch, Cerwenka, 
Mag. Schneeberger, Mag.a Renner, DI Toms, Dworak, Mag. Wilfing, Schittenhelm und Adensamer des 
Niederösterreichischen Landtages betreffend die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage gegen Stalking vom 9. 
November 2004 
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IV.4.2 Oppositionskoalition 

IV.4.2.1 Belief System der Oppositionskoalition 

 

- Core Beliefs 

Die zweite Nationalratspräsidentin Barbara Prammer gab zu bedenken, dass Stalking oft den 

ersten Schritt zu sexueller Belästigung und Gewalttaten darstelle. Da SPÖ als Oppositions-

partei und somit keinen direkten Einfluss auf die Gesetzgebung hatte, ging es SPÖ-

PolitikerInnen im Bereich der Frauenpolitik darum, Missstände und die daraus abzuleitenden 

politischen Konsequenzen anzuprangern. Ein immer wiederkehrender Konfliktpunkt war 

dabei die ungenügende finanzielle Ausstattung des Frauenressorts, besonders in Bezug auf 

den Schutz von Frauen vor Gewalt.36 

 

Die Grünen kritisierten, dass obwohl zwischen einem Viertel und einem Drittel aller in der 

Europäischen Union lebenden Frauen im Laufe ihres Lebens Opfer einer Gewalttat würden, 

Gewaltschutzeinrichtungen keine ausreichende finanzielle Unterstützung erhalten würden. 

Ebenso herrsche vielfach ein problematischer Umgang von PolizistInnen mit (zumeist 

weiblichen) Opfern von Gewalt, da diese von ExekutivbeamtInnen oftmals nicht ernst 

genommen und Anzeigen wegen Gewalthandlungen nicht ordnungsgemäß aufgenommen 

würden, so die Grünen.Sie bemängelten, dass in Österreich ein „nationaler Aktionsplan zur 

Bekämpfung von Gewalt in der Familie“ 37 fehle. 

 

- Policy-Kern 

Für die erstmalige öffentliche Thematisierung von Stalking und für erste Forderungen nach 

einer gesetzlichen Regelung war maßgeblich das Engagement zweier SPÖ-Politikerinnen 

verantwortlich: Renate Brauner und Sonja Wehsely. Renate Brauner hatte die Konferenz „Du 

entkommst mir nicht...“ vom November 2003 initiiert, Sonja Wehsely forderte wiederholt 

eine gesetzliche Lösung und brachte gemeinsam mit allen Wiener Parteien eine Resolution 

zur Schaffung wirkungsvoller gesetzlicher Maßnahmen gegen Stalking im Wiener Gemeinde-

                                                 
36 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20041029_OTS0239&ch=politik und 
http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20051215_OTS0097&ch=politik 
37 http://www.gruene.at/uploads/media/FB2006_internet_01.pdf  
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rat ein38. Beide, Brauner und Wehsely, übten das Amt der Wiener SPÖ-Frauen-stadträtin aus, 

als sie Stalking zum Thema machten. 

 

Auch auf bundesstaatlicher Ebene wurde Stalking auf die frauenpolitische Agenda gesetzt. 

Bei ihrer Aktion „Selbstbestimmt leben – ohne Gewalt“ anlässlich des Internationalen Tages 

gegen Gewalt an Frauen des Jahres 2004 wurde Stalking und die Notwendigkeit einer 

wirksamen gesetzlichen Regelung von den Frauen der Bundes-SPÖ zu ihrem Schwerpunkt-

thema gemacht. Ihre prinzipiellen Forderungen bezüglich der Ausgestaltung eines Anti-

Stalking-Gesetzes formulierte Gabriele Heinisch-Hosek, Bundesfrauensprecherin der SPÖ 

wie folgt: 

 

„Ein Anti-Stalking-Gesetz, das wirklich effektiv ist, sollte von drei Grundprinzipien 

getragen sein: Stalking ist kriminelles Unrecht, das durch den Staat abgewendet werden 

soll; die Verantwortung liegt beim Stalker, nicht beim Opfer; und der zentrale Moment 

muss der Anspruch des Opfers auf Sicherheit sein“.39 

 

Die Grünen machten allerdings die Ausgestaltung des gesamten Straftatbestandes als Offizial-

delikt zur Bedingung ihrer Zustimmung zum Anti-Stalking-Gesetz. Ebenso sollte der Polizei 

die Verhängung eines Kontaktverbotes durch das Gesetz ermöglicht werden, ohne dass das 

Opfer zuerst den Umweg über die Gerichte gehen müsste.40 

 

- Secondary Aspects 

Auch wenn es der SPÖ gelungen ist, viele der von ihr eingebrachten Postulate auch umzu-

setzen, so mussten ebenso Abstriche gegenüber ihren ursprünglichen Forderungen gemacht 

werden. Die Verankerung eines Wegweiserechtes und eines Kontaktverbotes nach dem 

Vorbild des Gewaltschutzgesetzes wurde von der SPÖ als sinnvolle und notwendige Maß-

nahme erachtet, um von Stalking betroffenen Frauen effektiven Schutz zu bieten, konnten 

jedoch nicht durchgesetzt werden.41  

 
                                                 
38 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20050916_OTS0065&ch=politik  
39 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS20050914_OTS0274&ch=politik 
40 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060216_OTS0147&ch=politik 
41 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060329_OTS0134&ch=politik 
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In der Diskussion um die Ausweitung der Schutzzonen vor Abtreibungskliniken brachte 

Bettina Stadlbauer den Vorschlag, eine Lösung innerhalb des neuen Anti-Stalking-Gesetz zu 

schaffen. Dabei sollte das verfolgende und belästigende Verhalten von Abtreibungs-

gegnerInnen auch unter Stalking subsumiert und daher strafbar gemacht werden. 42 Ebenso 

wie die SPÖ forderten auch die Grünen, eine Regelung zum Schutz vor Belästigung vor 

Abtreibungskliniken im Anti-Stalking-Gesetz zu verankern. Damit hätte der reibungslose 

Zugang für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen wollen, sicher-

gestellt werden sollen. Die Grünen orientierten sich am Beispiel Frankreichs, wo eine solche 

Lösung bereits angewendet wurde.43 Im Sinne der Umsetzbarkeit eines Anti-Stalking-

Gesetzes stellte Stadlbauer ihre diesbezüglichen Forderungen jedoch wieder zurück 

(Interview 5, 9-10). 

 

IV.4.2.2 AkteurInnen der Oppositionskoalition 

Die Oppositionsparteien brachten sich vor allem über den Nationalrat wie auch über die 

Medien in den Entstehungsprozess ein. Seitens der SPÖ waren dies auf parlamentarischer 

Ebene die SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek, die SPÖ-Bundesfrauen-

geschäftsführerin Bettina Stadlbauer, der SPÖ-Innenausschussvorsitzende Rudolf Parnigoni, 

SPÖ-Justizsprecher Dr. Johannes Jarolim und die SPÖ-Nationalratsabgeordneten Mag.a Ruth 

Becher, Mag.a Gisela Wurm, Dr. Christian Pulswald und Otto Pendl. Auch die SPÖ-Bundes-

frauenvorsitzende und Zweite Nationalratspräsidentin Mag.a Barbara Prammer beteiligte sich 

stark am politischen Diskurs. Im Bundesrat wurden die Ansichten der SPÖ in dieser 

Angelegenheit von der Bundesratsabgeordneten Gabriele Mörk vertreten. 

 

Nachdem das Engagement für ein Anti-Stalking-Gesetz sehr stark von der Stadt Wien 

ausgegangen ist, haben sich Wiener Politikerinnen wie Mag.a Renate Brauner, Mag.a Sonja 

Wehsely, Andrea Kuntzl und Martina Ludwig überproportional stark in die Debatte 

eingebracht. Auch in anderen Bundesländern setzte sich die SPÖ stark für die Verabschiedung 

von Anträgen ein, mit der die Bundesregierung ersucht wurde, wirkungsvolle Maßnahmen 

zum Schutz vor Stalking zu setzen. In Salzburg brachten die SPÖ-Landtagsabgeordneten 

Mag. Markus Brenner, Hilde Wanner und Arno Kosmata einen Antrag ein, ebenso ihre 

                                                 
42 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20051007_OTS0183&ch=politik 
43 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluesse=OTS_20050804_OTS0099&ch=politik 
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ParteikollegInnen Barbara Gross, Margarethe Gruber, Michaela Halper, Walter Kröpfl und 

Dr.in Ilse Reinprecht im Steirischen Landtag. 44 In Niederösterreich kam es zu einem 

gemeinsamen Antrag mit der ÖVP, an dem sich für die SPÖ die Landtags-abgeordneten Karin 

Kadenbach, Mag. Hannes Weninger, Helmut Cerwenka, Mag.a Karin Renner, Rupert Dworak 

und Christa Vladyka beteiligten. In Oberösterreich unterstützte die erste Landtagspräsidentin 

der SPÖ Gerda Weichsler den Antrag.45 

 

Die Grünen brachten sich mit Frauensprecherin Mag.a Brigid Weinzinger und Justizsprecherin 

der Grünen Mag.a Terezija Stoisits in der parlamentarischen Diskussion und in die mediale 

Berichterstattung ein. Im Oberösterreichischen Landtag unterstützte Mag.a Doris Eisenriegler 

den bereits angeführten Antrag. Auch die Frauensprecherin der Wiener Grünen, Dr.in Monika 

Vana, beteiligte sich an der Wiener Resolution. Stefan Schennach, Bundesratsabgeordneter 

der Grünen, nahm für die Grünen im Bundesrat zur Regierungsvorlage Stellung. 

 

 

IV.5 Externe Einflussfaktoren 

IV.5.1 Verteilung natürlicher Ressourcen 

Innerhalb der Gesellschaft werden Männer und Frauen in Geschlechtsklassen zusammen-

gefasst, die durch Machtbeziehungen miteinander in Verbindung stehen. Diese Macht-

beziehungen wirken sich auf gesellschaftliche Rollen und Lebensbedingungen aus, die 

Männern und Frauen je nach ihrer Geschlechtszugehörigkeit zugewiesen werden 

(Rosenberger 1992, 21). Robert W. Connells Konzept der hegemonialen Männlichkeit 

beschreibt das Ungleichgewicht in den Geschlechterverhältnissen. Darin wird im Verhältnis 

der Männer untereinander eine Hierarchisierung hergestellt. Mittels patriarchaler Dividende, 

welche immaterielle und materielle Vorteile bezeichnen, die Männer aus ihrer Stellung im 
                                                 
44 Antrag der Abgeordneten Mag. Brenner, Wanner und Kosmata des Salzburger Landtages betreffend die 
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage gegen Stalking vom 20. September 2004 und Antrag der Abgeordneten 
Gross, Gruber, Halper, Kröpfl, Dr.in Reinprecht betreffend Maßnahmen gegen Stalking des Steirischen 
Landtages vom 30. November 2004 
45 Antrag der Abgeordneten Kadenbach, Friewald, Weninger, Herzig, Vladyka, Dr. Michalitsch, Cerwenka, 
Mag. Schneeberger, Mag.a Renner, DI Toms, Dworak, Mag. Wilfing, Schittenhelm und Adensamer des 
Niederösterreichischen Landtages betreffend die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage gegen Stalking vom 9. 
November 2004 und dringlicher Antrag der Abgeordneten Weichsler, Frauscher,Mag.a Eisenriegler und Moser 
des Oberösterreichischen Landtages betreffend Maßnahmen gegen Stalking vom 27. Jänner 2005 
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hegemonialen System beziehen, soll die Überlegenheit von Männern gegenüber Frauen 

aufrecht erhalten werden. Obwohl nicht alle Männer im Konzept der hegemonialen 

Männlichkeit partizipieren können, trachten viele danach in den Genuss patriarchaler 

Privilegien zu kommen (Döge 2001, 32-38). 

 

„Ob Frauen am Herd bleiben oder Zugang zu gesamtgesellschaftlicher Macht erhalten, ist 

gerade auch für die Prävention der Gewalt von Männern an Frauen in der privaten Sphäre 

die letztlich entscheidende Frage.“ (Dearing 2005, 21)  Im häuslichen Bereich wird Gewalt 

von Männern in erster Linie dazu eingesetzt, um Kontrolle und Macht über Frauen auszuüben 

(Dearing 2005, 43). Gewalthandlungen von Männern an Frauen sind ein Bestandteil 

patriarchaler Gesellschaften (Rosenberger 1992, 145-150). 

 

Jens Hoffmann weist darauf hin, dass es sich bei Stalking oftmals um die Fortsetzung 

häuslicher Gewalt mit andern Mitteln handelt. Dies ist besonders dann der Fall, wenn es sich 

bei dem Stalker um einen früheren Partner oder eine frühere Partnerin handelte. Eine von 

Hans-Georg W. Voß im Jahr 2005 an rund 550 Stalkingopfern durchgeführte Studie aus dem 

deutschen Sprachraum ergab, dass wenn Opfer von ExpartnerInnenstalking bereits während 

der intakten Beziehung Gewalt erfahren hatten, auch in drei von vier Fällen während der 

Stalkinghandlungen Gewalt angewendet wurde. Besonders nach der Beendigung einer 

gewalttätigen Beziehung ist das Risiko, Opfer von Stalkinghandlungen zu werden, erhöht, da 

der Stalker damit versucht, die Kontrolle über sein Opfer aufrecht zu erhalten und um damit 

zu verhindern, dass das Opfer aus der Gewaltbeziehung ausbricht. Dieses Stalkingverhalten 

wird als besonders aggressiv eingestuft (Hoffmann 2006, 185-187). 

 

Gemeinderätin Martina Ludwig machte anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an 

Frauen 2004 darauf aufmerksam, dass Frauen gerade oftmals Nachstellen, Verfolgen oder 

Auflauern durch den Expartner ausgesetzt sind: „Gewalt passiert überwiegend in den eigenen 

vier Wänden und wird meist vom (Ex-)Partner ausgeübt. Frauen müssen gute Ressourcen 

vorfinden, damit sie sich aus der Gewaltbeziehung befreien können“.46 Daher forderte 

                                                 
46 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20041125_OTS0134&ch=politik 
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Martina Ludwig die Umsetzung eines Anti-Stalking-Gesetzes, „als eine weitere wichtige 

Maßnahme um Opfer von Gewalt besser schützen zu können“. (ebd.) 

 

IV.5.2 Fundamentale kulturelle Wertvorstellungen 

 
„Vor dem Hintergrund einer geschlechtsspezifischen Machtverteilung erscheint die 

Gewalttat eines Mannes an einer Frau als systemkonform, als eine Bestätigung und 

Bestärkung des Ungleichgewichtes zwischen den Geschlechtern (...).“ 

(Dearing 2005, 47) 

 

Wie auch beim Gewaltschutzgesetz mussten im Vorfeld des Entstehungsprozess des Anti-

Stalking-Gesetzes einige Hürden überwunden und ein Umdenkprozess vollzogen werden. 

Auch hier wurden Bedenken hinsichtlich der Angemessenheit dieser Maßnahme geäußert. 

 

Ein starker Impuls für die Forderung nach einem spezifischen Straftatbestand zum Schutz vor 

Stalking war von der Frauenabteilung der Stadt Wien ausgegangen. Das wird am Beispiel 

Sonja Wehselys, der Nachfolgerin Brauners, ersichtlich. Sie erklärte unmittelbar nach ihrem 

Amtsantritt die Verabschiedung eines spezifisches Gesetz zum Schutz vor Stalking zu ihrem 

Ziel. Ihr Engagement schlug sich letztlich in der Vier-Parteien-Resolution nieder: „Ein Anti-

Stalking-Gesetz ist angewandte Frauenpolitik, ist angewandte Hilfe für Frauen, die zu Opfern 

geworden sind und ich bin frohen Mutes, dass es eine breite Basis unter den Wiener Parteien 

gibt, die mit mir Seite an Seite kämpfen werden“ (Interview 6, 3). Sonja Wehsely kommt 

gemäß dem Advocacy-Koalitions-Ansatz die Rolle eines policy-brokers zu. Wehselys 

Verbündete waren sowohl Frauenorganisationen, Gewaltschutzeinrichtungen, PolitikerInnen 

der SPÖ und die Frauensprecherinnen der anderen Wiener Gemeinderatsparteien: Monika 

Vana von den Grünen, Barbara Feldmann von der ÖVP, Karin Landauer von der FPÖ und 

natürlich Martina Ludwig von der SPÖ (Interview 6, 2-3). Sie nahm zwischen VertreterInnen 

der Stadt Wien, VertreterInnen von Gewalt- und Kinderschutzeinrichtungen, Justiz- und 

ExekutivbeamtInnen eine Vermittlerrolle im Rahmen des Gewalt-Jour-Fixe ein. Aus dieser 

ExpertInnenrunde ging deutlich hervor, dass die Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen 

in der Bekämpfung von und im Umgang mit Stalking von zentraler Bedeutung ist. 
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Auch Karin Gastinger bezeichnete Wehsely als Person, die an inhaltlicher Sacharbeit 

orientiert sei und die sie daher persönlich sehr schätze. Im Anschluss an die Wiener 

Resolution hatte ein Gespräch zwischen Frauenstadträtin Wehsely und der Bundesministerin 

für Justiz Karin Gastinger stattgefunden, das mit dazu beigetragen hat die Justizministerin von 

der Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung zu überzeugen (Interview 2, 7; 20).  

 

Auch in den Bundesländern Salzburg, Steiermark, Oberösterreich und Niederösterreich war es 

zur Verabschiedung ebensolcher Anträge gekommen, die alle von SPÖ-Abgeordneten 

mitgetragen wurden. Ebenfalls im September 2004 wurde von Salzburger SPÖ-Landtags-

abgeordneten ein Antrag im Salzburger Landtag eingebracht. Darin wurde auf Ergebnisse der 

vom Meinungsforschungsinstitut IFES durchgeführten Umfrage unter 1000 Wiener Frauen 

Bezug genommen. Die Salzburger SPÖ-Landtagsabgeordneten orientierten sich an der 

Situation in Deutschland, wo bereits zum damaligen Zeitpunkt ein Gesetzesentwurf vom 

Deutschen Bundesrat vorlag. In Österreich hätten zum damaligen Zeitpunkt keine geeigneten 

Rechtsmittel existiert, um wirkungsvoll gegen Stalking vorzugehen. Im Anschluss ersuchten 

sie die Landesregierung an die Bundesregierung heranzutreten, damit diese prüfe, „welche 

geeigneten Maßnahmen gegen das Stalking ergriffen werden können.“47  

 

In Niederösterreich wurde Stalking durch einen gemeinsamen Antrag von SPÖ- und ÖVP-

Abgeordneten zum Thema gemacht. In einem Zusammenschluss von sechs SPÖ Landtags-

abgeordneten und acht Landtagsabgeordneten der ÖVP die Landesregierung gebeten die 

Bundesregierung nahe zu legen, „zu prüfen, welche geeigneten Maßnahmen gegen das 

Stalking ergriffen werden können und einen neuen Straftatbestand im StGB zu schaffen“. 48 

Zur Beschreibung des Phänomens erläuterten die Abgeordneten, dass Gewalt gegen Frauen 

auch in Niederösterreich stetig anstiege und Stalking zuletzt vermehrt als Problem wahr-

genommen wurde. Es folgten anschließende Erklärungen und Begriffsdefinitionen über 

Stalking. Wie in Salzburg unterstrichen auch die Niederösterreichischen Landtags-

abgeordneten, dass es in Österreich bislang keine gesetzliche Grundlage für ein Vorgehen 
                                                 
47 Antrag der Abgeordneten Mag. Brenner, Wanner und Kosmata des Salzburger Landtages betreffend die 
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage gegen Stalking vom 20. September 2004 
48 Antrag der Abgeordneten Kadenbach, Friewald, Weninger, Herzig, Vladyka, Dr. Michalitsch, Cerwenka, 
Mag. Schneeberger, Mag.a Renner, DI Toms, Dworak, Mag. Wilfing, Schittenhelm und Adensamer des 
Niederösterreichischen Landtages betreffend die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage gegen Stalking vom 9. 
November 2004 



45 

gegen Stalking gäbe. Auffällig beim niederösterreichischen Antrag, dass dieser mehrheitlich 

von der ÖVP getragen wurde 49. 

 

In der Steiermark wurden sowohl im Steiermärkischen Landtag im November 2004 als auch 

im Grazer Gemeinderat im Dezember 2004 entsprechende Anträge zur Schaffung eines Straf-

tatbestandes gegen Stalking eingebracht, die sowohl inhaltlich als auch in ihrer Wortwahl 

annähernd deckungsgleich sind. Die Anträge liefern eine Beschreibung des Phänomens 

Stalking hinsichtlich seiner Erscheinungsformen und den massiven Folgeerscheinungen für 

die Opfer. Es wird dabei auf internationale Studienergebnisse Bezug genommen, nach denen 

sich „etwa bei der Hälfte der Opfer post-traumatische Belastungsstörungen im klinischen 

Sinne“ 50 zeigen würden. Zur Darstellung der Auftretenshäufigkeit wird in den steirischen 

Anträgen sowohl auf aktuelle Daten aus den USA sowie auf die bereits erwähnte IFES-

Umfrage Bezug genommen. Beide Anträge definieren Stalking als Gewalt und betonen, dass 

„den Staat zur Verhinderung von Gewalt eine besondere, im Verhältnis zu anderen Aufgaben 

sogar vorrangige Verantwortung (trifft). Und auch die Gewalt in der Privatsphäre ist eine 

öffentliche Angelegenheit, weshalb das Opfer ein Recht auf staatliche Schutzmaßnahmen 

hat.“ (ebd.) Zahlreiche Länder könnten bereits auf erfolgreiche Regelungen zum Schutz vor 

Stalking vorweisen, auf europäischer Ebene seien dies England, Belgien, Schweden, die 

Niederlande oder etwa Deutschland, wo Aspekte des Stalking bereits durch das dortige 

Gewaltschutzgesetz abgedeckt werden würden. Das österreichische Gewaltschutzgesetz vom 

1.Mai 1997 greife hier leider zu kurz und daher ersuchte die Steiermärkische Landesregierung 

beziehungsweise der Grazer Gemeinderat, die Bundesregierung organisatorische und 

gesetzliche Maßnahmen zur Verhinderung von Stalking vorzunehmen und damit die 

vorhandenen Lücken zu schließen. Interessant ist bei den steirischen Anträgen, dass es sich 

bei dem Antrag des Grazer Gemeinderat um einen von allen im Grazer Gemeinderat 

vertretenen Parteien, also der ÖVP, der SPÖ, der Grünen, der FPÖ und der KPÖ, handelte, 

während der im Steiermärkischen Landtag eingebrachte Antrag ausschließlich von SPÖ 

Abgeordneten getragen wurde (ebd.). 
                                                 
49 Antrag der Abgeordneten Kadenbach, Friewald, Weninger, Herzig, Vladyka, Dr. Michalitsch, Cerwenka, 
Mag. Schneeberger, Mag.a Renner, DI Toms, Dworak, Mag. Wilfing, Schittenhelm und Adensamer des 
Niederösterreichischen Landtages betreffend die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage gegen Stalking vom 9. 
November 2004 
50 Antrag der Abgeordneten Gross, Gruber, Halper, Kröpfl, Dr.in Reinprecht des Steirischen Landtages 
betreffend Maßnahmen gegen Stalking vom 30. November 2004 
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Beim Initiativantrag im Oberösterreichischen Landtag vom Jänner 2005 handelte es sich 

ebenso wie bei dem Antrag vom Grazer Gemeinderat um einen All-Parteien-Antrag. Im 

Oberösterreichischen Landtages wurde zunächst seitens der zweiten Vorsitzenden und SPÖ-

Abgeordneten Gerda Weichsler auf die Zahlen von Stalkingopfern in Wien gemäß der IFES-

Studie aus dem Jahr 2003 aufmerksam gemacht, welche sich auch auf die Verhältnisse in 

Oberösterreich übertragen lassen würden. Weichsler erläuterte, dass bereits in Kanada und in 

den USA Anti-Stalking-Gesetze vorhanden sind. Auf europäischer Ebene gab es etwa in den 

Niederlanden ein Gesetz zum Schutz vor Stalking und in Deutschland sei ein solches Gesetz 

gerade in Arbeit. 

 

Auf Bundesebene hatten die SPÖ-Nationalratsabgeordneten Bettina Stadlbauer und Ruth 

Becher bereits im am 21. September 2004 eine parlamentarische Anfrage an die Justiz-

ministerin gerichtet, in der sie sich erkundigten, ob Gastinger mit aktuellen Studien-

ergebnissen zur Situation von Stalkingopfern in Österreich vertraut wäre und ob in ihrem 

Ressort bereits gesetzliche Maßnahmen gegen Stalking diskutiert würden.51 Darauf 

antwortete Justizministerin Gastinger: „Die in der Anfrage angeführten Formen des 

„Stalking“ stellen eine Form von psychischer Gewalt dar, die aus meiner Sicht nicht 

akzeptabel ist.  

Vom „Stalking“ betroffene Menschen bedürfen eines spezifischen Schutzes, der von 

Beratungs- und Betreuungstätigkeiten durch Interventionsstellen bis hin zu rechtlichen 

Maßnahmen reicht“52. Sie betonte, dass sich Experten aus ihrem Ressort bereits an der 

Konferenz vom November 2003 beteiligt hatten (ebd.). 

 

Anlässlich des Internationalen Frauentages des Jahres 2005 ließen Bettina Stadlbauer und 

Barbara Prammer die Szenen einer Belästigung nachstellen die bis zu Handgreiflichkeiten 

führte und bei der die betroffene Frau ihr Recht, in Ruhe gelassen zu werden, zu verdeutlichen 

suchte.53 Die Politikerinnen erklärten dann den Zuschauern und der Presse, welch alltägliches 

Phänomen unter dem Begriff Stalking zu verstehen sei (Interview 5, 10-11). Alle diese 

                                                 
51 Parlamentarische Anfrage von Bettina Stadlbauer und Mag.a Ruth Becher vom 21.September 2004 
52 Anfragebeantwortung der  Bundesministerin für Justiz Mag.a Karin Gastinger, 12. November 2004 an die 
Nationalratsabgeordneten Mag.a Ruth Becher und Bettina Stadlbauer betreffend die Notwendigkeit eines Anti-
Stalking-Gesetzes 
53 http://www.ots.at/presseaussendung?schluessel=OTS_20050308_OTS0139&ch=politik 
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Aktionen waren von der SPÖ gezielt gesetzt worden, um öffentliche Aufmerksamkeit auf das 

Thema Stalking zu lenken und um damit politischen Druck zu erzeugen (ebd., 1). Infolge des 

Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen im Jahr 2005 fand auf die Initiative der 

Zweiten Nationalratspräsidentin und SPÖ-Bundesfrauenvorsitzenden Barbara Prammer eine 

Enquete im Parlament zum Thema „Selbstbestimmt leben: ohne Gewalt“ statt. Ein Anti-

Stalking-Gesetz sollte nach der Ansicht der SPÖ-Frauen internationalen Beispielen folgend 

ein rasches Vorgehen ungeachtet der Vorbeziehung zwischen Stalker und Opfer 

ermöglichen.54  

 

Im März 2005 wurde von den SPÖ-Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek und Johannes 

Jarolim gemeinsam mit Abgeordneten der Grünen Brigid Weinzinger und Terezija Stoisits ein 

auf der Wiener Vier-Parteien-Resolution beruhender Entschließungsantrag eingebracht. 

Dieser wurde, inhaltlich eingeschränkt, vom Justizausschuss im April 2005 mit den Stimmen 

aller vier Parlamentsparteien angenommen.55 

 

Der Vorgänger der Justizministerin Karin Gastinger, Dieter Böhmdorfer (FPÖ), äußerte sich 

ablehnend zur Einführung eines Straftatbestandes zum Schutz vor Stalking, da „im 

strafgesetzlichen Bereich nur massive Tatbestände“ 56 verwirklicht werden könnten. Auch in 

den Stellungnahmen wurden kritische Einwände erhoben. So gab das von  Wolfgang Schüssel 

(ÖVP) geführte Bundeskanzleramt in seiner Stellungnahme zu bedenken, dass „nicht 

übersehen wird, dass für sich genommen nicht strafwürdiges, weil „sozialadäquates“ 

Verhalten schwierig unter Strafe zu stellen ist.“57 

 

Auch die Stellungnahme der Generalprokuratur des Obersten Gerichtshofes lässt auf ähnliche 

Anschauungen schließen: 

 

                                                 
54 http://www.frauen.spoe.at/bilder/d30/RedeDohnal_selbstbest_leben.pdf 
55 Entschließungsantrag der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek, Mag.a Brigid Weinzinger, Dr. Johannes 
Jarolim und Mag.a Terezija Stoisits betreffend wirksamer gesetzliche und andere Maßnahmen gegen Stalking 
und Bericht des Justizausschusses über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek, 
Mag.a Brigid Weinzinger, Dr. Johannes Jarolim und Mag.a Terezija Stoisits betreffend wirksamer gesetzliche und 
andere Maßnahmen gegen Stalking vom 19.April 2005 
56 Stenographisches Protokoll der 110. Nationalratssitzung vom 12. Mai 2005, 260 
57Stellungnahme des Bundeskanzleramtes vom 13. Dezember 2005  
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„Das Strafgesetzbuch soll sich auf strafbare Handlungen beschränken, die das 

Zusammenleben in der Gesellschaft schwer (sic!) beeinträchtigen und deshalb 

jedermann als strafwürdig erkennen kann (...). Dabei kommt dem Strafrecht überhaupt 

eine ultima ratio-Funktion in dem Sinne zu, dass ein Verhalten nur dann mit 

gerichtlicher Strafe bedroht sein soll, wenn andere rechtliche Maßnahmen nicht 

ausreichend erscheinen.“ 

 

Weiter wird von dieser Stelle argumentiert, 

 

„dass der Gesetzgeber bisher nicht alle möglichen außerstrafrechtlichen 

Rechtsschutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt hat. Vor der Kriminalisierung eines 

sozial unerwünschten Verhaltens sollten daher zunächst alle zivil- und 

verwaltungs(straf)rechtlichen Maßnahmen ausgeschöpft werden. „Stalking“ kann in 

denkbaren Extremformen eine äußert schwere Rechtsgutbeeinträchtigung darstellen.  

Es ist allerdings der Generalprokuratur nicht bekannt, ob reale Fälle in Österreich 

einen strafgesetzlichen Handlungsbedarf indizieren.“58  

 

Der Präsident des Landesgerichtes St. Pölten, Dr. Peter Kotynski, äußerte in seiner 

Stellungnahme ebenso Einwände gegenüber der geplanten Regelung der Ausgestaltung des 

§107a StGB als Offizialdelikt: 

 

„da bei kaum einen anderen (sic!) Tatbestand eine derartig ausschließliche Beziehung 

zwischen Täter und Opfer besteht, und da überdies das Opfer solcherart auch die 

Möglichkeit hätte, den präsumtiven Täter durch Androhung aber Nichtvollzug der 

Ermächtigungserteilung zu einer inneren Einsicht und damit verbundenen Umkehr in 

seinem Verhalten zu veranlassen. Das wäre ein verläßlicher Garant für künftiges 

Unterbleiben von „Stalking“ und hätte meiner Ansicht nach mehr Wirkung als eine – 

wenn auch nur vorübergehende Zwangsmaßnahme – einer Verhaftung.“ 59 

 

                                                 
58 Stellungnahme der Generalprokuratur des Obersten Gerichtshofes vom 24. November 2005 
59 Stellungnahme des Präsidenten des Landesgerichts St. Pölten vom 9. November 2005 
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IV.5.3 Grundlegende Rechtsstruktur 

Der Umgang des Staates mit Gewalt konzentrierte sich in Österreich, wie in anderen 

westlichen Demokratien auch, lange auf die Beziehung zwischen Staat und Täter und auf die 

Frage nach der Verantwortung des Staates bei der Sicherstellung der Rechte eines Straftäters. 

Weitgehend unbeachtet blieb lange Zeit, welche Rolle Opfer dabei spielen beziehungsweise 

welche Rechte diesen einzuräumen sind (Haller 2004, 19). Vor der Verabschiedung des Anti-

Stalking-Gesetzes (§107a StGB) wurde Betroffenen geraten, sich mittels einer 

zivilrechtlichen Unterlassungsklage Schutz vor ihrem Verfolger zu verschaffen. Allerdings 

musste die Klägerin beziehungsweise der Kläger innerhalb eines solchen Vorgehens das 

Kostenrisiko und die Beweislast auf sich nehmen. Über die Bestimmungen des 

Gewaltschutzgesetzes konnte eine Einstweilige Verfügung für die maximale Dauer von drei 

Monaten erwirkt werden. Dies allerdings nur, wenn es sich bei dem Verfolger um einen (Ex-) 

Partner handelte (Seling 2006, 26-29). Wenn man bedenkt, dass die Durchschnittsdauer eines 

Stalkingvorfalles 28 Monate beträgt, wird klar, dass eine Einstweilige Verfügung im Rahmen 

von drei Monaten nicht den für das Opfer erforderlichen Schutz bieten kann. 

 

In patriarchal definierten Gesellschaften haben Männer ein Interesse daran, ihre über-

geordnete Position gegenüber Frauen aufrechtzuerhalten. Eine patriarchale Kultur impliziert, 

dass Frauen der Zugang zu Institutionen der Macht erschwert wird (Godenzi 1997, 22). 

Grundrechtlich geht dies mit der Auffassung einher, der Staat dürfe nur in Ausnahmefällen in 

die Privatsphäre seiner BürgerInnen eingreifen (Dearing 2005, 25; 32). Der Kategorie 

Geschlecht kommt die Rolle eines Platzanweisers zu, der Männern und Frauen unter-

schiedliche Lebenschancen zumisst. Staatliche Politik verhält sich dabei nicht geschlechts-

neutral, Gesetzgebung und Rechtssprechung sind von männlichen Lebenszusammenhängen 

abgeleitet und geprägt (Rosenberger 1992, 28-31). 

 

Auch beim Gesetzwerdungsprozess zum Anti-Stalking-Gesetz wurde die Angemessenheit 

staatlicher Interventionen im Privatbereich in Frage gestellt. Von den Interventionsstellen 

wurde allerdings immer wieder darauf hingewiesen, „dass die dem Opfer aufgezwungene 

Verantwortungsübernahme für die Strafverfolgung bedeutet, es dadurch vermehrtem Druck 

und vermehrter Gewalt des Gefährders auszusetzen – Bedingungen, die letztlich zu einer 
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Vereitelung der Strafverfolgung beitragen“ (Haller 2004, 382). Das Argument angeblich  

mangelnder Strafwürdigkeit ist auch im Hinblick auf die Ausgestaltung des Gesetzes als 

Offizialdelikt in Betracht zu ziehen. Durch die Ausgestaltung als Offizialdelikt sollen der 

Polizei dadurch im Falle der Tatbegehungsvarianten unter Abs.2 Z 1, 3 und 4 sicherheits-

polizeiliche Befugnisse nach dem Sicherheitspolizeigesetz und der Strafprozessordnung 

zugänglich gemacht werden. 

 

Kritisch zur Ausgestaltung als Offizialdelikt äußerten sich in ihrer Stellungnahme die 

Richtervereinigung, der Österreichische Rechtsanwaltskammertag, das Bundesministerium 

für Inneres, das Landesgericht St. Pölten, der Bund Österreichischer Frauenvereine, die 

Staatsanwaltschaften Linz und die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Letztere wies darauf hin, 

dass Stalking oft im Anschluss an Beziehungsprobleme verübt werde; die verpflichtende 

Strafverfolgung durch den Staat wäre unangebracht, wenn es in der Zwischenzeit zwischen 

den Betroffenen zu einer Versöhnung gekommen sei.60 

 

Das Bundesministerium für Inneres wirft in seiner Stellungnahme die Frage auf, ob das 

Rechtsmittel der Privatanklage nicht dem eines strafrechtlichen Offizialdeliktes vorzuziehen 

sein sollte und begründet dies damit: 

 

„Privatanklagedelikte schützen Rechtsgüter, die (überwiegend) in der privaten Sphäre 

des Verletzten liegen. Der Unrechtsgehalt eines Privatanklagedelikts liegt unterhalb 

einer Schwelle, ab der die Allgemeinheit ein Einschreiten staatlicher Organe erwartet. 

Im Gegensatz dazu umfassen Offizialdelikte Rechtsgüter der Allgemeinheit; das sind 

Rechtsgüter, deren Schutz im öffentlichen Interesse geboten ist, bei deren Verletzung die 

Gesellschaft, unabhängig von einer privaten Initiative zu Recht eine Verfolgung durch 

die Strafverfolgungsbehörde erwartet. Privatanklagedelikte sind Delikte, deren 

Verfolgung nicht im primären staatlichen Interesse liegt. (...) Die in Aussicht 

genommenen Stalkingtatbestände schützen überwiegend Rechtsgüter, die in der privaten 

Sphäre liegen. (...) Mit diesen neuen Bestimmungen werden Tatbestände geschaffen, die 

                                                 
60 Stellungnahme der Wiener Oberstaatsanwaltschaft vom 9. Dezember 2005 
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zumeist noch im Vorfeld von strafbaren Handlungen liegen, deren Verfolgung im 

Interesse der Allgemeinheit geboten ist.“61 

 

Dr.in Hildegard Hartung äußerte sich in ihrer Stellungnahme für den Bund Österreichischer 

Frauenvereine ebenfalls kritisch zu diesem Punkt: 

 

„Da es sich um Situationen primär resultierend aus dem emotionalen Bereich handelt, 

die Bereitschaft, ein solches Delikt zu verfolgen, daher möglichen Schwankungen 

unterlegen ist, wäre hier doch die Version eines  Privatanklagedeliktes zweckmäßiger. 

Dies auch mit der Konsequenz, dass im Falle eines Freispruchs Kostenfolgen für den 

Anzeiger bzw. Ankläger entstünden.“62 

 

In ihren Stellungnahmen befürworteten die Ausgestaltung als Offizialdelikt das Bundes-

ministerium für Gesundheit und Frauen, das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, 

das Amt der Wiener Landesregierung, das Landesgericht für Strafsachen Wien, das Ober-

landesgericht Graz, der Österreichische Gewerkschaftsbund, die Interventionsstellen und der 

Weisse Ring diese Regelung. 

 

Im Vorblatt zu dieser Gesetzesinitiative heißt es: 

 

„Durch die Verankerung einer Anti-Stalking-Bestimmung solle der Opferschutz 

ausgeweitet werden und damit gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere dem 

gestiegenen Respekt vor der Persönlichkeit des Menschen und seinem Recht auf 

Selbstbestimmung Rechnung getragen werden. (…) Darüber hinaus wird 

vorgeschlagen, einen neuen Straftatbestand (§ 107a) zum Schutz von Stalking-Opfern zu 

schaffen, der insbesondere beharrlich gesetzte unbefugte Verhaltensweisen unter Strafe 

stellen soll, die nicht von anderen Bestimmungen (...) erfasst sind, aber dennoch 

                                                 
61 Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres vom 12. Dezember 2005 
62 Stellungnahme des Bundes Österreichischer Frauenvereine vom 6. Dezember 2005 
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beträchtlich in die Lebensführung des Opfers eingreifen und daher von der Gesellschaft 

unzumutbar gewertet werden“.63 

 

In der politischen Diskussion traten SPÖ und Grüne von Anfang an vehement für die 

Gestaltung des gesamten Straftatbestandes als Offizialdelikt ein. Die Oppositionsparteien 

forderten in der Zeit zwischen der Diskussion der Gesetzesvorlage im Ministerrat und den 

abschließenden Lesungen im Nationalrat gemeinsam, das Gesetz zur Gänze wie im 

Begutachtungsentwurf vorgesehen als Offizialdelikt zu belassen, um den Opfern nicht die 

Verantwortung für die Strafverfolgung aufzubürden(64 und 65). Während sich ÖVP und FPÖ 

im gemeinsamen Entschließungsantrag des Justizausschusses vom 19. April 2005 ebenso 

noch dazu bekannt hatten, das Gesetz solcher Maßen auszugestalten, konnte diese Ansicht auf 

bundespolitischer Ebene aufgrund des Widerstandes des Bundesministeriums für Inneres 

keine Mehrheit finden. Innenministerin Liese Prokop lehnte diese Regelung mit dem Verweis 

auf mangelnde personelle Ressourcen ab (Interview 1, 2). 

 

Die Generalprokuratur am Obersten Gerichtshof wandte sich in ihrer Stellungnahme gegen 

die Zuständigkeit des Einzelrichters am Gerichtshof 1. Instanz, wodurch der Einzelrichter im 

Gegensatz zum Bezirksgericht über die Möglichkeit verfügt, aufgrund einer Tatbegehungs- 

oder Tatausführungsgefahr eine Deeskalationshaft zu verhängen (Deixler-Hübner/ Mitgutsch 

2007, 69-70). Auch der Präsident des St. Pöltner Landesgerichtes spricht sich „unter 

Berücksichtigung der mit tatsächlichen Verbrechern überfüllten Justizanstalten“ gegen 

Zuständigkeit eines Einzelrichters am Gerichtshof 1. Instanz aus, wohingegen er zuvor 

eingeräumt hatte, „dass es sich in der Praxis (zeigt), dass nahezu ausschließlich im 

Rampenlicht stehende Personen Opfer von Stalking werden (...)“.66 Die Verhängung einer 

Untersuchungshaft, „(dieser) stärkste aller Grundrechtseingriffe aus Grund der 

Tatbegehungs- und Ausführungsgefahr“, so die Generalprokuratur in ihrer Stellungnahme, sei 

beispielsweise nicht einmal bei Ehrenbeleidigung, die sogar größere Beeinträchtigungen 

darstellen können als etwa die Tatbegehungsvariante nach §107a Z 1 des Strafgesetzbuches 

                                                 
63 Erläuterungen zum Entwurf für das Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 1975 
und die Exekutionsordnung geändert werden sollten, 8-11 
64 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060212_OTS0018&ch=politik 
65 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060214_OTS0144&ch=politik 
66 Stellungnahme des Präsidenten des Landesgerichts St. Pölten vom 9. November 2005 
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(Aufsuchen räumlicher Nähe), würde „den jahrzehntenlangen Bemühungen um eine 

Zurückdrängung der Untersuchungshaft zuwiderlaufen.“ 67 Doch selbst der 

Beleidigungstatbestand sieht eine maximale Freiheitsstrafe von drei Monaten vor, weshalb 

„der vorgeschlagene Strafsatz (Anmerkung: von bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe) nicht ins 

System des österreichischen Strafrechts passt.“ (ebd.) 

 

Dr.in Ulrike Psenner, Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen Wien, ist es dagegen zum 

einen unverständlich, warum die Strafdrohung nur mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe 

bemessen wurde und forderte, diese auf bis zu zwei Jahre anzuheben. Sie argumentiert hier 

zum einen damit, dass es sich bei Stalking um kein Bagatelldelikt handle und bei den Opfern 

schwerwiegende psychische Probleme hervorrufen könne. 68  

 

Zum anderen werde durch das geringe Strafausmaß im Falle im juristischen Sinne 

unzurechnungsfähiger Stalker eine Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme 

Rechtsbrecher unmöglich, da diese ein Strafausmaß von mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe 

voraussetze (ebd.). Auch das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen macht in seiner 

Stellungnahme auf dieses Manko aufmerksam und forderte, dass „dieses Problem aus (...) 

frauenpolitischer Sicht einer Lösung zugeführt werden (muss)“ .69 Diese gesetzliche Lücke 

fand jedoch keine Aufnahme in der politischen Diskussion. Lediglich in den Stellungnahmen 

wurde hier von den beiden oben genannten Akteuren sowie vom Amt der Wiener Landes-

regierung, vom Oberlandesgericht Graz, der Staatsanwaltschaft Linz sowie den Interventions-

stellen eine gesetzliche Lösungsmöglichkeit gefordert. Die Interventionsstellen heben in 

diesem Zusammenhang hervor, dass „das Opfer (...) diesen Stalkern, die durch die Un-

zurechnungsfähigkeit ein noch höheres Gefährdungspotential darstellen, ausgeliefert (ist).“ 70 

 

                                                 
67 Stellungnahme der Generalprokuratur des Obersten Gerichtshofes 24. November 2005 
68 Stellungnahme der Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 12. Dezember 2005 
69 Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen vom 6. Dezember 2005 
70 Stellungnahme der Interventionsstellen Österreich vom 16. Dezember 2005 
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IV.6 Dynamische Einflussfaktoren 

IV.6.1 Veränderungen in den sozioökonomischen Bedingungen 

Der Wandel sozioökonomischer Strukturen fällt oft mit einer Veränderung des 

vorherrschenden Männerbildes zusammen, aufgrund dessen auch Geschlechterverhältnisse 

neu definiert werden (Döge 2001, 38-39). In neoliberalen Gesellschaften kommt es im Zuge 

der Globalisierung zu einer Verschärfung der patriarchalen Geschlechterungleichheit 

(Lukasch 2001, 29). Sonja Wehsely verwies anlässlich der Anti-Gewalt-Kampagne Zero 

Tolerance darauf, dass Gewalt oftmals aus Abhängigkeitsverhältnissen resultiert. 71 

 

Die Veränderung des gesellschaftlichen Status der Frau läuft auf einen Verteilungskonflikt 

hinaus. Eine besondere Schwierigkeit seitens der Frauen, diesem Trend entgegenzuwirken, 

liegt darin begründet, dass sie aufgrund ihrer unterlegenen Position für die Veränderung ihrer 

Lebensumstände auf die Unterstützung von Männern angewiesen sind, wohingegen das 

umgekehrt nicht der Fall ist (Rosenberger 1992, 67-70). Dies kann zu Schwierigkeiten führen, 

den Staat beim Schutz von Frauen vor Gewalt in der öffentlichen aber insbesondere in der 

privaten Sphäre in die Pflicht zu nehmen, zumal Frauen weitaus häufiger zu Opfern 

häuslicher Gewalt werden als Männer (Lukasch 2001, 29). Oftmals werden finanzielle 

Gründe für das Nicht-Einschreiten staatlicher Institutionen bei Gewalt im sozialen Nahbereich 

ins Feld geführt. Die Interventionsstellen Österreich wiesen in ihrer Stellungnahme darauf 

hin, „dass die überwiegende Mehrheit der Stalkingopfer (...) die ohnehin 

einkommensschwächeren Frauen (sind).“  72 

 

IV.6.2 Veränderungen in der öffentlichen Meinung 

Die Berichterstattung in den österreichischen Medien erfolgte sehr stark in Einzelfall-

darstellungen, wie zum Beispiel den Aufsehen erregenden Fall der mittlerweile 35-jährigen 

ÖBB-Schaffnerin aus Niederösterreich, die jahrelang exzessiven Stalking auch während ihrer 

Arbeit ausgesetzt war.73 Ein anderer Bericht beschäftigte sich mit dem Schicksal des 32-

                                                 
71 http://www.ots.at/presseaussendung.psp?schluessel=OTS_20051210_OTS0016&ch=politik  
72 Stellungnahme der Interventionsstellen Österreich vom 16. Dezember 2005 
73 http://www.vol.at/news/oesterreich/artikel/stalking-prozess-endet-mit-festnahme/cn/news-20070504-
05294974 
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jährigen Stalkingopfers Eva, die langjähriger Verfolgung und Belästigung durch ihren 

Expartner ausgesetzt war und mit diesem auch ein gemeinsames Kind hatte. Als Evas 

Expartner damit anfing, sie zu verfolgen und sie auf furchteinflößende Weise zu bedrohen, 

dachte sie das erste Mal an die Möglichkeit einer Anzeige. Obwohl ihre Eltern ihr von dem 

Vorhaben abrieten, da niemand ihr Glauben schenken werde, ließ sie sich nicht abbringen. 

Von ihren Erfahrungen im Umgang mit Justiz und Exekutive vor dem In Kraft Treten des 

Anti-Stalking-Gesetzes berichtete die 32-Jährige in einem Artikel in der Frauenzeitschrift 

Woman:  „Ich zeigte ihn an, aber weder die Polizisten noch die Richterin nahmen mich ernst.  

Sie stellten mich indirekt als Spinnerin hin. Das machte mich zusätzlich völlig fertig.“ 

(Hicker 2006, 35) 

 

Die österreichische Richtervereinigung betonte in ihrer Stellungnahme, dass es sich beim 

Phänomen Stalking allem Anschein nach um häufig anzutreffende Verhaltensweisen handle, 

„was aus den in jüngster Zeit in Medien und Politik laut und zahlreich vernehmbaren 

Wünschen nach rascher Abhilfe geschlossen werden kann.“ 74 Journalismus kann im 

demokratischen Prozess bekanntermaßen eine starke Kontrollfunktion einnehmen, weshalb 

die Massenmedien metaphorisch auch als Vierte Gewalt bezeichnet werden. Parteien nehmen 

dabei - zumeist erfolgreich - auf die politische Kommunikation Einfluss (Langenbucher 1993, 

174). 

 

Zur Analyse der parteipolitischen Einbindung des Themas Stalking an die Medien habe ich 

die Datenbank der Austria Presse Agentur75 verwendet. 

 

2001 thematisierte die SPÖ erstmals die Notwendigkeit der Schaffung gesetzlicher 

Maßnahmen zum Schutz vor Stalking (damals noch Psychoterror genannt) im Zuge ihrer 

Kritik an geltenden Opferschutzbestimmungen und forderte im gleichen Atemzug ein 

Opferrechtsgesetz.76 Es folgten die ExpertInnenkonferenz im November 2003 und die starke 

                                                 
74 Stellungnahme der Richtervereinigung vom 19. Dezember 2005 
75 www.ots.at 
76 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20011124_OTS0020&ch=panorama 
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Medialisierung und damit einhergehende öffentliche Bewusstseinsbildung im Vorfeld der 

Wiener Resolution vom September 2004 (77 und 78und79) 

 

Bei einer Enquete zum Thema „Selbstbestimmt leben: ohne Gewalt“ betonte die Zweite 

Nationalratspräsidentin Barbara Prammer: „Wir müssen ein Anti-Stalking-Gesetz als 

Präventivmaßnahme beschließen, um potentielle spätere Opfer nicht zu Opfern werden zu 

lassen. Medien haben dazu beigetragen, dass das Gesetz entsteht, indem sie öffentlich Druck 

erzeugt haben – sie haben Stalking zum Thema gemacht.“ 80  

 

Von der FPÖ wurde das Anliegen der Schaffung gesetzlicher Regelungen zum Schutze von 

Frauen vor Stalking ebenso recht früh medial aufgegriffen. Karin Landauer hatte die 

Zielsetzung von Frauenstadträtin Sonja Wehsely, gemeinsam mit allen im Wiener 

Gemeinderat vertretenen Parteien die Schaffung eines Anti-Stalking-Gesetzes anzustreben, 

öffentlich begrüßt.81 Die freiheitliche Frauensprecherin Elke Achleitner betonte am 

Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen im Jahr 2004, dass „Gewalt gegen Frauen (...) 

kein Einzelschicksal, sondern nach wie vor ein gesellschaftliches Problem (ist).“ 82  

Seit der Regierungsbeteiligung der FPÖ wären sehr viele Verbesserungen in diesem Bereich 

vorgenommen worden, so Achleitner. Opfer von Sexualdelikten und Gewalt erhielten 

kostenlose juristische Betreuung und bei Sexualdelikten sei eine Strafverschärfung 

vorgenommen worden. Bezüglich der Stalkingproblematik sei es wichtig, ein Unrechts-

bewusstsein gerade im Hinblick auf die schweren psychischen und physischen Folgen für die 

Betroffenen zu schaffen und richtete einen Appell an FPÖ-Justizministerin Gastinger, 

Maßnahmen gegen Stalking zu ergreifen (ebd.). Am 1. März 2005 veranstaltete die FPÖ die 

Enquete „Psychoterror gegen Frauen: Mobbing – Stalking“ unter Beteiligung von FPÖ-

Frauensprecherin Elke Achleitner, der FPÖ-Sozialministerin Ursula Haubner und der FPÖ-

nahen Justizministerin Karin Gastinger, an der auch Sonja Wehsely teilnahm.83 

 

                                                 
77 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20031211_OTS0175&ch=politik 
78 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20040714_OTS0139&ch=politik 
79 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20040714_OTS0111&ch=politik 
80 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20041125_OTS0312&ch=politik 
81 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20040714_OTS0111&ch=politik 
82 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20041125_OTS0204&ch=politik 
83 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20050301_OTS0240&ch=politik 
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In der Abschlussphase der Diskussion - zwischen der Vorlage des Begutachtungsentwurfes 

und der Beschlussfassung im Nationalrat - findet sich nur ein vom freiheitlichen Lager 

stammender Beitrag. Helene Partik-Pablé, Klubobmann-Stellvertreterin des Freiheitlichen 

Parlamentsklubs, betonte, dass das neue Gesetz vielen Frauen helfen wird und merkte an, dass 

sich bislang kein sozialistischer Innen- oder Justizminister der Sache angenommen hätte, 

obwohl die Problematik seit Jahren bestehe.84 

 

Demgegenüber meldete sich die ÖVP seltener zu Wort. Vor den abschließenden Lesungen im 

Nationalrat fanden sich nur zwei Aussendungen des Presseklubs der ÖVP. Im Vorfeld der 

Justizausschusssitzung vom April 2005 zeigte sich ÖVP-Ausschussvorsitzende Maria 

Theresia Fekter in der Presseaussendung zuversichtlich, dass es in dieser Sitzung zu einer 

Vier-Parteien-Einigung betreffend eines Anti-Stalking-Gesetzes kommen werde.85 Ridi Steibl 

hob im November 2005 die Vorbildwirkung Österreichs im Gewaltschutz hervor und gab 

gleichzeitig zu bedenken, dass „Gewalt in der Familie (...) auch in unserer Gesellschaft ein 

großes Problem (ist). Vielen Frauen und deren Kindern wird dadurch ein selbstbestimmtes 

und angstfreies Leben verwehrt.“ 86 Die Bundesregierung habe Verbesserungen durch die 

Novellierung des Gewaltschutzgesetzes, durch Reformen im Strafprozess- und im Strafrecht, 

durch die Aufhebung der Privilegierung der Vergewaltigung durch den Ehepartner sowie 

durch die Ausweitung des Opferschutzes erzielt, ebenso befinde sich ein Gesetzesentwurf für 

ein Anti-Stalking-Gesetz gerade in Begutachtung (ebd.). 

 

Die Grünen griffen das Thema medial erst relativ spät auf. Monika Vana, Frauensprecherin 

der Wiener Grünen, verwies im Anschluss an die Debatte um das Wegweiserecht vor Ab-

treibungskliniken im August 2005 auf die Möglichkeit, eine entsprechende Regelung im 

neuen Anti-Stalking-Gesetz mit einzubeziehen.87 In Folge der Vorlage des Gesetzesentwurfes 

war es mehrfach zu interministeriellen Differenzen gekommen. Karl Heinz Grasser hatte den 

Entwurf mangels einer Quantifizierung der zu erwartenden Folgekosten abgelehnt.88 

                                                 
84 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluesse=OTS_20060329_OTS0151&ch=politik 
85 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20050419_OTS0204&ch=medien 
86 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20051125_OTS0265&ch=politik 
87 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20050804_OTS0099&ch=politik 
88 Stellungnahme des Bundesministeriums für Finanzen vom 18. November 2005 
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Daraufhin erfolgte die nächste Presseaussendung des Grünen Parlamentsklubs. 

Vana meinte dazu:  

 

„Ein Anti-Stalking-Gesetz ist dem Herrn Finanzminister zu teuer, die Wiener  

Interventionsstellen gegen Gewalt werden von der Innenministerin ausgehungert, Schutz 

für Frauen vor Abtreibungskliniken existiert keiner. Ich orte völliges Versagen der 

Bundesregierung in Sachen Gewaltschutz.“ 89 

 

 

Brigid Weinzinger von den Grünen sprach von einem 

 

„Regierungschaos beim Anti-Stalking-Gesetz auf Rücken der Frauen. (...)  

Der Gesetzesentwurf sollte von Innenministerin Prokop gelesen werden.  

Offenbar hat Justizministerin Gastinger das wichtige Gesetzesvorhaben 

ihren RegierungskollegInnen nicht ausreichend kommuniziert.“ 90 

 

Die Grüne Frauensprecherin attestierte der Innenministerin, „sich beim Anti-Stalking-Gesetz 

zu drücken“, wodurch das Gesetz „zur Alibiaktion“ 91 werde. Damit spielte sie auf die 

mangelnde Unterstützung seitens des Innenministeriums an. Die in den Stellungnahmen 

vielfach erwähnte Unklarheit bei „der genauen Bestimmung der Grenze, ab wann lästige 

Zudringlichkeit endet und Stalking beginnt“ und den damit einhergehenden Schwierigkeiten 

bei der juristischen Ausgestaltung des Gesetzes stellte ihrer Auffassung nach kein Problem 

dar (ebd.). „Es sei Kernaufgabe des Gesetzes zu regeln, was als Stalking geahndet wird,“ 

jedoch sei aufgrund von Vorbehalten seitens des Innenministeriums „zu befürchten, dass die 

Tatbestände reduziert werden und Stalking verharmlost wird.“ 92 Als es vor dem Ministerrat 

am 16. Februar 2006 zu einer Einigung zwischen dem Innen- und dem Justizministerium 

gekommen war, bezeichnete Weinzinger die zu Stande gekommene Regelung als 

„fadenscheiniger Kompromiss und eine inhaltliche Pflanzerei auf Kosten der Opfer.“ 93 

                                                 
89 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20051215_OTS0096&ch=politik 
90 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060117_OTS0145&ch=politik 
91 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060118_OTS0175&ch=politik 
92 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060126_OTS0172&ch=politik 
93 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060212_OTS0030&ch=politik 
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Aufgrund des fehlenden Kontaktverbotes und mangels ausdrücklicher Einschreitpflicht der 

Exekutive werde der Opferschutz ausgehöhlt, was vom Grünen Parlamentsklub mit der 

Schlagzeile „Statt Schutz für Opfer gilt Devise 'Verschonung der Polizei´“ 94 betitelt wurde. 

Als Folge würde die Verantwortung von der Polizei auf die Gerichte abgeschoben (ebd.). 

Verbesserungen seien aber dringend notwendig und durchaus machbar.  

 

Die Aussage von Johannes Rauch, Sprecher der Bundesministerin für Inneres, bildete das 

zentrale Moment in der Medienberichterstattung. In der Tageszeitung Kurier erschien am 17. 

Jänner 2006 der Artikel „Streit zum Anti-Stalking-Gesetz“ indem sich Rauch zur inhaltlichen 

Ausgestaltung des Gesetzesentwurfes äußerte. Rauch verwendete dabei die Umschreibung, 

dass „wenn einer Rosen schickt,(...) man ihn doch nicht ein Jahr einsperren (kann)“ (Zornig 

2006, 2).  

 

Sowohl Bettina Stadlbauer von der SPÖ als auch Justizministerin Karin Gastinger betonten in 

persönlichen Interviews, dass die Aussage Johannes Rauchs sehr viel zur Erzeugung 

politischen Drucks beigetragen hatte, da das Innenministerium, wollte es einem öffentlichen 

Gesichtsverlust vermeiden, zum Einlenken gezwungen war (Interview 2, 27 und Interview 5, 

10). In der Wahrnehmung von Maria Theresia Fekter von der ÖVP spielten die Medien keine 

besonders wichtige Rolle im Gesetzwerdungsprozess, zumal bereits zuvor ein einheitlicher 

Konsens bestanden hätte und Widerstände von Seiten des Bundesministeriums für Inneres 

aufgrund Bedenken hinsichtlich der Machbarkeit auf sachlicher Ebene einer Lösung zugeführt 

worden wären (Interview 1, 4). 

 

Waren die Bemühungen der SPÖ zuvor stark durch die Medien instrumentalisiert und auch 

mit Kritik an der Frauenpolitik der Regierungsparteien nicht gespart worden, so zeichnete sich 

während der Beschlussfassung im Nationalrat ein Einlenken ab. SPÖ-Abgeordneten stimmten 

dem Gesetz zu, trotzdem „es nicht ganz so ist, wie wir es ursprünglich vorgeschlagen haben, 

aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung.“ 95 Auf medialer Ebene wurde weiterhin Kritik 

geübt. SPÖ-Justizsprecher Johannes Jarolim bemängelte dass „es leider Gottes (...) dem 

Herrn Bundeskanzler und der Frau Innenministerin gelungen (ist), all das, was 

                                                 
94 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060214_OTS0144&ch=politik 
95 Stenographisches Protokoll der 142. Nationalratssitzung vom 29.03.2006, 66 
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sinnhafterweise (sic!) in ein Gewaltschutzgesetz gehört hätte, wieder herauszunehmen“ und 

merkte an, dass das vorliegende Gesetz trotz der „durchaus ambitionierte(n) Vorlage der 

Justizministerin“ 96 der gemeinsamen Entschließung des Justizausschusses insofern nicht 

entsprechen würde, als es aufgrund des Widerstandes des Innenministeriums zu keiner 

Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes gekommen sei, womit die Verhängung eines 

Kontaktverbots durch ExekutivbeamtInnen möglich würde (ebd.). Die vorgesehene 

Evaluation im Jahr 2008 biete die Möglichkeit, „die Mängel zu beseitigen“  97 so 

SPÖ-Abgeordnete Gisela Wurm. 

 

IV.6.3 Veränderungen in der Regierungskonstellation 

Bei der Untersuchung des Gesetzwerdungsprozesses des Anti-Stalking-Gesetz müssen auch 

die politischen Machtverhältnisse in Betracht gezogen werden. Die ÖVP und die FPÖ stellten 

die Regierung, SPÖ und Grüne waren in Opposition. Insbesondere der SPÖ fiel es nicht 

leicht, mit dem geänderten Anforderungsprofil zu Recht zu kommen, nachdem sie lange Zeit 

in der Regierung gewesen war. Als Oppositionspartei musste sie Missstände in der 

Regierungsarbeit aufzeigen und zur Sprache bringen. Jedoch galt es dabei zu vermeiden, 

politische Maßnahmen, die vor dem Machtwechsel im Jahre 2000 selbst vorgenommen 

worden waren, in Misskredit zu bringen (Tálos 2006, 74). Der Gewaltschutzbereich, in dem 

sich die SPÖ stark engagiert hatte, bot daher ein Erfolg versprechendes Betätigungsfeld. 

 

Noch vor der Verabschiedung der Vier-Parteien-Resolution begann die SPÖ auf Bundesebene 

Kritik an den unzureichenden gesetzlichen Interventionsmöglichkeiten gegen Stalking zu 

erheben und begründete dies mit Versäumnissen der Bundesregierung in der Frauenpolitik.98 

Anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen des Jahres 2004 betonten die 

SPÖ-Frauen, dass „die Regierung (...) bei Gewaltschutzeinrichtungen (versagt)“ und drängte 

sie, das Anti-Stalking-Gesetz in Angriff zu nehmen.99 Die SPÖ hatte immer wieder mit 

Nachdruck auf diesen ihre Vorarbeiten im Gesetzwerdungsprozess verwiesen.  

 

                                                 
96 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060329_OTS0130&ch=politik 
97 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060329_OTS0149&ch=politik 
98 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20040812_OTS0133&ch=politik 
99 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20041125_OTS0176&ch=politik 
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Nachdem es am 2. März 2005 auf parlamentarischer Ebene zu einem Entschließungsantrag 

zwischen SPÖ und Grünen gekommen war und dieser vom Justizausschuss erst nach 

inhaltlichen Einschränkungen von allen vier Parlamentsparteien angenommen wurde, spitzte 

sich die Kritik der SPÖ am Vorgehen der Regierung im Entstehungsprozess des Gesetzes 

weiter zu. SPÖ-Frauensprecherin Gabriele Heinisch-Hosek zeigte sich sodann „erfreut über 

das plötzlich erwachte Interesse der Regierungsparteien an gesetzlichen Maßnahmen gegen 

Stalking.“  Der vorliegende Entwurf sei „diskussionswürdig (...), wenn er auch bei weitem 

nicht so konkret und umfassend Maßnahmen gegen Stalking vorsieht wie der Entwurf der 

SPÖ.“ 100 Gefordert wurde eine Beschlussfassung noch vor dem Sommer (ebd.). Da sich die 

Vorlage eines Begutachtungsentwurfes aufgrund der schwierigen inhaltlichen Ausgestaltung 

vom anvisierten Frühsommer bis in den Herbst verzögerte (Interview 2, 19-20), erhöhte die 

SPÖ den medialen Druck indem sie proklamierte, dass „ein solcher wichtiger Meilenstein für 

die Frauen, wie ein effektives Gesetz gegen Stalker schon längst Realität sein könnte.“101 Als 

Justizministerin Gastinger im Oktober 2005 einen Gesetzesentwurf vorlegte, wurde dies von 

Gabriele Heinisch Hosek als„Etappensieg der SPÖ“ gewertet.102 

 

In der Begutachtungsphase kam es zu interministeriellen Unstimmigkeiten. Einerseits wurde 

vom Bundesministerium für Inneres unter Bundesministerin Liese Prokop (ÖVP) bemängelt, 

dass für die im Entwurf vorgesehene personelle Unterstützung durch ExekutivbeamtInnen 

keine personellen Ressourcen zur Verfügung stünden, andererseits wurde vom Finanz-

ministerium unter Karl Heinz Grasser (der von der ÖVP nominiert wurde) Kritik wegen der 

mangelnden Kostenabschätzung geäußert. Diese Diskrepanzen wurden in den Medien von der 

SPÖ, aber auch von den Grünen, heftig kritisiert (vgl. Kapitel IV.5.2). 

 

Die Grüne Frauensprecherin Brigid Weinzinger brachte sich ab dem Widerstand des Innen- 

und des Finanzministeriums sehr stark in die Diskussion ein. Sie richtete einen Appell an die 

Frauenministerin Maria Rauch - Kallat, „sich im Zweifel auf Seite der Frauen (zu) stellen und 

nicht auf Seiten Grassers.“ 103 

 
                                                 
100 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20050420_OTS0084&ch=politik 
101 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20050914_OTS0274&ch=politik 
102 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20051003_OTS0106&ch=politik 
103 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20051212_OTS0108&ch=politik  
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Auch die SPÖ kritisierte monetäre Bedenken der Regierung im Zusammenhang mit 

Gewaltschutz von Frauen. Barbara Prammer bezeichnete 

 

„die Absage des Finanzministeriums (als) ein(en)  Skandal. Der Schutz von Frauen kann 

doch nicht einfach mit der Begründung, er sei zu teuer, abgeschmettert werden. 

Außerdem vermisse ich wie immer den Aufschrei der Frauenministerin, die doch die 

Interessen der Frauen zu vertreten hat.“ 104 

 

Sonja Wehsely war „empört über die Haltung "der Herren im Finanzministerium“ “ und 

sagte, „der wirkungsvolle Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt darf in einem der 

reichsten Länder dieser Welt weder eine Kosten- noch eine Personalfrage sein.“105 

 

Wegen dieser Einwände des Innen- und des Finanzministeriums konnte das Gesetz nicht wie 

geplant am 19. Jänner 2006 den Ministerrat passieren, was von der Opposition stark in den 

Medien kritisiert wurde. Für Wehsely war „die ignorante Haltung, die VP-geführten 

Ministerien gegenüber einem Anti-Stalking-Gesetz einnehmen, symptomatisch: der ÖVP sind 

Frauenanliegen nicht viel wert, zynische Männer haben in der ÖVP bei Frauen-

angelegenheiten offenbar das letzte Wort.“ 106 Sie kritisierte das Gesetz als zahnlos, da die 

Erwirkung einer Einstweiligen Verfügung für die „zumeist unter starkem psychischen Druck 

stehenden Opfern unzumutbar“ 107 sei. Sie meinte, dass „dieses Gesetz vielleicht gelernten 

Juristinnen und Menschen, die sich teure Anwälte leisten können (hilft), dem Großteil der 

Opfer damit aber nicht geholfen (ist)“ (ebd.). Daraufhin entgegnete die Frauensprecherin der 

Wiener ÖVP Feldmann, die gemeinsam mit Wehsely im September 2003 die Vier-Parteien-

Resolution eingebracht hatte, dass Wehsely Kritk „rein parteipolitisch motiviert“ sei, da „die 

Erläuterungen zum Gesetzestext die Tragweite und den Umfang dieses richtungsweisenden 

Gesetzes deutlich (machen) würde.“ 108 Barbara Prammer von der SPÖ hingegen verkündete 

                                                 
104 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20051209_OTS0049&ch=politik 
105 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20051209_OTS0113&ch=politik 
106 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060117_OTS0119&ch=politik 
107 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060212_OTS0018&ch=politik 
108 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060214_OTS0037&ch=politik 
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nach dem Aufschub im Ministerrat, dass „es nicht an der Opposition liege, dass dieses 

gescheitert sei.“109 

 

Wie es um die Ernsthaftigkeit der involvierten Ministerinnen in Bezug auf den Opferschutz 

wirklich bestellt sei, könne laut Weinzinger von den Grünen an deren Handeln abgelesen 

werden:110 „Prokop wollte das Gesetz von Anfang an nicht und Gastinger wollte um jeden 

Preis irgendetwas, um ihren Gesichtsverlust so gering wie möglich zu halten. Ein 

wirkungsloses Gesetz ist nun das Ergebnis des Kuhhandels“. 111  

 

IV.6.4 Beeinflussung durch Policy-Entscheidungen aus anderen Subsystemen 

Die Wissenschaft hatte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begonnen, sich mit sich mit 

Opfern auseinander zu setzen. Die Viktimologie wurde zu einer eigenen Teildisziplin der 

Kriminologie (Jesionek 2005b, 171). In Mitteleuropa bildeten sich zum Schutz von Opfern 

sexueller und häuslicher Gewalt in den 1970er Jahren erste Opferschutzeinrichtungen. Im Jahr 

1989 schlossen sich 18 solcher Organisationen zum European Forum for Victim Services 

zusammen, darunter der Weisse Ring Österreich. Die Mitgliederorganisationen führten 

zahlreiche viktimologische Forschungsarbeiten durch und gaben internationale Empfehlungen 

ab, was sich auch in der Umsetzung des EU-Rahmenbeschlusses über die Stellung des Opfers 

im Strafverfahrens vom 15.März 2001 niederschlug. 

 

Darin werden Opfer definiert „als natürliche Person, die einen Schaden, insbesondere eine 

Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Unversehrtheit, seelisches Leid oder einen 

wirtschaftlichen Verlust als direkte Folge von Handlungen oder Unterlassungen erlitten hat, 

die einen Verstoß gegen das Strafrecht eines Mitgliedstaates darstellen“ (Jesionek 2005a, 

48).  

 

Opfer werden in unserer Gesellschaft meist als passiv, schwach und hilfsbedürftig perzipiert. 

Diese Zuschreibungen werden jedoch oft erst durch staatliche Unterlassungen, soziale 

Vorbedingungen und vor allem durch das Täterverhalten hervorgerufen. Trotzdem haben 
                                                 
109 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060122_OTS0033&ch=politik 
110 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060217_OTS0163&ch=politik 
111 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20060216_OTS0147&ch=politik 
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Opfer (im Besonderen Opfer von Gewalttaten) ein Anrecht darauf, von der Gesellschaft als 

solche anerkannt und respektiert zu werden. Grundvoraussetzung ist, dass nicht die Unschuld 

des Opfers im Mittelpunkt steht, sondern die Verantwortung des (Gewalt-)Täter für seine 

Handlungen (Dearing 2005, 101-103). Gerade Opfer von Stalking haben ein zentrales 

Bedürfnis, als Opfer anerkannt und ernst genommen zu werden. Es besteht leider die 

Tendenz, Gewalt in Form von Stalkinghandlungen beziehungsweise deren 

Gefährdungspotential zu verharmlosen (Hoffmann 2005, 150). 

 

Im Bereich des Schutzes vor Stalking berichtete bereits Dr.in Christa Pelikan in ihrer Studie 

„Psychoterror (Stalking) – Darstellung des Ausmaßes, der Formen und Auswirkungen für die 

Opfer sowie der gesetzlichen Grundlagen im internationalen Vergleich“, dass Anti-Stalking-

Gesetzgebungen einen Wandel im Rechtsgüterschutz darstellen. 

 

„Auf einer ersten Stufe ist es die Anerkennung der psychischen und emotionalen 

Integrität der Person, die nun den Schutz des Rechts genießen soll; auf einer weiteren 

Stufe ist es dann die private Sphäre einer Person, ihre Außenhaut, die nun als 

schützenswertes Rechtsgut erscheint. Es geht um die Freiheit der Gestaltung von 

Beziehungen und die Freiheit zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit, wie sie sich 

in der Rechtssprechung des Europäischen Menschenrechts-Gerichtshofes anerkannt 

findet.“          (Pelikan 2002, 2) 

 

Wird die Anerkennung des Opferstatus und des erlittenen Unrechts durch die Gesellschaft 

verweigert, so spricht man von sekundärer Viktimisierung. Bei Stalking ist dies besonders oft 

der Fall (Hoffmann 2005, 151). Diese Opfer haben zumeist schon einen langen Leidensweg 

hinter sich ehe sie überhaupt mit einer Behörde in Kontakt treten und bedürfen gerade deshalb 

eines besonders schonenden Umgangs. Maria Theresia Fekter bezeichnete die 

Verabschiedung von Gesetzen zum Schutz von Frauen während der 1990er Jahre wie etwa 

dem Gewaltschutzgesetz als Quantensprung im Opferschutz. Im Zuge dieses Umdenkens 

wurde bei Gewaltdelikten das Strafausmaß wieder angehoben (Interview 1, 1). Der Eindruck, 

dass die ÖVP/FPÖ-Regierung diesbezüglich aufgeschlossener war, wurde auch von Karin 

Gastinger geteilt (Interview 2, 23). Im Zuge dessen wurden, so die ehemalige Justiz-

ausschussvorsitzende Fekter, auch Verbesserungen im Opferschutz vorgenommen: 
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die Verjährungsfrist bei Genitalverstümmelung wurde angehoben, der §107 wurde zum 

Offizialdelikt oder die Ehenötigung wurde in den Nötigungstraftatbestand aufgenommen 

(Interview 1, 1-3). 

 

In den Stellungnahmen wurde vom Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, vom Amt 

der Wiener Landesregierung und von den Interventionsstellen Österreichs angeregt, auch 

Stalkingopfern in die Gruppe von Personen mit Anrecht auf psychosoziale und juristische 

Prozessbegleitung aufzunehmen.112 Während der Zweiten Lesung zum Gesetzesentwurf hob 

Justizministerin Karin Gastinger hervor, dass Stalkingopfer die Möglichkeit haben, 

psychosoziale und juristische Prozessbegleitung zu erhalten und dass die Kosten dafür vom 

Justizministerium getragen werden.113  Dies war ihr persönlich ein wichtiges Anliegen 

(Interview 2, 22) Bei der psychosozialen und juristischen Prozessbegleitung handelt es sich 

um ein relativ neues Instrument. 

 

„Darunter versteht man die Vorbereitung des Verbrechensopfers auf das Verfahren und 

die mit diesem verbundenen emotionalen Belastungen sowie die Begleitung zu 

Vernehmungen im Vor- und Hauptverfahren und die rechtliche Beratung und Betreuung 

durch eine Rechtsanwältin beziehungsweise einen Rechtsanwalt.“ 

(Rech 2006, 34) 

 

Während der 1990er Jahre hatte es hierzu erste modellhafte Versuche gegeben, jedoch  

erst mit dem Strafprozessreformgesetz 2004 kam es zu einer gesetzlichen Verankerung. 

Anspruchsberechtigt sind demzufolge emotional schwer betroffene Verbrechensopfer. Die 

Prozessbegleitung gilt für die gesamte Länge des Strafverfahrens (Rech 2006, 34–35). 

 

Weiters wurde in der Stellungnahme des Bundesminsteriums für Gesundheit und Frauen 

angeregt, eine Regelung ähnlich dem Gewaltschutzgesetz, wodurch eine Einstweilige 

Verfügung auch ohne Unterlassungsklage möglich würde, vorzunehmen.114 

                                                 
112 Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen vom 6. Dezember 2005 und des Amts der 
Wiener Landesregierung vom 12. Dezember 2005 und der Interventionsstellen Österreich vom 16. Dezember 
2005  
113 Stenographisches Protokoll der 142. Nationalratssitzung vom 29. März 2006, 67 
114 Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen vom 6.12.2005 
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Das Amt der Wiener Landesregierung begrüßte den Entwurf in seiner Stellungnahme als 

wichtigen Schritt für den Opferschutz, jedoch sei fraglich, ob Opfern damit rascher Schutz 

zuteil werden würde. Es sei daher nicht nachvollziehbar, warum nicht nach dem Vorbild des 

Gewaltschutzgesetzes – bei dem es sich um ein Best-Practice-Modell handle – eine Regelung 

im Sicherheitspolizeigesetz vorgenommen wurde, da dieses einen hohen Abschreckungs-

charakter besitze. Auf der Basis der Forderungen der Vier-Parteien-Resolution vom 

September 2004 wird 

 

„daher mit Nachdruck gefordert, dass der rasche, schnelle und unbürokratische 

Opferschutz vor derartigen Belästigungen konsequent zu Ende gedacht wird und die 

gegenständlichen Regelungen an die in der Praxis bewährten Bestimmungen der 

Exekutionsordnung und des Sicherheitspolizeigesetzes zum Schutz vor Gewalt angepasst 

werden.“ 115 

 

Überdies erachtete es das Amt der Burgenländischen Landesregierung als wünschenswert, 

eine Empfehlung an Gerichte abzugeben, sodass diese verstärkt Weisungen an die Täter, sich 

einer Therapie zu unterziehen, erteilen. 116 Auch Alexander Knoll, Stalkingexperte der 

Kriminalpolizeilichen Beratung, teilt diese Meinung, da eine verpflichtende Therapie 

wirkungsvoller wäre als die Verhängung von Haftstrafen (Prosser 2007, 45). Des weiteren 

werden Anregungen zu Verbesserungen des Gesetzesentwurfes erteilt. Das Amt der Wiener 

Landesregierung sprach hier wie etwa die Errichtung einer zentralen Datenbank für 

Stalkingfälle oder die Möglichkeit einer „Gefährderansprache“ (also einer Befragung und 

Rechtsmittelbelehrung des Stalkers durch KontaktbeamtInnen) an, die im Sicherheits-

polizeigesetz verankert sein solle. Auch der Außergerichtliche Tatausgleich solle von 

vornherein ausgeschlossen werden.117 Das Amt der Salzburger Landesregierung merkte 

bezüglich potentieller Verbesserungsmöglichkeiten an, „dass die getrennte Einvernahme und 

Befragung von Opfer und Täter als dringend erforderlich erachtet (wird), um zu vermeiden, 

dass sich das Opfer aus Angst vor einer neuerlichen Begegnung mit dem Täter gegen das 

                                                 
115 Stellungnahme des Amtes der Wiener Landesregierung 12. Dezember 2005 
116 Stellungnahme des Amtes der Burgenländischen Landesregierung vom 20. Dezember 2005 
117 Stellungnahme des Amtes der Wiener Landesregierung 12. Dezember 2005 
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Ergreifen von rechtlichen Schritten gegen den Täter entscheidet.“ 118 Ebenso wie Wien 

forderte die Salzburger Landesregierung dazu auf, dem Schutz der Opferdaten im Falle von 

Stalking oberste Priorität zukommen zu lassen, damit diese nicht während des 

Gerichtsverfahrens dem Stalker in die Hände fielen (ebd.). 

 

IV.7 Policy-orientiertes Lernen im Anschluss an das Gewaltschutzgesetz 

Österreich hat auf dem Gebiet des Gewaltschutzes eine internationale Vorbildfunktion. 

In diesem Politikfeld konnte im Rahmen des Gesetzwerdungsprozesses des Anti-Stalking-

Gesetzes an frühere Erfolge wie das Gewaltschutzgesetz angeknüpft werden, was im 

Advocacy-Koalitions-Ansatz von Paul Sabatier als policy-orientiertes Lernen begriffen wird. 

 

Die Entstehung des österreichischen Gewaltschutzgesetzes ist als Folge internationaler und 

nationaler Entwicklungen zu sehen, die einen Paradigmenwechsel in der Haltung westlicher 

Industrienationen gegenüber dem Thema Gewalt an Frauen bedeuteten. (vgl. Kapitel II.1 und 

II.2) 

 

Das Gewaltschutzgesetz wurde im November 1996 mit den Stimmen von SPÖ, ÖVP und den 

Grünen beschlossen und trat mit Mai 1997 in Kraft. Im Vorfeld entspann sich, ähnlich wie 

beim Anti-Stalking-Gesetz, eine heftige politische Debatte.  

 

Der Hauptkritikpunkt der FPÖ war damals, dass „Exekutivorganen unverhältnismäßig hohe 

Kompetenzen ohne richterliche Kontrolle eingeräumt“ 119 wurden und zielte damit auf die 

Frage ab, inwieweit ein staatlicher Eingriff ohne richterliches Statut die Rechtssicherheit in 

der Privatsphäre bedrohen würde. Zudem würde die Entscheidung über die Verhängung 

solcher Maßnahmen in der Privatsphäre ExekutivbeamtInnen vielfach überfordern, so die 

FPÖ. Auf die Einwände entgegnete Justizminister Nikolaus Michalek, diese nicht nachvoll-

ziehen zu können, da die Einschreitmöglichkeiten der Polizei genau juristisch festgelegt seien. 

Abgeordnete der SPÖ sprachen sich dabei explizit dafür aus, den Exekutivorganen solche 

Instrumente zu überantworten, damit die Sicherheit und der Schutz von Frauen vor Gewalt 

                                                 
118 Stellungnahme des Amtes der Salzburger Landesregierung vom 9. Dezember 2005 
119 Parlamentskorrespondenz Nr 692 vom 28.11.1996 
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auch in der Privatsphäre gewährleistet werden könne. Auf eine Verlängerung der Schutzfrist 

durch die Einstweilige Verfügung auf zwölf Monate zielten die Grünen ab, ein dies-

bezüglicher Abänderungsantrag fand jedoch keine Mehrheit. Auch ein Abänderungsantrag der 

Freiheitlichen, der die Anwendung des Wegweiseverfahrens dann unterbinden sollte, wenn 

sich die Gewalt gegen Seitenverwandte richtet, wurde nicht angenommen. Die ÖVP-

Abgeordnete Rosemarie Bauer bezeichnete die Einwände der FPÖ gegen das Gewaltschutz-

esetz als nicht nachvollziehbar und ihr Parteikollege Johann Schuster betonte die Wichtigkeit 

der Ergreifung präventiver Maßnahmen, um der Entstehung von Gewalthandlungen in der 

privaten Sphäre entgegenzuwirken.120 Erst durch das konsequente Anprangern des fehlenden 

Schutzes vor Gewalt im sozialen Nahbereich von Seiten der Frauenbewegung konnte der 

Paradigmenwechsel erzielt werden, als dessen Konsequenz das Gewaltschutzgesetz von 1997 

zu sehen ist (Gabriel 2001, 80). 

 

Sonja Wehsely nahm auf das Gewaltschutzgesetz Bezug, mit dem sich der Gesetzgeber zwar 

eindeutig für den Schutz vor Gewalt in der Privatsphäre ausgesprochen hatte, dieses jedoch 

bei Stalkinghandlungen zu kurz greife.121 Andrea Kuntzl wies darauf hin, dass das 

Gewaltschutzgesetz nicht dafür herangezogen werden könne, die Opfer von Stalking vor den 

Auswirkungen des Psychoterrors, die das Ausmaß posttraumatischer Belastungsstörungen 

annehmen können, ausreichend zu schützen.122 

 

Im November 2004 bezeichnete Martina Ludwig, Gemeinderätin der Wiener SPÖ, das Fehlen 

wirksamer gesetzlicher Handhaben gegen Stalking als Lücke im Gewaltschutzgesetz, die es 

zu schließen gelte.123 Silvia Jurtela spricht in ihrem Buch Häusliche Gewalt und Stalking in 

diesem Zusammenhang davon, dass die Anwendung des österreichischen Gewaltschutz-

gesetzes im Falle von Stalkinghandlungen nur schwer möglich sei, da dieses das (zumindest 

vormalige) Bestehen einer häuslichen Lebensgemeinschaft voraussetze (Jurtela 2007, 227). 

 

Hier setzt der Prozess des (in Kapitel IV.1 beschriebenen) policy-orientierten Lernens an. 

Eine besondere Rolle kommt hier der Konferenz  „Du entkommst mir nicht…“ vom 
                                                 
120 Parlamentskorrespondenz Nr 692 vom 28.11.1996 
121 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20040923_OTS0197&ch=politik 
122 http://www.ots.at/presseausendung.php?schluessel=OTS_20040923_OTS0207&ch=politik 
123 http://www.ots.at/presseaussendung.php?schluessel=OTS_20041104_OTS0126&ch=politik 
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November 2003 zu, bei der nationale und internationale ExpertInnen die Möglichkeiten 

hatten, das eigene Verständnis über Stalking zu erweitern und daraus neue Lösungs-

möglichkeiten zu entwickeln. Nach Paul Sabatier wirkt sich ein relativ apolitisches Forum 

begünstigend auf die Gewinnung solcher neuer Einsichten aus (Sabatier 1993, 140). Die 

Perspektive einer möglichen österreichischen Gesetzwerdung wurde von Diskutanten unter-

schiedlicher politischer Herkunft recht kontroversiell diskutiert. 

 

Im Rahmen dieser Konferenz fand ein ExpertInnengespräch zum Thema „Wir brauchen ein 

Gesetz! - Brauchen wir ein Gesetz?“ statt, bei dem unterschiedliche Positionen vertreten 

wurden. Dem Postulat „Wir brauchen ein Gesetz!“ schlossen sich eindeutig Dr. Albin 

Dearing, Leiter der Rechtsabteilung im Bundesministerium für Inneres, der auch an der 

Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes beteiligt gewesen ist, und Renée Mader, Geschäfts-

führerin der Interventionsstelle Salzburg, an. Dr. Dearing führte an, dass Opfer von Stalking, 

wenn sie nach bestehenden Rechtsbeständen wirkungsvoll gegen Verfolgung und Belästigung 

vorgehen wollten, über einen guten Anwalt und viel Geld verfügen müssten. Albin Dearing 

trat für eine Regelung im Sicherheitspolizeigesetz ein, da damit einerseits ein entschiedenes 

Einschreiten der Polizei möglich gemacht werde und andererseits ein Zeichen gesetzt werden 

könne, dass die Gesellschaft dieses Verhalten nicht hinnimmt. Unter Gewalt dürfe nicht nur 

die im Gewaltschutzgesetz erfassten Tatbestände verstanden werden. „Gewalt könne man 

auch dann bejahen, wenn sie in einer imaginären Beziehung, insbesondere auch zwischen 

fremden Personen außerhalb des Familien- oder Beziehungskreises, bestehe und durchaus 

instrumental eingesetzt werde“ (Dearing/ Höpfel/ Mader/ Manquet/ Smutny 2003, 65). Er 

bekannte sich klar zur Umsetzung eines neuen spezifischen Straftatbestandes gegen Stalking 

und meinte, dass der Hauptgrund der Effizienz des Strafrechtes darin liege ein Signal zu 

setzen. Renée Mader betonte ebenso die eindeutige Signalwirkung des Gewaltschutzgesetzes 

und hob hervor, dass dieses zwar einerseits geeignet sei, gewisse Formen von Stalking bereits 

zu sanktionieren, dass es aber andererseits notwendig sei einen spezifischen Straftatbestand zu 

schaffen, um den gesetzlichen Schutz auf alle Formen von Psychoterror auszudehnen. 

Besonders für die Bewusstseinsbildung sei es wichtig, einen Straftatbestand mit der 

Bezeichnung Stalking zu schaffen (ebd., 61). 
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Dagegen schlossen sich Dr. Christian Manquet, Leiter der Strafrechtsabteilung im Justiz-

ministerium, und Mag.a Petra Smutny, Richterin am Landesgericht für Zivilsachen in Wien, 

der Frage „Brauchen wir ein Gesetz?“ an. Petra Smutny legte dar, man solle nicht zwischen 

einer zivil- und strafrechtlichen Regelung polarisieren, sondern vielmehr Ergebnis orientiert 

mit dem Ziel des Schutzes von vorwiegend Frauen vor Stalking arbeiten. Dazu würden nach 

der damaligen österreichischen Rechtsordnung schon hinreichend Instrumente zur Verfügung 

stehen, die sich allerdings in ihren rechtlichen Auswirkungen erheblich voneinander unter-

scheiden. Weiters merkte sie an, dass man sich die Frage stellen müsste, was ein spezifisches 

Gesetz gegen Stalking verbessern könne, „da auf rein juristischer Ebene die Lücken nicht 

groß seien“ (Dearing/ Höpfel/ Mader/ Manquet/ Smutny 2003, 64). Dieser Position schloss 

sich auch Dr. Christian Manquet, Abteilungsleiter in der Straflegislativsektion im Bundes-

ministerium für Justiz, an als er betonte, „(…) es sei viel wichtiger, dass rechtlich vorhandene 

Mittel in Anspruch genommen werden können“ (ebd., 64). Manquet sprach sich dafür aus, die 

Anwendung des Strafrechtes nur als äußersten Ausweg in Betracht zu ziehen, damit es 

effizient wirken könne. „Sinnvollerweise müsse man sich fragen, ob ein Strafbedürfnis 

bestehe, ob ein bestimmtes Verhalten auch strafwürdig sei und ob man eine akzeptable 

Sanktion finden könne“ (ebd., 61). Er betonte, dass es sich nur in 20% der Fälle um reine 

Stalking-Fälle, die nicht bereits unter einen anderen Straftatbestand fallen würden, handle.  

Als weiteren relevanten Aspekt, von dem die Schaffung und auch die Umsetzung eines Anti-

Stalking-Gesetzes abhinge, führte Dr. Manquet die Kosten eines solchen Gesetzes an. Er 

erinnerte daran, dass die Diskussion um die monetären Auswirkungen auch im Zuge der 

Neuerung des Sexualstrafrechtes eine Rolle gespielt hätte. Dabei gelte es, die potentiellen 

Kosten und den rechtspolitischen Wunsch gegen einander abzuwägen und er gab zu 

bedenken, dass „Opferschutz und Strafverfolgung Geld kosteten und Geld knapp sei“ (ebd., 

65). 

 

Indes sprach sich Univ. Prof. Dr. Frank Höpfel für die Schaffung einer Regelung für jene 

Fälle aus, die nicht in den Bereich des Gewaltschutzgesetzes fallen würden, insbesondere 

Stalking außerhalb des Familien- oder Bekanntenkreises müsse verwaltungsrechtlich und im 

Falle der Wiederholung auch strafrechtlich geregelt werden (Dearing/ Höpfel/ Mader/ 

Manquet/ Smutny 2003, 62). 
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Ein Vertreter des Bundesministeriums für Justiz merkte im Zuge der Diskussion an, man solle 

einen Methodenkonflikt vermeiden und im Fall von Stalking sowohl für das Empowerment 

durch die Interventionsstellen sowie für eine Sensibilisierung der Exekutivorgane eintreten. 

Weiters merkte der Mitarbeiter des Justizministeriums an: „Darüber hinaus müsse berück-

sichtigt werden, dass staatlich zwar grundsätzlich in menschliche Beziehungen eingegriffen 

werden könne, eine gewisse Selbstverantwortung jedoch stets übrig bleibe“ (ebd., 64). 

 

Auf die Frage, warum geeignete Maßnahmen gegen Stalking nicht schon innerhalb des 

Gewaltschutzgesetzes von der SPÖ verwirklicht worden waren, antwortete Bettina 

Stadlbauer, dass Stalking zum einen zu dieser Zeit noch nicht so sehr Thema war, zumal 

damals Frauen in erster Linie vor häuslicher Gewalt geschützt werden sollten. Zum anderen 

könnten Stalkinghandlungen ihrer Ansicht nach auch als eine Reaktion von Gewalttätern auf 

im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes erfolgte staatliche Interventionen gesehen werden, 

durch die die Täter ihre Opfer weiterhin bedrängen würden (Interview 5, 7). Daran 

anschließend kann die Initiative für die Umsetzung eines spezifischen Gesetzes gegen 

Stalking als Folge von policy-orientiertem Lernen im Zuge des Gewaltschutzgesetzes gesehen 

werden. 

 

Es finden sich auch Parallelen in der Formulierung der Forderung nach einem spezifischen 

Tatbestand gegen Stalking im Entschließungsantrag vom März 2005 und dem Gewaltschutz-

gesetz. Inhaltliche Übereinstimmungen finden sich in der Ächtung des Unrechts, der 

Betonung der Verantwortung auf Seite des Täters stehen bei beiden im Vordergrund. 124 

 

Ebenso wurde im darauffolgenden Bericht des Justizausschusses vom 19. April 2005, der 

von allen vier Parlamentsparteien getragen worden war, auf das Gewaltschutzgesetz Bezug 

genommen, denn dieses biete keinen ausreichenden Schutz vor Stalking. Zum einen greife 

der polizeirechtliche Bestandteil im Falle von Stalking zu kurz, da hier nur ein Eingriff in 

Wohnungen möglich sei, zum anderen setze die Möglichkeit der Erlassung einer 

                                                 
124 Entschließungsantrag der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek, Mag.a Brigid Weinzinger, Dr. Johannes 
Jarolim und Mag.a Terezija Stoisits betreffend wirksamer gesetzlicher und anderer Maßnahmen gegen Stalking 
vom 2.März 2005 
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Einstweiligen Verfügung eine familiäre Bindung zwischen Täter und Opfer voraus, was bei 

Stalking nicht immer der Fall wäre. 125 

 

Trotz vorhandener Reaktionsmöglichkeiten im Strafrecht sei rechtlicher Handlungsbedarf 

angezeigt: 

 

„Wegen Lücken im System des Gewaltschutzgesetzes hat die Sicherheitsexekutive gegen 

Stalker gegenwärtig keine wirksame Handhabe und die Opfer finden sich alleine 

gelassen. Es ist deshalb dringend notwendig, in einem nächsten Schritt die bezeichneten 

Lücken zu schließen. Dazu bedarf es der Schaffung eines gerichtlichen 

Straftatbestandes, mit dem die fortgesetzte grobe Belästigung des Opfers (…) unter 

Strafe gestellt wird. Die gegenwärtig auf die Familiengerichte beschränkte Befugnis, 

dem Gefährder das Kontaktieren des Opfers sowie den Aufenthalt an Orten zu 

untersagen, an denen mit einem Zusammentreffen zu rechnen ist, ist auf die Exekutive zu 

erstrecken.“ 126 

 

IV.8 Konfliktlinien 

Der Entstehungsprozess des Anti-Stalking-Gesetzes war gekennzeichnet von einer Vielzahl 

unterschiedlicher Konflikte. 

 

Wie bereites in Kapitel IV.6.2 und IV.6.3 dargestellt, ging die Initiative für das Anti-Stalking-

Gesetz stark von der SPÖ aus, die sich zum damaligen Zeitpunkt in Opposition befand.  

Die Zusammenarbeit mit den Regierungsparteien während der XXII. Legislaturperiode habe 

sich aus frauenpolitischer Sicht laut Bettina Stadlbauer sehr schwierig gestaltet. In ihrer 

Wahrnehmung war das Anti-Stalking-Gesetz das einzige Thema im Bereich der Frauen-

politik, bei ein Erfolg dem nach langen Bemühungen erzielt werden konnte. Die SPÖ hatte im 

Gewaltschutz wiederholt öffentlich auf Versäumnisse der Bundesregierung aufmerksam 

                                                 
125 Bericht des Justizausschusses Entschließungsantrag der Nationalratsabgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek, 
Mag.a Brigid Weinzinger, Dr. Johannes Jarolim und Mag.a Terezija Stoisits betreffend wirksamer gesetzliche 
und andere Maßnahmen gegen Stalking vom 19.April 2005 
126 Bericht des Justizausschusses Entschließungsantrag der Nationalratsabgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek, 
Mag.a Brigid Weinzinger, Dr. Johannes Jarolim und Mag.a Terezija Stoisits betreffend wirksamer gesetzliche 
und andere Maßnahmen gegen Stalking vom 19.April 2005 
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gemacht und öffentlich am Vorgehen des Innenministeriums und des Finanzministeriums 

Kritik geübt. Positiv hinsichtlich ÖVP-PolitikerInnen äußerte sich die SPÖ-Politikerin 

Stadlbauer hingegen über die Justizausschussvorsitzende Maria Theresia Fekter, bei der 

man bereits zu Beginn der Initiative auf Wohlwollen gestoßen sei (Interview 5, 8). 

 

 

Seitens der Opposition wurde während des Entstehungsprozesses die mangelnde Unter-

stützung der damaligen Bundesministerin für Gesundheit und Frauen Maria Rauch-Kallat 

(ÖVP) kritisiert. Als während der Begutachtungsphase das Innenministerium und das 

Finanzministerium anfänglich das Gesetz blockierten, forderte Bettina Stadlbauer Maria 

Rauch-Kallat auf, sich in ihrer Position als Frauenministerin für das Gesetz einzusetzen: 

 

„(Es) gäbe ... beim Thema Gewalt gegen Frauen so viel zu tun. Auf die Gefahr hin, dass 

sie sich wieder nicht zuständig fühlen, Frau Ministerin, möchte ich wieder einmal den 

Unterschied zwischen den SPÖ-Frauenministerinnen und Ihnen erklären.  

Der Unterschied ist: Dohnal, Konrad und Prammer haben sich immer eingemischt, 

waren immer im Sinne der Frauen lästig. Das könnten Sie auch machen. Das müssen 

Sie sogar machen! Aber das ist Ihnen lästig, weil Ihnen Frauenpolitik lästig ist und – 

noch schlimmer! – weil Ihnen die Frauen mit ihren Problemen lästig sind.“ 

 

Falls das nicht stimmt, dann sagen sie uns doch: Wie halten Sie es mit der 

Zusammenarbeit mit ihren Regierungskolleginnen und –kollegen? Wie und wo erheben 

Sie denn ihre Stimme zum Beispiel zum Anti-Stalking-Gesetz, das zurzeit in 

Begutachtung ist (...)? Wo ist ihre Stimme, wo wir doch genau wissen, dass der jetzige 

Vorschlag dem Problem nicht gerecht wird, weil das Kontaktverbot fehlt? Die Polizei 

muss ein sofortiges Kontaktverbot über den Täter, der dem Opfer permanent nachstellt 

oder es belästigt, verhängen können. Das müssten Sie als Frauenministerin wissen, 

wenn sie sich ernsthaft mit Problemen, die Frauen haben, beschäftigen.“127 

 

                                                 
127 Stenographisches Protokoll der Nationalratssitzung vom 16.November 2005, 171 
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Obwohl das Bundesministerium für Gesundheit und Frauen in Bezug auf das Anti-Stalking-

Gesetz einige Verbesserungsvorschläge abgegeben hatte, wurde in der Stellungnahme 

trotzdem betont, dass „die nachfolgenden Ausführungen als Ergänzungen zum vorgelegten 

Gesetzesentwurf aus der Sicht des bestmöglichen Opferschutzes und keinesfalls als Kritik am 

gegenständlichen Gesetzesvorhaben zu verstehen“ 128 sind. 

 

Auch Justizministerin Gastinger hätte sich von Seiten der ÖVP-Ministerin Maria Rauch-

Kallat im Hinblick auf die Verbesserung des Opferschutzes und der Situation von Gewalt 

betroffener Frauen mehr Unterstützung gewünscht (Interview 2, 17). 

 

Am Entstehungsprozess des Anti-Stalking-Gesetzes lässt sich illustrieren, dass unter den 

Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ nicht immer Einigkeit bestanden hatte. Bundesministerin 

für Justiz Karin Gastinger musste einige Widerstände innerhalb der Regierung über-winden, 

ehe das Gesetz verabschiedet werden konnte. So einigte sie sich mit Innenministerin Liese 

Prokop auf einen politischen Kompromiss, wonach Stalking über Wege der Tele-

kommunikation als Antragsdelikt ausgestaltet sein sollte (Interview 2, 13). 

 

Gastingers Ansichten wurde jedoch auch im eigenen Ressort nicht uneingeschränkt geteilt. 

Vor allem unter Strafrechtsexperten herrschten Zweifel darüber vor, ob es sich bei Stalking 

bereits um strafrechtlich relevanten Tatbestand handelte. Wie bereits in Kapitel IV.7. ange-

sprochen nahm Dr. Christian Manquet, Leiter der Strafrechtsabteilung im Justizministerium 

und späterer Verfasser des Gesetzesentwurfes, während der Konferenz „Du entkommst mir 

nicht...“ vom November 2003 eine eher ablehnende Haltung gegenüber der Schaffung eines 

Straftat-bestandes gegen Stalking ein. Seine Argumente waren, dass es sich bei der 

Anwendung des Strafrechtes um einen letzten Ausweg handle und der Grundsatz 

der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden müsse. 

 

Der vielfach kritischen Haltung im eigenen Ressort begegnete Justizministerin Karin 

Gastinger, indem sie mit Staatsanwälten und Oberstaatsanwälten in allen Bundesländern 

Gespräche zum Thema Stalking führte. Sie versuchte ein Problembewusstsein zu schaffen, 

                                                 
128 Stellungnahme des Bundesministeriums für Gesundheit und Frauen vom 6. Dezember 2005 
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indem sie die schwerwiegenden Beeinträchtigungen, die Stalking auf Betroffene hat und die 

demnach unzureichenden Einschreitmöglichkeiten nach damaliger Rechtslage, aufzeigte 

(Interview 2, 27). 

 

Auf die Frage, inwiefern das Thema Anti-Stalking-Gesetz ihrer Meinung nach von der SPÖ 

dazu verwendet worden wäre um mittels konstruktiver Oppositionspolitik zu punkten, ant-

wortete Karin Gastinger, dass es die SPÖ sicherlich gern gesehen hätte, wenn die Regierung 

in dieser Sache stagniert hätte. Jedoch stellte sie anerkennend fest, dass die SPÖ Wien einen 

großen Beitrag für das Zustandekommen des Gesetzes geleistet hat (Interview 2, 18-20). 

 

Maria Theresia Fekter, ehemalige Justizausschussvorsitzende, teilte den Eindruck Gastingers, 

dass die SPÖ, nachdem sie das Thema eingebracht hatte, nicht damit gerechnet hätte, dass 

dieses Thema von einer Mitte-Rechts-Regierung so bereitwillig aufgenommen werden würde. 

Damit, so Fekter, hätte die Regierung der Opposition auch eines ihrer Kernthemen 

weggenommen (Interview 1, 4). 

 

Es gab zwischen SPÖ und Justizministerin Gastinger auch Unstimmigkeiten hinsichtlich der 

Urheberschaft des Anti-Stalking-Gesetzes. Obwohl die SPÖ Justizministerin Gastinger oft-

mals medial ihre Unterstützung versicherte, so betonte sie zumindest genauso oft, dass es sich 

beim Anti-Stalking-Gesetz um ein Verdienst der SPÖ handelte (Interview 5, 12). 

 

 

IV.9 Konsensfindung 

Am 29. März 2006 fanden die zweite und dritte Lesung im Nationalrat statt. Wie sich zuvor 

schon abzeichnete, stimmten ÖVP, Freiheitliche Nationalratsabgeordnete und die SPÖ für den 

Ministerialentwurf. Zuvor hatte die SPÖ in zweiter Lesung einen Abänderungsantrag ein-

gebracht, durch den die Ausgestaltung des Abs. 2 Z 2 (Stalking über Wege der Tele-

kommunikation) als Antragsdelikt aufgehoben werden sollte. 
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Daran anschließend sollte eine Änderung auch dahingehend vorgenommen werden, dass 

„sinnvoller Weise das Gericht mit dem Vollzug von einstweiligen Verfügungen die 

Sicherheitsbehörden auch dann betrauen können, wenn es um das Verbot brieflicher, 

telefonischer und sonstiger Kontaktaufnahmen geht“.129  

 

Dieser Abänderungsantrag fand jedoch keine Mehrheit. Im Sinne der Betroffenen stimmte die 

SPÖ dafür, was Karin Gastinger als wichtigen Schritt bezeichneten (Interview 2, 18). Die 

Grünen stimmten gegen das Gesetz. Dieses würde wegen des mangelnden Kontaktverbotes 

und der Ausgestaltung des Abs. 2 Z 2 als Offizialdelikt den Betroffenen nur einen „Schutz 

zweiter Klasse“bieten.130 

 

Vom Bundesrat wurde die Regierungsvorlage folglich mit den Stimmen der ÖVP, des 

Freiheitlichen Bundesratsabgeordneten sowie der SPÖ am 21. April 2006 angenommen. Die 

Grünen stimmten hier auch aufgrund oben angeführter Mängel gegen das Gesetz. Der Grüne 

Bundesrat Stefan Schennach merkte jedoch an, er wünsche dem Gesetz trotzdem einen guten 

Start und „hoffe auf eine positive Weiterentwicklung, und (...) (er) nehme an, dass dann auch 

wir bald an Bord sein werden“.131 

 

                                                 
129 Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Johannes Jarolim, Bettina Stadlbauerr, Gabriele Heinisch-Hosek 
vom 29. März 2006 
130 Stenographisches Protokoll der 142. Nationalratssitzung vom 29. März 2006, 53-55 
131 Stenographisches Protokoll der 733. Bundesratssitzung vom 21. April 2006, 57 
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IV.10 Kritische Bewertung der Methode 

Die Anwendung der Methode des Advocacy-Koalition-Ansatzes von Paul Sabatier war hat 

mir im Bereich der Herausarbeitung der wichtigsten Einflussfaktoren, die am Zustande-

kommen des Anti-Stalking-Gesetzes beteiligt waren, sehr dienlich. Schwieriger war es,  

diesen Ansatz zur Unterscheidung der verschiedenen Belief Systems der Regierungs- und  

der Oppositionskoalition anzuwenden, da die so gewonnenen Differenzierungen zwischen den 

beiden Advocacy-Koalitionen marginal waren. In den Kapiteln IV.4.1.2 und IV.4.2.2 habe ich 

eine Auflistung aller involvierter PolitikerInnen angeführtt, die dem Leser beziehungsweise 

der Leserin in der Übersicht der handelnden Personen zur Orientierung dienen soll. 

Der Informationsgehalt dieser Aufzählung ist allerdings eher von geringem Wert. 
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V CONCLUSIO 

 

Wie in Kapitel IV gezeigt wurde, war der Gesetzwerdungsprozess des Anti-Stalking-Gesetzes 

von mehreren Einflussfaktoren bestimmt, die sich auf die AkteurInnen der Regierungs- und 

der Oppositionsparteien teils unterschiedlich ausgewirkt haben. Diese Faktoren lassen sich in 

zwei Kategorien unterteilen: in die erste fallen all jene Einflüsse, die sich positiv auf den 

Gesetzwerdungsprozess ausgewirkt haben; der zweiten Rubrik sind all jene Faktoren 

zuzurechnen, die eher Hindernisse in diesem Prozess dargestellt hatten. 

 

Die Beziehung der beiden Regierungsparteien ÖVP und FPÖ zueinander war nicht immer  

von Einigkeit geprägt. Die FPÖ beziehungsweise das BZÖ verhielt sich oftmals wie eine 

„Opposition in der Regierung“ (Falkner 2006, 99). 

 

Der Regierungsantritt der ÖVP-FPÖ-Regierung im Jahr 2000 war begleitet von Sanktionen 

der übrigen EU-Staaten. Der Grund für diese Sanktionen lag in der Regierungsbeteiligung der 

dem rechten Lager zuzuordnenden FPÖ. Zwar war in Hinblick auf die inhaltlichen Linie der 

Europapolitik eine Kontinuität zwischen der großen Koalition vor dem Jahr 2000 und den 

beiden ÖVP-FPÖ/BZÖ-Regierungen (XXI. und XXII. Legislaturperiode) festzustellen, es 

wäre aber denkbar, dass die durch die Parteispaltung und vorangegangene Wahlverluste 

angeschlagene FPÖ sich durch die Verabschiedung eines Gesetzes zum Schutz vor Stalking 

gegenüber dem Regierungspartner zu profilieren suchte, denn die Beziehung der beiden 

Regierungsparteien ÖVP und FPÖ zueinander war nicht immer von Einigkeit geprägt.  

 

Darüber hinaus konnte die Verabschiedung des Anti-Stalking-Gesetzes im Frühjahr 2006 für 

die Regierungsparteien einen Versuch dargestellt haben, während der österreichischen EU-

Ratspräsidentschaft durch diese überwiegend frauenpolitische Maßnahme ihr Image auf 

europäischer Ebene aufzuwerten. Außerdem waren für den Oktober 2006 Nationalratswahlen 

in Österreich angesetzt, was ebenfalls eine Motivation, ein Gesetz zum Schutz von 

(mehrheitlich) Frauen umzusetzen und damit weibliches Wählerpotential anzusprechen, 

dargestellt haben könnte. Verständlicher Weise haben lediglich die Grünen, die während der 

abschließenden Lesung gegen das Gesetz gestimmt hatten, ein Zusammenhang zwischen 
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einem ihrer Ansicht nach unzureichenden Schutz von Stalkingopfern durch das neue Gesetz 

und einer „Wahljahragitation“ hergestellt132. Auch Maria Theresia Fekter betonte, dass man 

ein Anti-Stalking-Gesetz zum Schutz von (mehrheitlich) Frauen nicht von einer Mitte-Rechts 

Regierung erwartet hätte (Interview 1, 4). Für die SPÖ könnten die bevorstehenden National-

ratswahlen vom Herbst 2006 mit ein Grund gewesen sein, für einen politischen Kompromiss 

zu stimmen, obwohl nicht alle ihre Forderungen an die inhaltliche Ausgestaltung eines Anti-

Stalking-Gesetzes eingelöst werden konnten, um dadurch ihre Verdienste im Gewaltschutz-

bereich hervorzuheben und von anderen Defiziten in der Oppositionsarbeit abzulenken. 

 

Ebenso hatten sich Umdenkprozesse im Opferschutz positiv auf das Zustandekommen dieses 

neuen Strafrechtsparagraphen ausgewirkt. Das Anti-Stalking-Gesetz wurde laut Justizaus-

schussvorsitzenden Fekter im Rahmen des dem gemäß des Koalitionsübereinkommens zu 

verbessernden Opferschutzes umgesetzt. Fekter betonte zudem, dass ein ausschlaggebender 

Grund, warum es zur Umsetzung des Anti-Stalking-Gesetzes gekommen sei, nicht so sehr an 

den politischen Orientierungen der amtierenden Regierung gelegen habe. Es hätte über die 

Wichtigkeit des Opferschutzes unter allen politischen Parteien Konsens bestanden, so Fekter 

(Interview 1, 3-7). Nach Ansicht  von Justizministerin Gastinger bestand dagegen eine 

Schwierigkeit im Gesetzwerdungsprozess gerade darin, dass das Anti-Stalking-Gesetz nicht 

im Regierungsübereinkommen erwähnt war (Interview 2, 2-3). 

 

Das kontinuierliche Engagement der SPÖ im Gewaltschutzbereich stellte einen 

begünstigenden Faktor im Gesetzwerdungsprozess dar. Die SPÖ hatte einen Schwerpunkt 

ihrer Pressearbeit auf die Aufklärung über das Phänomen Stalking damit einerseits auf den 

unzureichenden Schutz vor Stalking verwiesen und so ein Beitrag zu Awarenessbildung 

geleistet (Interview 5, 10-11). Zum anderen wurde daran die Forderung nach einer 

gesetzlichen Regelung zum Schutz vor Stalking geknüpft. Für die SPÖ bot die Forderung 

nach einem Anti-Stalking-Gesetz die Möglichkeit, an frühere Erfolge anzuschließen und 

damit nicht Gefahr zu laufen, in der ungewohnten Position als Oppositionspartei Kritik an 

Missständen zu äußern, für deren Zustandekommen sie selber als frühere Regierungspartei 

mit die Verantwortung trug. Innerhalb der SPÖ kam es zu Diskussionen darüber, ob man auf 

                                                 
132 Stenographisches Protokoll der 142. Nationalratssitzung vom 29. März 2006, 58 
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den ursprünglichen Forderungen beharren und damit das Risiko eingehen solle, daran zu 

scheitern oder ob es besser wäre, Abstriche zu machen und sich gemeinsam mit den 

Regierungsparteien auf eine politische Lösung zu einigen. Die SPÖ entschied sich dafür, 

Zugeständnisse zu machen, weil es ein erster Schritt in die richtige Richtung gewesen sei, ein 

gesellschaftliches Signal zu setzen, dass Stalking strafbares Unrecht ist, das von der 

Gesellschaft nicht toleriert wird. Allerdings musste auf die Durchsetzung der ursprünglichen 

Forderungen nach der Möglichkeit der Erlassung eines Kontaktverbotes durch die Exekutive 

sowie nach der ganz vollständigen Ausgestaltung des §107a StGB als Offizialdelikt verzichtet 

werden (Interview 5, 2 - 10). 

 

Die starke Medialisierung stellte einen weiteren begünstigenden Faktor im Gesetzwerdungs-

prozess dar. Durch sie Medien gelang es den Oppositionsparteien die Öffentlichkeit für das 

Thema Stalking zu sensibilisieren, auf gesetzliche Lücken hinzuweisen und somit gegenüber 

den Regierungsparteien politischen Druck aufzubauen. Der Begriff Stalking war bis dahin 

namentlich in Österreich größtenteils nicht bekannt. Stalking wurde als eine Erscheinungs-

form von psychischer Gewalt beschrieben, die oftmals im Kontext mit Trennungen stattfindet 

und sich hauptsächlich gegen Frauen richtet. Die mediale Berichterstattung war laut Justiz-

ministerin Gastinger wichtig dafür, in der Bevölkerung ein Bewusstsein über den Unrechts-

gehalt von Stalking zu schaffen (Interview 2, 2). Die Aussage des Pressesprechers von 

Innenministerin Prokop, in der dieser Stalking mit der Zusendung von Rosen verglich,  

sorgte für großen öffentlichen Aufruhr, der sich nach Ansicht Gastingers und Stadlbauers 

entscheidend auf das Zustandekommen des Gesetzes ausgewirkt hatte (Interview 2, 22-23 und 

Interview 5, 10). Allerdings stimmte Maria Theresia Fekter dieser Auffassung nicht zu. Ihrer 

Meinung nach wäre es schon zuvor mit der Innenministerin zu einer Einigung gekommen 

(Interview 1, 2). 

 

In der Analyse konnte gezeigt werden, dass mit ein Grund für den Entstehungszeitpunkt des 

Anti-Stalking-Gesetzes darin besteht, dass das österreichische Bundesgesetz zum Schutz vor 

Gewalt in der Familie zehn Jahre zuvor in Kraft getreten war. Nach dem von Paul Sabatier im 

Jahr 1993 in seinem Advocacy-Koalitions-Ansatz erläuterten  Konzept des policy-orientierten 

Lernens können (politische) Maßnahmen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse nach einer 
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Zeitspanne von rund einem Jahrzehnt das Handeln politischer und nicht-politischer 

AkteurInnen beeinflussen. 

 

Zeitlich spielte weiters die Orientierung am Vorbild anderer Länder, die bereits über 

spezifische gesetzliche Regelungen zum Schutz vor Stalking verfügten, und die größtenteils 

Mitte der 1990er Jahre beschlossen worden waren, eine Rolle. Sowohl in den Gesetzes-

entwürfen wie auch in den Resolutionen der Bundesländer wurde Bezug auf internationale 

Vorbilder genommen. 

 

Die Kooperation von Frauen in Positionen realpolitischer Entscheidungsmacht wurde in 

einem persönlichen Interview mit Maria Theresia Fekter als bedeutenden Faktor angeführt. 

Sie betonte, dass unter den handelnden Frauen – und es waren hier tatsächlich mit der mit 

Justizministerin Gastinger, Innenministerin Prokop, den Vertreterinnen im Justizausschuss 

und ihr selbst als Justizausschussvorsitzenden hauptsächlich Frauen in politischen Schlüssel-

positionen - ein Konsens darüber bestanden habe, dass angesichts der ungenügenden 

gesetzlichen Regelungen zum Schutz vor Stalking dringender Handlungsbedarf bestehe 

(Interview 1, 7). Das war etwa bei Gastingers Vorgänger, dem ehemaligen FPÖ-Justizminister 

Dieter Böhmdorfer, nicht der Fall. Den beiden für das Zustandekommen wichtigen 

Pölitikerinnen Sonja Wehsely und Karin Gastinger wurde vielfach persönliche Wertschätzung 

entgegengebracht (Interview 2, 7 und Interview 5, 12). Das von mehreren Akteurinnen als 

konstruktiv und angenehm beschriebene Verhältnis untereinander ist auch insofern 

bemerkenswert, wenn man sich die starken parteipolitischen Polarisierungen über die Medien 

während des Gesetzwerdungsprozesses in Erinnerung ruft. Diese Diskrepanzen wurden 

anscheinend stärker über die Medien verbreitet, als sie real zwischen den handelnden 

AkteurInnen bestanden haben mögen. Diese Handlungsweise deutet wiederum auf partei-

politische Erwägungen im Zuge des Entstehungsprozesses des Anti-Stalking-Gesetzes hin. 

Das Engagement einzelner PolitikerInnen für frauenpolitische Anliegen kann daher nicht 

losgelöst von den parteipolitischen Leitlinien ihrer jeweiligen Parteien interpretiert werden. 

 

Warum das Anti-Stalking-Gesetz nicht schon vor dem Regierungswechsel im Jahr 2000 

beschlossen wurde, lag laut Bettina Stadlbauer auch darin begründet, dass die Zeit damals 
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noch nicht reif und das Bewusstsein über die Notwendigkeit eines Straftatbestandes noch 

nicht in dem Maße vorhanden gewesen sei (Interview 5, 7). 

 

Karin Gastinger setzte sich für ein Anti-Stalking-Gesetz ein. Von Parteikollegin und Wiener 

FPÖ-Frauenbeauftragten Karin Landauer und anschließend durch die Wiener Resolution 

wurde sie auf den gesetzlichen Handlungsbedarf aufmerksam gemacht. In einer 

Anfragebeantwortung bezüglich der strafrechtlichen Ausgestaltung des Gesetzes hatte 

Gastinger noch im November 2004 argumentiert, „dass derzeit noch nicht ausreichend 

beurteilt werden kann, ob es eines eigenen „Anti-Stalking-Gesetzes“ bzw. eines eigenen 

Straftatbestandes bedarf. Bereits jetzt gibt es in der österreichischen Rechtsordnung 

zahlreiche Möglichkeiten, dem Phänomen „Stalking“ straf-, zivil- und/ oder sicherheits-

polizeirechtlich wirksam zu begegnen.“133. Obwohl die im Jahr 2005 von Karin Gastinger im 

Justizministerium eingerichtete Arbeitsgruppe Stalking zu dem Ergebnis gelangt war, dass in 

der damaligen Rechtsordnung bereits Interventionsmöglichkeiten zum Schutz vor obsessiver 

Verfolgung und Belästigung bestünden, setzte sie sich für die Verankerung im Strafrecht ein. 

Zentrales Moment, das Gastinger die Notwendigkeit eines eigenen Straftatbestandes gegen 

Stalking verdeutlichte, war der Fall eines Pfarrers aus Wien. Dieser Mann wurde jahrelang 

von einer Stalkerin verfolgt und war daraufhin sogar nach Niederösterreich übersiedelt, was 

ihm jedoch nicht viel half. Bei einem Bürgersprechtag in St. Pölten schilderte er der Justiz-

ministerin und ihren Beratern seine Situation, jedoch war für diesen Tatbestand nach 

damaliger Rechtslage keine Lösung möglich. Daraufhin erteilte Justizministerin Gastinger 

den politischen Auftrag, das Anti-Stalking-Gesetz im Strafgesetzbuch zu verankern 

(Interview 2, 8; 26). 

 

Die ehemalige Justizausschussvorsitzende Maria Theresia Fekter stand dem Anliegen 

ebenfalls von Anfang an positiv gegenüber (Interview 1,1 und Interview 5,8). Jedoch hatten 

innerhalb der Regierungsparteien auch Vorbehalte gegenüber dem Gesetzesvorhaben 

bestanden. Sowohl seitens des Bundesministeriums für Inneres sowie des Finanzministeriums 

wurde Kritik während der Begutachtungsphase geäußert. Gastinger musste gegen einige 

                                                 
133 Anfragebeantwortung der Bundesministerin für Justiz Mag.a Karin Gastinger vom 12. November 2004 an die 
Nationalratsabgeordneten Mag.a Ruth Becher und Bettina Stadlbauer betreffend die Notwendigkeit eines Anti-
Stalking-Gesetzes 
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Widerstände innerhalb der Regierung ankämpfen. Seitens des Bundesministeriums für Inneres 

wurde – mit dem Verweis auf mangelnde personelle Ressourcen - Zweifel an der Machbarkeit 

der geplanten Maßnahme bekundet und eine beinahe ablehnende Haltung gegenüber der 

Ausgestaltung des Anti-Stalking-Gesetzes eingenommen. Nachdem der Begutachtungs-

entwurf mit einer Kostenabschätzung versehen worden war, kam es auch auf Seiten des 

Finanzministeriums zu einem Einlenken. Die SPÖ versicherte der Justizministerin dabei 

medial ihre Unterstützung. Jedoch war das Verhältnis der SPÖ zur Justizministerin durchaus 

ambivalent, was an dem beidseitigen Anspruch um die Urheberschaft des Anti-Stalking-

Gesetzes ersichtlich wurde. Die SPÖ hatte während des Gesetzwerdungsprozesses wiederholt 

die sozialistischen Vorarbeiten für das Anti-Stalking-Gesetz betont. 

 

Gastinger war im Anschluss an das Anti-Stalking-Gesetzes vielfach über die Medien unter-

stellt worden, ihr Engagement in dieser Sache gründe sich (auch) darin, dass sie nach den 

Nationalratswahlen vom Oktober 2006 als freie Justizministerin weiterarbeiten wolle.  

In einem persönlichen Interview stellte Karin Gastinger jedoch klar, dass dies nicht ihre 

Ambition war. Sie war in ihrer politischen Karriere sowohl zuerst als freie und dann als BZÖ-

Justizministerin tätig. Als freie Justizministerin musste sie sich nicht nur gegenüber dem 

Koalitionpartner behaupten, sie hätte sich zudem auch nicht auf den Rückhalt einer eigenen 

Partei verlassen können. Dies sei als Ministerin des BZÖ einfacher gewesen. Aufgrund dessen 

wäre es nie ihre Absicht gewesen, das Justizressort nach den Wahlen ohne Parteizuge-

hörigkeit weiterzuführen (Interview 2, 13 – 14). 

 

Hinderlich wirkte sich, abgesehen von den Widerständen seitens des Innen- und des Finanz-

ministeriums, auch die Infragestellung der Angemessenheit solcher strafrechtlichen Maß-

nahmen aus. Sowohl den Regierungsparteien nahe stehende, nicht-politische AkteurInnen 

zogen die Pflicht des Staates, seine BürgerInnen vor psychischer Gewalt in Form von Stalking 

auch im privaten Umfeld schützen zu müssen, stark in Zweifel. Noch bevor Arbeiten zu 

einem Begutachtungsentwurf über ein Gesetz gegen Stalking aufgenommen wurden, wurden 

bereits lange Diskussionen im Bundesministerium für Justiz darüber geführt, wie ein solcher 

Tatbestand ausgestaltet sein solle und in welchem Rechtsbereich dieser anzusiedeln wäre. 

Justizministerin Gastinger hatte während der zweiten Lesung des Gesetzes im Nationalrat 

hervorgehoben, dass das Strafgesetzbuch den Wertekatalog der Gesellschaft widerspiegelt 
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und ein Straftatbestand zum Schutz vor Stalking daher gesellschaftlich eine große 

Signalwirkung habe.134 

 

Aus den Stellungnahmen zum Begutachtungsentwurf ließ sich auch mangelnde Kenntnis über 

das Ausmaß der Auswirkungen, die Stalkinghandlungen auf die Betroffenen haben können, 

herauslesen. Oftmals wurde dem Gesetzesvorhaben in den Stellungnahmen eher zögerlich 

entgegengetreten. Folgeerscheinungen wurden verharmlost geschildert und daraus folgend die 

Erwägung strafrechtlicher Konsequenzen eher als unangebracht eingestuft. Ebenso wurden 

die Implikationen, die Stalkinghandlungen auf den Handlungsspielraum der Opfer haben, 

unterschätzt. Dies wurde besonders hinsichtlich der Streitfrage, ob das Gesetz zur Gänze als 

Offizialdelikt ausgestaltet werden sollte, relevant (vgl. Kapitel IV.5.3.und Kapitel IV.6.2). 

 

Auf der anderen Seite gab es ebenso einen Kreis von AkteurInnen, die sehr gut über die 

Konsequenzen von Stalkinghandlungen informiert waren. So wurde beispielweise in der 

politischen Diskussion darauf verwiesen, dass die Folgen von Stalking auf Opfer bis hin zu 

posttraumatischen Belastungsstörungen reichen können. 135 

 

Innerhalb des Entstehungsprozesses wurde die Machtungleichheit der Geschlechter 

vorwiegend von den Oppositionsparteien zum Thema gemacht. In persönlichen Interviews 

mit Bettina Stadlbauer und Karin Gastinger stellte sich auch heraus, dass sich Männer oftmals 

abschätzig hinsichtlich der Notwendigkeit eines Tatbestandes zeigten. Auch unter Politikern 

hätte es vielfach Vorbehalte gegeben, jedoch wurde hierauf – mit Ausnahme des Falls des 

Sprechers der Innenministerin – nicht näher darauf eingegangen, was parteipolitisch durchaus 

nachvollziehbar ist (Interview 2, 24 und Interview 5, 10). Es zeigte sich jedoch auch in den 

Stellungnahmen, dass die Notwendigkeit einer strafrechtlichen Verankerung des neuen 

Gesetzes insbesondere im Hinblick auf die Wahrung der Rechtssicherheit sehr kritisch 

betrachtet wurde. Die mangelnde Unterstützung seitens einiger ÖVP-geführter Ministerien 

wurden von der Opposition medial mit einem angeblichen Desinteresse der ÖVP-FPÖ-
                                                 
134 Stenographisches Protokoll der 142. Nationalratssitzung vom 29. März 2006, 67 
135 Entschließungsantrag der Abgeordneten Gabriele Heinisch-Hosek, Mag.a Brigid Weinzinger, Dr. Johannes 
Jarolim und Mag.a Terezija Stoisits betreffend wirksamer gesetzlicher und anderer Maßnahmen gegen Stalking 
vom 2.März 2005 und Antrag der Abgeordneten Gross, Gruber, Halper, Kröpfl, Dr.in Reinprecht des Steirischen 
Landtages betreffend Maßnahmen gegen Stalking vom 30. November 2004 und 
http://www.ots.at/presseausendung.php?schluessel=OTS_20040923_OTS0207&ch=politik 
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Regierung an frauenpolitischen Anliegen in Verbindung gebracht. Sowohl seitens der FPÖ 

als auch der ÖVP hieß es dazu, dass die SPÖ bei einem Scheitern der Regierungsparteien in 

dieser Sache gerne darauf verwiesen hätte, sie selbst hätte es besser gemacht. Jedoch hätte die 

Regierung durch die Behandlung dieses Gegenstandes der Opposition das Thema 

weggenommen (Interview 1, 4 und Interview 2,20). Derlei Animositäten traten während des 

Gesetzwerdungsprozesses sehr stark über die Medien zu Tage, wobei wiederum die 

bevorstehenden Wahlen in Betracht zu ziehen sind.  

 

Die Grünen stimmen aufgrund inhaltlicher Mängel wie der Gestaltung des §107a StGB Abs. 2 

Z 2 (Stalking über Wege der Telekommunikation) als Antragsdelikt und der fehlenden 

Möglichkeit, parallel zum Gewaltschutzgesetz auch im Falle von Stalking ein Kontaktverbot 

direkt von der Exekutive verhängen zu lassen, gegen das Gesetz.136 Die Tatsache, dass die 

Grünen, die dafür bekannt sind, sich für den Schutz von Frauen zu engagieren, gegen das 

Anti-Stalking-Gesetz gestimmt hatten, bezeichnete Karin Gastinger als bittere Enttäuschung. 

Als Oppositionspartei hätten sie hohe Forderungen erheben können, da sie nicht die Verant-

wortung dafür tragen mussten, diese in die Praxis umzusetzen. Gerade im Bereich der Frauen-

politik könnten Erfolge oft nur in kleinen oder mittleren Schritten erreicht werden (Interview 

2, 12-14). Ebenso bezeichnete Bettina Stadlbauer den Umstand, dass die Grünen wegen der 

Ausgestaltung des Abs. 2 Z 2 und des mangelnden Kontaktverbotes - die zwar beide ver-

bessert werden könnten, aber momentan nicht im Vordergrund gestanden hätten - gegen das 

Gesetz gestimmt hatten, als schweren politischen Fehler (Interview 5, 2-3). Maria Theresia 

Fekter hob zugunsten der Grünen hervor, dass diese, wenn sie auch nicht zugestimmt hätten, 

durch die starke Medialisierung des Themas einen großen Beitrag für die Schaffung eines 

Unrechtsbewusstseins in Bezug auf den neuen Straftatbestand in der Bevölkerung geleistet 

hätten (Interview 1, 5-6). 

 

Bei der juristischen Ausformulierung eines Straftatbestandes zum Schutz vor obsessiver 

Verfolgung und Belästigung bestanden erhebliche Schwierigkeiten. Nach Andreas Seling, der 

eine Diplomarbeit über die juristischen Aspekte des neuen Straftatbestandes §107a 

geschrieben hat, gründeten sich die Schwierigkeiten der Ausgestaltung eines gesetzlichen 

                                                 
136 Stenographisches Protokoll der 142. Nationalratssitzung vom 29. März 2006, 53 – 55 
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Tatbestandes gegen Stalking unter anderem auch in der Schwierigkeit, eine allgemeine 

Definition von Stalking festzulegen (Seling 2006, 15). Aufgrund der großen Bandbreite 

potentieller Verhaltensweisen gibt es bislang keine allgemeingültige Definition über Stalking 

(Hoffmann 2005, 2f.). 

Im Begutachtungsentwurf waren alle angeführten Tatbegehungsvarianten noch als 

Offizialdelikt konzipiert, wodurch der Exekutive - ähnlich wie bei der Verhängung eines 

Betretungsverbotes im Falle familiärer Gewalt - ein unverzügliches Einschreiten ermöglicht 

werden sollte. Der Justizministerin war es wichtig, den Straftatbestand weitgehend als 

Offizialdelikt zu gestalten. Auch sie hätte sich die gesamte Ausgestaltung des Strafrechts-

paragraphen als solches gewünscht. Im Sinne der Praktikabilität auf Seiten der Exekutive 

habe sie sich mit dem Innenministerium aber auf diesen politischen Kompromiss geeinigt 

(Interview 2, 13). Weiters wurde der Tatbestand nun nicht mehr als Erfolgsdelikt sondern nur 

mehr als schlichtes Tätigkeitsdelikt konzipiert, wodurch Stalkinghandlungen von einer nach-

zuweisenden Beeinträchtigung entkoppelt wurden. Damit wollte der Gesetzgeber vermeiden, 

das subjektive Empfinden des Opfers als Bewertungsgrundlage eines Straftatbestandes heran-

zuziehen (Deixler-Hübner/ Mitgutsch 2007, 56 und Seling 2006, 49). Die Konzipierung des 

§107a StGB als Tätigkeitsdelikt ist auch deshalb zu bevorzugen, weil „der Unwert des 

Stalking weniger durch einen eingetretenen Erfolg als durch ein intensives Täterverhalten 

gekennzeichnet ist.“ 137 

 

Hinsichtlich des Opfers wird im Gegensatz zum Gesetzesentwurf die Bezeichnung „eine 

Person“ gewählt. Damit wollte man eine Anlehnung an die auch bei Sexualdelikten übliche 

Formulierung schaffen, da sowohl bei Sexualdelikten als auch bei beharrlicher Verfolgung in 

der überwiegenden Mehrzahl (zu 80%) Frauen die Opfer sind (Seling 2006, 44-45). 

 

Im Gegensatz zum Gewaltschutzgesetz, mit dem sich der Gesetzgeber eindeutig zu seiner 

Pflicht des Schutzes von Frauen vor Gewalt auch im privaten Bereich bekannt hatte, ging 

der Gesetzgeber mit der Verabschiedung eines Anti-Stalking-Gesetz noch einen Schritt 

weiter, indem er auch psychische Gewalt strafbar machte. Der Unrechtsgehalt von Stalking-
                                                 
137 Beilage zur Regierungsvorlage für das Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 
1975, die Exekutionsordnung und das Sicherheitspolizeigesetz zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes 
gegen beharrliche Verfolgung und des zivilrechtlichen Schutzes vor Eingriffen in die Privatsphäre geändert 
werden 
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handlungen gründet sich dabei gerade in der Zusammenschau von Handlungen, die einzeln 

betrachtet noch im Bereich sozial akzeptierter Verhaltensweisen liegen. Die Folgen dieser 

Gewalt sind – im Gegensatz zu den Folgen körperlicher Gewalt – nicht unbedingt sichtbar 

(Seling 2006, 29-30 und Interview 1, 2). 
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VI RESUMEE 

 
Bislang ist in keiner politikwissenschaftlichen Arbeit der Gesetzwerdungsprozess des 

österreichischen Anti-Stalking-Gesetzes behandelt worden. Der von mir verwendete Methode 

des Advocacy-Koalitions-Ansatz von Sabatier erscheint mir für die ersten Schritte in diesem 

Bereich als gut geeignet. 

 

Jedoch hat die Anwendung des Advocacy-Koalitions-Ansatzes, bei dem Paul Sabatier 

Veränderungen als Folge bestimmter Einflussfaktoren erklärt, auch dazu geführt, dass 

dadurch die Fragestellung innerhalb eines bestimmten Blickwinkels betrachtet wurde.  

Den Schwerpunkt bildeten dabei jene Einflussfaktoren, die in Zusammenhang mit den 

Fragestellungen nach dem Entstehungszeitpunkt und der Beweggründe für die inhaltliche 

Ausgestaltung gestanden haben. 

 

Eher in den Hintergrund gerückt ist bei der Anwendung dieser Methode die Darstellung von 

Differenzierungsmerkmalen unterschiedlicher Wertehaltungen. Ebenso konnte innerhalb jener 

Motivationsfaktoren, die sich entscheidend für das Engagement wichtiger AkteurInnen, sich 

für das Anti-Stalking-Gesetz zu engagieren, ausgewirkt haben, nur wenige Unterscheidungen 

ausgemacht werden. Zum einen mag dies daran gelegen haben, dass die Untersuchung des 

Beliefs Systems der Regierungs- und der Oppositionskoalition anhand relevanter 

parlamentarischer Dokumente und Presseaussendungen der jeweiligen Parteien wenig Ab-

grenzungspotential ergeben hat. Auch persönliche Interviews mit politischen Entscheidungs-

trägerinnen konnten nur wenig neue Erkenntisse über deren Motivationslage bringen, als 

bereits aus der Literatur bekannt waren. Um die Frage nach den unterschiedlichen Werte-

haltungen innerhalb der Advocacy-Koalitionen besser zu klären, bedürfe es weiterführender 

Forschungen, bei denen die Untersuchung von ideologischen Grundhaltungen der jeweiligen 

Parteien im Gewaltschutzbereiche im Mittelpunkt stehen sollte. 

 

Ein weiteres viel versprechendes Forschungsgebiet wäre eine Untersuchung der Einstellungen 

der jeweiligen Parteien zu Stalkingopfern. Für diese ist es vermutlich nicht ausschlaggebend, 

von wem und aus welchen politischen Erwägungen heraus eine Maßnahme umgesetzt wurde, 
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wohl aber, ob die ergriffenen Maßnahmen tatsächlich zu einer Verbesserung ihrer Gesamt-

situation beitragen. Wie aus meiner Arbeit hervorgeht, ist das österreichische Anti-Stalking-

Gesetz das Ergebnis politischer Kompromisse. Einige der involvierten AkteurInnen hätten 

sich weiterführende Regelungen, wie etwa die Möglichkeit der Verhängung eines Kontakt-

verbotes oder ein Wegweiserecht durch die Exekutive analog zum Gewaltschutzgesetz 

gewünscht, dies ist allerdings unter den realpolitischen Gegebenheiten nicht möglich 

gewesen. 

 

Über die Wirksamkeit des Anti-Stalking-Gesetzes herrschten während des Gesetz-

werdungsprozess unterschiedliche Meinungen vor. Bereits während der abschließenden 

Lesung zum Anti-Stalking-Gesetz wurden teils große Hoffnungen in die Gesetzesevaluation 

im Sommer 2008 gesetzt, damit allfällige Mängel beseitigt werden könnten. Auch in 

persönlichen Interviews mit Karin Gastinger und Bettina Stadlbauer ging hervor, dass das 

Anti-Stalking-Gesetz in seiner beschlossenen Form noch nicht der Weisheit letzter Schluss 

sei, sondern noch viel Verbesserungspotential enthielte (Interview 2, 19 und Interview 5, 2) 

Eine politikwissenschaftliche Untersuchung über die Implementation des Anti-Stalking-

Gesetzes könnte hier Aufschluss bringen. 

 

Die Ausgangsbedingungen für die Evaluation des Anti-Stalking-Gesetzes im Sommer 2008 

erschienen von vornherein günstig: Die SPÖ war bei den Nationalratswahlen im Oktober 

2006 die stimmenstärkste Partei und stellte in der Regierungszusammenarbeit mit der ÖVP 

den Kanzler. Als die SPÖ  zuvor als Oppositionspartei für das Anti-Stalking-Gesetz einge-

treten war, hatte sie nicht alle ihre Forderungen hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung 

und begleitender Maßnahmen umsetzen können. Im Sinne der Opfer hatte sie sich mit den 

Regierungsparteien auf einen politischen Kompromiss geeinigt. Als Regierungspartei wäre  

es nun wesentlich einfacher gewesen, eine richtungsweisende Debatte über die Weiterent-

wicklung des Anti-Stalking-Gesetze im Zuge der Evaluation zu initiieren und auch deren 

Zielrichtung. Allerdings wurde die Evaluation im Sommer 2008 von den politischen Er-

eignissen während der XXIII. Legislaturperiode überdeckt. SPÖ und ÖVP traten, obwohl sie 

sich auf eine Regierungszusammenarbeit geeinigt hatten, oftmals eher als politische Gegner 

denn als Regierungspartner in Erscheinung. Die Folge war, dass die ÖVP im Juni 2008 die 

politische Zusammenarbeit mit der SPÖ nach verschiedenen Meinungsverschiedenheiten 
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aufkündigte und dass für September 2008 Neuwahlen angesetzt wurden. Die Evaluation des 

Anti-Stalking-Gesetzes fiel daher in die Zeit des Wahlkampfes für die Nationalratswahlen 

2008 und erhielt infolge dessen kaum Beachtung. Es erfolgte eine Konzentration auf wichtige 

Themen, bei denen frauenpolitische Agenden eine untergeordnete Priorität hatten. Wenn auch 

diese Ausgangssituation für die Evaluation für das Anti-Stalking-Gesetz ausgesprochen 

ungünstig war, so ist die Vernachlässigung von Frauenpolitik gegenüber „wirklich wichtigen 

Themen“ für diesen Politikbereich bezeichnend. Eine Untersuchung des Agendasetting von 

frauenpolitischen Themen in Korrelation mit den politischen Machtverhältnissen wäre 

ebenfalls in Bezug auf das Anti-Stalking-Gesetz ein viel versprechenden Forschungsgebiet. 
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Gesetz: Möglichkeiten und Grenzen. Konferenzbericht. Wien. (S. 34-37) 

 

Interviews: (Interviews sind entsprechend ihrer Nummerierung im Text angeführt) 

Interview 1:   Mag.a Dr.in Maria Theresia FEKTER vom 16. Juni 2008  

Interview 2:   Mag.a Karin GASTINGER vom 5. Mai 2008 

Interview 3:   Alexander KNOLL vom 1. April 2008 

Interview 4:   Mag.a Barbara MICHALEK vom 16. April 2006  

Interview 5:   Bettina STADLBAUER vom 7. Mai 2008 

Interview 6:  Mag.a Sonja WEHSELY vom 17. April 2006 

 

 

 

Zeitungen und Zeitschriften: 

HICKER, Brigitte (2006): Die Angst im Nacken. In: Woman. Heft 1/ Jg. 2006. (S. 34-35) 

 

PROSSER, Susanne (2007): Ich liebe Dich wahnsinnig. In: Woman. Heft 24/ Jg. 2007.  

(S. 42-45) 

 



96 

ZORNIG, Gabi: Streit ums Anti-Stalking-Gesetz. In: Kurier. 17. Jänner 2006. (S. 2) 

 

Parlamentarische Dokumente: 

- Parlamentarische Anfragen: 

- Anfrage von Bettina Stadlbauer und Mag.a Ruth Becher vom 21.September 2004 

betreffend die Notwendigkeit eines Anti-Stalking-Gesetzes 

- Anfrage von Mag.a Brigid Weinzinger  

betreffend Anti-Stalking-Gesetz vom 06.April 2005 

- Anfrage von Rudolf Parnigoni an die Bundesministerin für Inneres Liese Prokop vom 

19. Jänner 2006 betreffend der blamablem Vorgehensweise des Innen- und 

Justizministeriums bei der Vorbereitung des Anti-Stalking-Gesetzes  

- Anfragebeantwortungen: 

- Bundesministerin für Justiz Mag.a Karin Gastinger, 12. November 2004, an die 

Nationalratsabgeordneten Mag.a Ruth Becher und Bettina Stadlbauer betreffend die 

Notwendigkeit eines Anti-Stalking-Gesetzes 

- Bundesministerin für Inneres Liese Prokop, 17. März 2006, an den 

Nationalratsabgeordneten Rudolf Parnigoni betreffend der blamablen Vorgehensweise 

des Innen- und Justizministeriums bei der Vorbereitung des Anti-Stalking-Gesetzes 

- Anträge: 

- Antrag der Abgeordneten des Wiener Gemeinderates (Mag.a Sonja Wehsely, Karin 

Landauer, Mag.a Barbara Feldmann, Dr.in  Monika Vana) zur Schaffung wirkungsvoller 

gesetzlicher Maßnahmen gegen Stalking vom 23. September 2004 

- Abgeordnete des Salzburger Landtages (Mag. Brenner, Wanner und Kosmata) 

betreffend die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage gegen Stalking vom 20. 

September 2004 

- Abgeordnete des Niederösterreichischen Landtages (Kadenbach, Friewald, Weninger, 

Herzig, Vladyka, Dr. Michalitsch, Cerwenka, Mag. Schneeberger, Mag.a Renner, DI 

Toms, Dworak, Mag. Wilfing, Schittenhelm und Adensamer) betreffend die Schaffung 

einer gesetzlichen Grundlage gegen Stalking vom 9. November 2004 

- Abgeordnete des Steirischen Landtages (Gross, Gruber, Halper, Kröpfl, Dr.in 

Reinprecht) betreffend Maßnahmen gegen Stalking vom 30. November 2004 

- Dringlicher Antrag an den Grazer Gemeinderat von SPÖ, ÖVP, KPÖ, GRÜNE und 
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FPÖ eingebracht von Gemeinderätin Elke Edlinger am 2. Dezember 2004 

- Dringlicher Antrag der Abgeordneten des Oberösterreichischen Landtages (Weichsler, 

Frauscher, Mag.a Eisenriegler und Moser) betreffend Maßnahmen gegen Stalking vom 

27. Jänner 2005 

- Entschließungsantrag der Nationalratsabgeordneten Heinisch-Hosek, Mag.a 

Weinzinger, Dr. Jarolim und Mag.a Stoisits betreffend wirksamer gesetzlicher und 

anderer Maßnahmen gegen Stalking vom 2. März 2005 

- Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Johannes Jarolim, Bettina Stadlbauerr, 

Gabriele Heinisch-Hosek vom 29. März 2006 

- Bericht des Justizausschusses über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Gabriele 

Heinisch-Hosek, Mag.a Brigid Weinzinger, Dr. Johannes Jarolim und Mag.a Terezija Stoisits 

betreffend wirksamer gesetzliche und andere Maßnahmen gegen Stalking vom 19.04.2005 

- Entwurf für das Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozessordnung 1975 

und die Exekutionsordnung geändert werden sollten 

- Erläuterungen zum Entwurf für das Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die 

Strafprozessordnung 1975 und die Exekutionsordnung geändert werden sollten 

- Regierungsvorlage für das Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch, die Strafprozess-

ordnung 1975, die Exekutionsordnung und das Sicherheitspolizeigesetz zur Verbesserung des 

strafrechtlichen Schutzes gegen beharrliche Verfolgung und des zivilrechtlichen Schutzes vor 

Eingriffen in die Privatsphäre geändert werden (Anti-Stalking-Gesetz) 

- Beilagen zur Regierungsvorlage für das Bundesgesetz, mit dem das Strafgestzbuch, die 

Strafprozessordnung 1975, die Exekutionsordnung und das Sicherheitspolizeigesetz zur 

Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen beharrliche Verfolgung und des zivil-

rechtlichen Schutzes vor Eingriffen in die Privatsphäre geändert werden (Anti-Stalking-

Gesetz) 

- Parlamentskorrespondenz Nr. 692 vom 28.11.1996 

- Stenographisches Protokoll der 110.Nationalratssitzung vom 12.Mai 2005 

- Stenographisches Protokoll der 127.Nationalratssitzung vom 16.November 2005 

- Stenographisches Protokoll der 142. Nationalratssitzung vom 29. März 2006 

- Stenographisches Protokoll der 733. Bundesratssitzung vom 21. April 2006 

- Stellungnahmen zum Begutachtungsentwurf vom 13. Oktober 2005: 
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Amt der Wiener Landesregierung,12. Dezember 2005 

Bundesministerium für Inneres, 12. Dezember 2005 

Bundeskanzleramtes, 13. Dezember 2005 

Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, 6. Dezember 2005 

Bundesministerium für Finanzen, 18. November 2005 

Bund Österreichischer Frauenvereine, 6. Dezember 2005 

Generalprokuratur des Obersten Gerichtshofes, 24. November 2005 

Interventionsstellen Österreichs, 16. Dezember 2005 

Oberstaatsanwaltschaft Wien, 9. Dezember 2005 

Österreichischer Rechtsanwaltskammertag, 7. Dezember 2005 

Präsidentin des Landesgerichts für Strafsachen Wien, 12. Dezember 2005 

Präsidenten des Landesgerichts St. Pölten, 9. November 2005 

Präsident des Oberlandesgerichts Graz, 6. Dezember 2005 

Präsident des Rechnungshofes, 7. Dezember 2005 

Richtervereinigung, 19. Dezember 2005 

Staatsanwaltschaft Linz, 15. November 2005 

 

 

-  Regierungsprogramm der Österreichischen Bundesregierung für die XXII. 

Gesetzgebungsperiode, S. 9 und 28 
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Der Gesetzwerdungsprozess des österreichischen Anti-Stalking-Gesetzes (2006) 

 

In dieser Diplomarbeit wird der Gesetzwerdungsprozess vom Zeitpunkt der Problem-

wahrnehmung bis zur Verabschiedung des Gesetzes entlang bedeutender Einflussfaktoren 

nachgezeichnet. Dabei gehe ich der Frage nach, warum das österreichische Anti-Stalking-

Gesetz zu diesem Zeitpunkt, in dieser Form und unter diesen politischen Bedingungen 

beschlossen worden ist. Dazu werden zunächst internationale und nationale Gewaltschutz-

bestimmungen erläutert, relevantes Hintergrundwissen zum Phänomen Stalking vermittelt 

und gesetzliche Bestimmungen zum Schutz vor Verfolgung und Belästigung dargestellt. Den 

methodisch-theoretischen Hintergrund meiner Arbeit bildet der Advocacy-Koalitions-Ansatz 

von Paul Sabatier (1993). Er erläutert darin Beeinflussung des Public Policy Prozesses durch 

politische und nicht-politische AkteurInnen, sowie durch verschiedene externe und 

dynamische Einflussfaktoren. Die SPÖ, die auf ein kontinuierliches Engagement im 

Gewaltschutzbereich verweisen kann, hat sich als Oppositionspartei stark für die öffentliche 

Medialisierung und Bewusstseinsbildung über Stalking und für die Forderung nach einer 

spezifischen gesetzlichen Regelung eingesetzt. Von der ÖVP-FPÖ-Regierung wurden diese 

Bestrebungen im Rahmen des Koalitionsübereinkommens zu verbessernden Opferschutzes 

umgesetzt. In der politischen Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob diese zumeist in 

der Privatsphäre stattfindende psychische Gewalt gesellschaftspolitischen Handlungsbedarf 

indiziere, beziehungsweise inwiefern es angebracht sei, dass der Gesetzgeber private Lebens-

bereiche reglementiere. Dabei wurden auch Bedenken ins Feld geführt, ob durch einen 

solchen Straftatbestand die Rechtssicherheit gefährdet werde. Unterschiedliche Auffassungen 

bezüglich der Frage, in welchem Rechtsbereich es angesiedelt werden solle, und über die 

Ausgestaltung des Gesetzes als Offizialdelikt waren Anlass heftiger politischer Diskussionen. 

Während der Begutachtungsphase wurde vielfach Kritik am Gesetzesentwurf geäußert. 

Hinsichtlich des Entstehungszeitpunktes spielte die Orientierung an Anti-Stalking-

Regelungen in anderen Ländern und policy-orientiertes Lernen im Anschluss an das 

österreichische Bundesgesetz zum Schutz vor Gewalt in der Familie eine Rolle. Die 

inhaltlichen Ausgestaltung des österreichischen Anti-Stalking-Gesetz ist das Ergebnis 

unterschiedlicher politischer Kompromisse. Das Innenministerium hatte aufgrund mangelnder 

personeller Ressourcen die Möglichkeit der Verhängung eines Kontaktverbots analog zum 

Gewaltschutzgesetz abgelehnt und machte weiters die Ausgestaltung des §107a StGB Abs.2 Z 
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2 (die Stalking über die Medien der Telekommunikation bezeichnet) als Antragsdelikt zur 

Bedingung ihrer Zustimmung. Insbesondere Oppositionsparteien SPÖ und Grüne hätten sich 

die Umsetzung einer weitreichenderen Regelung in der österreichischen Rechtsordnung 

gewünscht. Im Sinne der Machbarkeit zeigte sich jedoch nur die SPÖ zu einem politischen 

Kompromiss bereit. Unter allen Parteien hatte jedoch Konsens darin bestanden, dass es einer 

Verbesserung des Schutzes von (Gewalt-) Opfern bedürfe. Mit der Verabschiedung des 

österreichischen Anti-Stalking-Gesetzes hat sich der Gesetzgeber eindeutig zum Schutz vor 

psychischer Gewalt bekannt, die überwiegend in der Privatsphäre stattfindet. Der Unrechts-

gehalt von Stalkinghandlungen gründet sich dabei gerade in der Zusammenschau von 

Handlungen, die einzeln betrachtet noch im Bereich sozial akzeptierter Verhaltensweisen 

liegen. 
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